
H
o

c
H

sc
H

u
lp

o
li

ti
k

H
o

ch
sc

h
u

lg
o

ve
rn

an
ce

 i
n

 D
eu

ts
ch

la
n

d

Lernen für morgen. 
Finanzierung der 
Aus- und Weiter-
bildung

Angela Borgwardt



Für den optimalen Onlinegebrauch wurde 
diese Version der Publikation mit Hyperlinks 
ausgestattet. 

Sämtliche im Text vorkommenden URLs sind 
direkt verlinkt. Sie sind entsprechend gekenn-
zeichnet. 



 

Schriftenreihe
Hochschulpolitik

Lernen für morgen. 
Finanzierung der 
Aus- und Weiter- 
bildung

Angela Borgwardt



ISBN: 978-3-96250-322-2
1. Auflage
Copyright by Friedrich-Ebert-Stiftung
Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin
Abteilung Studienförderung
Redaktion: Marei John-Ohnesorg, Gilbert Knies, Theresia Müller vom Berge
Foto Umschlag: Johannes Beck
Gestaltung & Satz: minus Design, Berlin
Druck: Brandt GmbH Bonn
Printed in Germany 2019

Lernen für morgen. Finanzierung der Aus- und Weiterbildung



INHALT

Vorwort  

Wesentliche Erkenntnisse 

Bereit für die Zukunft? Ziele und strategien des staates 
in der Aus- und Weiterbildung

Der Werkzeugkasten der staatlichen Aus- und 
Weiterbildungsfinanzierung

Herausforderungen in der Finanzierung von Weiterbildung

• ungleiche Weiterbildungsbeteiligung

• Reform des BAföG

• Weiterbildungsangebote an Hochschulen

• Übergreifende strukturen für kleine und mittlere 
unternehmen (kMu)

• tarifvertragliche Regelungen für größere unternehmen 

Auswahl wichtiger Reformkonzepte zur Weiterbildungs-
finanzierung

• investive Arbeitsmarktpolitik

• Erwachsenen-BAföG

• persönliches chancen- oder Erwerbstätigenkonto

• Weiterbildungsfonds

• Arbeitsversicherung

• Bedingungsloses Grundeinkommen

Wie sieht eine zukunftsfähige Finanzierung der 
Aus- und Weiterbildung aus? 

• systemischer Ansatz

 5

9

21

29

38

38

41

46

48

50

53

53

55

57

59

61

64

66

66

03

Lernen für morgen. Finanzierung der Aus- und Weiterbildung



• Neuordnung der Aus- und Weiterbildungsfinanzierung 

• Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Freistellung

• chancengleichheit und Berücksichtigung individueller 
Ansprüche

• Qualifizierte Weiterbildungsberatung

• transparenz auf dem Weiterbildungsmarkt

• Qualitätssicherung

• Finanzierungsverantwortung des staates

71

78

80

82

83

84

85

04

Lernen für morgen. Finanzierung der Aus- und Weiterbildung



Auch wenn die Folgen der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt bislang 
nur vage prognostiziert werden können, so besteht doch kein Zweifel: 
Unsere Arbeitswelt steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Erlerntes 
Wissen wird mit dem technologischen Fortschritt immer schneller ob-
solet. Eine wachsende Zahl von Tätigkeiten wird in Zukunft nicht mehr 
durch den Menschen, sondern durch Technik verrichtet werden. Die 
Abnahme von Routinetätigkeiten eröffnet vielen Beschäftigten auf der 
einen Seite die Chance, jene genuin menschlichen Stärken ausspielen 
zu können, die auch in der Arbeitswelt der Zukunft unverzichtbar sind: 
Kreativität und Initiative, die Fähigkeit zur situativen Entscheidung und 
zum Planen, aber auch Empathie, Kommunikation und soziale Kompe-
tenz. Auf der anderen Seite wird die Digitalisierung zu einem beschleu-
nigten Strukturwandel und einer Verschiebung zwischen den Berufs-
feldern führen. Nicht wenige Beschäftigte werden ihren Job verlieren 
und vor der Notwendigkeit stehen, sich beruflich neu zu orientieren.

In einer Wissensgesellschaft wie der unsrigen hat Bildung schon im-
mer einen hohen Stellenwert eingenommen, um den gesellschaftlichen 
Wohlstand zu sichern. In Zukunft wird Bildung und lebensbegleitendes 
Lernen der Schlüssel für alle sein, um sich auf die Herausforderungen 
einer Arbeitswelt im stetigen Wandel vorzubereiten und mit den tech-
nologischen Umbrüchen Schritt halten zu können. Eine breite, interdis-
ziplinäre Bildung in Kita, Schule, Ausbildung und Studium wird für die 
Arbeitskräfte von Morgen ebenso essenziell sein wie digitale Grund-
kompetenzen. Im Berufsleben wird Weiterbildung unverzichtbar sein, 
um dem Wandel der Berufsprofile Rechnung zu tragen und die eigene 
Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten. Angesichts der Umbrüche am Ar-
beitsmarkt wird ein Bildungsangebot für diejenigen, die sich im Ver-
lauf ihres Erwerbslebens neue berufliche Perspektiven schaffen müssen, 
eine sehr viel größere Rolle spielen als heute. 

VORWORT
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Mit dem Ruf nach einer neuen Weiterbildungskultur geht die Frage ein-
her, wie und durch wen der wachsende Bedarf an Aus- und Weiterbildung 
finanziert werden kann. Dabei ist es keinesfalls so, dass nicht bereits ein 
dichtes Netz der Förderung von Aus- und Weiterbildung bestünde. Auf 
Ebene des Bundes und der Länder gibt es Dutzende von Förderprogram-
men. Sie richten sich an unterschiedliche Zielgruppen mit ihren jeweiligen 
Bedarfen, die vom Nachholen eines Berufsabschlusses für Geringquali-
fizierte bis zur Unterstützung einer Aufstiegsfortbildung zum Meister 
oder Techniker reichen. Im Rahmen des Pflegeberufegesetzes wird das 
Schulgeld für die Ausbildung in Pflegeberufen abgeschafft und eine Aus-
bildungsvergütung eingeführt. Mit dem Qualifizierungschancengesetz 
hat die Bundesregierung den Grundstein gelegt, um alle beschäftigten 
Arbeitnehmer_innen – unabhängig von Vorqualifikation, Betriebsgröße 
und Alter – bei der Weiterbildung zu unterstützen und sie auf den Wan-
del der Arbeitswelt im Zuge der Digitalisierung vorzubereiten. Auch auf 
Seite der Sozialpartner spielt Aus- und Weiterbildung eine wichtige Rolle. 
Deutsche Unternehmen investieren jährlich Milliarden in die Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter_innen. In den Tarifverhandlungen nimmt Weiter-
bildung seit einigen Jahren einen zunehmend prominenten Platz ein.

Und dennoch: Ist die bestehende Finanzierungsarchitektur den Heraus-
forderungen gewachsen, die die Digitalisierung für die Aus- und Weiter-
bildung mit sich bringt? Diese Frage stellt sich erstens mit Blick auf die 
Beschäftigten, die sich durch die Digitalisierung mit einem drohenden 
Jobverlust konfrontiert sehen. Es liegt naturgemäß nicht im Interesse 
des gegenwärtigen Arbeitgebers, Beschäftigte darin zu unterstützen, 
sich auf einen beruflichen Neustart in einem anderen Berufsfeld vorzu-
bereiten. Auch Möglichkeiten der öffentlichen finanziellen Unterstüt-
zung einer umfangreichen Neuqualifizierung fehlen in einem solchen 
Szenario, das in einigen Jahren häufiger eintreten wird. Weitreichende 
Reformvorschläge wie die Arbeitsversicherung sind darauf ausgerichtet, 
diese Lücke zu schließen. 

Zweitens ist das heutige System durch eine große Zahl von zielgruppen-
orientierten, aber in ihrer Reichweite begrenzten Förderinstrumenten 
charakterisiert. Mit dieser Vielfalt geht nicht nur ein hohes Maß an In-
transparenz einher. Es bestehen überdies berechtigte Zweifel, ob das 
gegenwärtige System in der Lage ist, alle Menschen – unabhängig von 
Beschäftigungsstatus, Alter oder der beruflichen Situation – bei Wei-
terbildung zu unterstützen und damit die Weiterbildungsbeteiligung 
signifikant zu erhöhen. Drittens geht der jahrelange Rückgang der 
Förderung von beruflicher Weiterbildung überwiegend zu Lasten von 
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Hartz-IV-Bezieher_innen. Gerade ihnen sollte jedoch berufliche Weiter-
bildung ermöglicht werden, da sich unter ihnen ein hoher Prozentsatz 
ohne Berufsabschluss befindet und sie gerade bei längerer Arbeitslosig-
keit von Dequalifizierung  betroffen sind. Hierbei bedarf es auch stär-
kerer finanzieller Anreize für die betroffenen Personen, Weiterbildung 
in Angriff zu nehmen.

Mit dem Aspekt der Finanzierung von Aus- und Weiterbildung geht eine 
Reihe weiterer grundlegender Fragen einher. Von einer Höherqualifizie-
rung profitiert nicht nur der oder die Beschäftigte durch attraktivere 
Arbeitsbedingungen, höhere Gehälter und bessere Aufstiegsperspekti-
ven. Steigende Qualifizierung kommt auch den Unternehmen zugute. 
Den Fachkräftemangel durch gezielte Qualifizierung in Engpassberu-
fen abzufedern, liegt wiederum im gesamtgesellschaftlichen Interesse. 
Nicht zuletzt ist es der Staat, der von steigenden Steuereinnahmen und 
sinkender Arbeitslosigkeit profitiert. Angesichts der vielfältigen Interes-
sen, die mit Aus- und Weiterbildung einhergehen, muss auch diskutiert 
werden, welcher der genannten Akteure welche Finanzierungsanteile 
schultern sollte. Bei der öffentlichen Finanzierung wiederum ist zu klä-
ren, welche Lasten die Solidargemeinschaft der Erwerbstätigen durch 
die Sozialabgaben übernehmen sollte und wann die Allgemeinheit mit 
Steuergeldern in der Pflicht steht.

Essenziell ist überdies die Frage der Chancengleichheit. Die Beteiligung 
an betrieblicher und individueller Weiterbildung ist heute bei Höher-
qualifizierten deutlich ausgeprägter als bei geringer qualifizierten oder 
unqualifizierten Kräften. Durch die Zugangsbarrieren verstärkt Weiter-
bildung die sozialen Ungleichheiten, die bereits in Schule, Ausbildung 
und Studium angelegt sind, und droht somit, der allemal zunehmenden 
Polarisierung am Arbeitsmarkt Vorschub zu leisten. Entscheidungen 
hinsichtlich der Finanzierung von Aus- und Weiterbildung müssen da-
her immer auf den Prüfstand gestellt werden, ob sie der sozialen Selek-
tivität von Weiterbildung auch tatsächlich entgegenwirken.

Die vorliegende Publikation spiegelt die Debatten auf der Konferenz 
„Lernen für Morgen. Finanzierung der Aus- und Weiterbildung“ wider, 
die die Abteilung Studienförderung (Bereich Bildungs- und Hochschul-
politik) und die Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-
Ebert-Stiftung am 16. November 2018 in Berlin gemeinsam veranstaltet 
haben. Sie vermittelt der Leser_innenschaft einen Überblick über beste-
hende Finanzierungsinstrumente, die Defizite und Herausforderungen 
in der Finanzierung sowie über Reformvorschläge. Deutlich wird hier-
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bei auch die enge Verflechtung des Finanzierungsthemas mit anderen 
Aspekten der Weiterbildungspolitik, wie z.B. der Infrastruktur für Aus- 
und Weiterbildung und Beratung. Aus gutem Grund kommen daher in 
der Publikation auch die mögliche Rolle der Hoch- und Berufsschulen 
in der Weiterbildung oder der Stellenwert des modularen Lernens zur 
Vereinbarkeit von Beruf, Bildung und Privatleben zur Sprache.

Mit der aktuellen Legislaturperiode hat das Thema Weiterbildung einen 
prominenten Platz in der politischen Debatte eingenommen. Die Nati-
onale Weiterbildungsstrategie befasst sich mit zahlreichen der Überle-
gungen, die auf der Konferenz diskutiert und in der Publikation aufbe-
reitet wurden. Wir hoffen, mit der Veröffentlichung einen Beitrag zur 
Debatte um eine neue Weiterbildungskultur in Deutschland zu leisten 
und wünschen eine anregende Lektüre.

Michael Taugner
Abteilung Studienförderung
Friedrich-Ebert-Stiftung

Andreas Wille
Abteilung Wirtschafts- und
Sozialpolitik
Friedrich-Ebert-Stiftung
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WeSeNTLIcHe eRkeNNTNISSe

1. Systemisches Finanzierungskonzept 

Um lebenslanges Lernen für alle zu ermöglichen, müssen sämtliche Be-
reiche des Bildungssystems – Kindergarten, Schule, berufliche Bildung, 
Hochschule, Weiterbildung – gemeinsam betrachtet und aufeinander ab-
gestimmt werden. Dieser ganzheitliche Ansatz erfordert ein systemisches 
Konzept der Finanzierung, das sowohl Ausbildung als auch Weiterbil-
dung umfasst. 

Derzeit existiert im Bereich Weiterbildung eine große Vielfalt an Finan-
zierungs- und Förderinstrumenten, die kaum noch Orientierung ermög-
lichen und mit hohen Verwaltungs- und Transaktionskosten verbunden 
sind. Besonders problematisch ist, dass bestimmte Gruppen dabei sys-
tematisch vernachlässigt, indirekt ausgegrenzt bzw. zu wenig erreicht 
werden, vor allem Geringqualifizierte, Arbeitslose, Personen ohne Aus-
bildung und funktionale Analphabet_innen. Um die großen gesellschaft-
lichen Herausforderungen bewältigen zu können, etwa die Folgen des 
demografischen Wandels und der Digitalisierung, bedarf es jedoch der 
Teilhabe aller Menschen an Weiterbildung. Deshalb muss die Weiterbil-
dungsfinanzierung neu geordnet und ein übergreifendes Gesamtkonzept 
entwickelt werden. 

Ziel sollte es sein, die Menschen beruflich breit zu qualifizieren und ih-
nen die Möglichkeit zu geben, sich im Laufe ihres Lebens – auch prä-
ventiv – die erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen, um 
in einer sich wandelnden Arbeitswelt längerfristig beruflich bestehen zu 
können. Es sollte sich eine Weiterbildungskultur entwickeln, in der die 
Menschen Weiterbildung als selbstverständlichen Teil ihres Berufslebens 
betrachten und erkennen, dass es sich nicht um eine lästige Pflicht han-
delt, sondern sie auch davon profitieren können.
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Die Finanzierung und Förderung der Weiterbildung muss übersichtlicher, 
zielgenauer und nutzerfreundlicher werden und vorhandene Zugangs-
barrieren beseitigen. Sinnvoll wäre ein klarer, anlassbezogener „Einstiegs-
punkt“, wo sich Interessierte über vorhandene Angebote sowie Finanzie-
rungs- und Fördermöglichkeiten informieren können. Dabei könnte eine 
digitale Plattform, auf der wichtige Informationen transparent zusam-
mengeführt werden, hilfreich sein. Die Nutzer_innen müssen erkennen 
können, welche Angebote zu ihren Interessen und Wünschen passen. 
Darüber hinaus ist jedoch eine individuelle, qualifizierte Beratung und 
eine fundierte Kompetenzerfassung unverzichtbar. 

Ein neues Finanzierungssystem für die Weiterbildung sollte die Finan-
zierungsverantwortung gerecht auf Staat, Unternehmen und Individuen 
verteilen. Aus dem Inhalt, dem Anlass und dem Ziel der Weiterbildung 
kann abgeleitet werden, wer jeweils finanzieren sollte. Orientierung 
könnte auch der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) bieten: Über die 
DQR-Qualifikationsstufen kann ermittelt werden, wo ein öffentliches, ein 
individuelles und betriebliches Interesse an Weiterbildung besteht. Der 
Staat sollte immer dann (mit-)finanzieren, wenn ein öffentliches Interesse 
vorhanden ist.

2. „Große Lösung“ oder Reformen? 

Eine der zentralen Fragen in der Diskussion war, ob ein neues Finan-
zierungssystem etabliert werden sollte oder Reformen im System ausrei-
chen, um eine zukunftsfähige Finanzierung von Aus- und Weiterbildung 
zu erreichen. Viele Expert_innen sprechen sich dafür aus, die vielfältigen 
Finanzierungsinstrumente in einem übergreifenden Instrument zu bün-
deln, das alle Menschen – unabhängig von Beschäftigungsstatus, Alter, 
beruflicher Situation oder persönlichen Interessen – dabei unterstützt, 
sich regelmäßig weiterzubilden. Mit kleinen Nachjustierungen im vor-
handenen System wäre es nicht möglich, eine transparente und sozial 
gerechte Finanzierungsstruktur zu erreichen. 

Als geeignetes Instrument für eine umfassende Lösung wurde die Einfüh-
rung einer  Arbeitsversicherung vorgeschlagen, die innerhalb der Sozialver-
sicherung als dritte Säule (neben Grundsicherung und Arbeitsförderung) 
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aufgebaut wird. Die vielfältigen Finanzierungsinstrumente könnten damit 
in einem einfachen Instrument integriert werden, das allen Beschäftigten ei-
nen Zugang zu präventiver Weiterbildung ermöglicht. Arbeitslose könnten 
weiterhin von der Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, doch sollte 
ihnen eine Wahl zwischen aktiver Arbeitsmarktpolitik und Selbstbestim-
mung eingeräumt werden. Befürworter_innen dieses Modells betonen, dass 
die Arbeitsversicherung den Wandel hin zu einer Weiterbildungskultur im 
Zuge des lebensbegleitenden Lernens befördern würde und auch bisher ver-
nachlässigte Zielgruppen von Weiterbildung erreichen könnte. 

Zur Arbeitsversicherung wird kritisch angemerkt, dass eine neue dritte 
Säule im Sozialsystem starke Auswirkungen auf die anderen beiden Säulen 
und das gesamte institutionelle Arrangement hätte. Beim Modell der Ar-
beitsversicherung müsse daher zuerst sehr genau geprüft werden, wie sich 
die bisherigen und neuen institutionellen Elemente zueinander verhalten 
würden.

Ein weiterer Vorschlag für eine übergreifende Lösung ist das Modell eines 
Chancenkontos oder Persönlichen Erwerbstätigenkontos. Es sieht vor, dass 
alle Bürger_innen ab 18 Jahre ein Konto mit einem staatlichen Startgutha-
ben erhalten. Je nach Ausgestaltung des Modells könnten die Mittel für 
verschiedene Zwecke eingesetzt werden, z.B. für Weiterbildung, eine Exi-
stenzgründung, ein Sabbatical oder Pflegezeiten. Individuelle Ansprüche 
könnten auch angespart und verzinst werden. Um zu verhindern, dass der 
Staat zu viel Geld auf einmal vorhalten muss, könnten die Mittel nur bei 
Bedarf abgerufen bzw. als „Ziehungsrechte“ realisiert werden. Ein großer 
Vorteil dieses Modells wird in den großen individuellen Entscheidungs-
spielräumen gesehen, die einen flexiblen Mitteleinsatz nach Bedarf im Le-
bensverlauf ermöglichen. Zudem wird argumentiert, dass durch das glei-
che Startkapital für alle Menschen – ungeachtet ihrer sozialen Herkunft 
– mehr soziale Gerechtigkeit erreicht werden könnte. 

Bei persönlichen Konten mit festen pauschalen Budgets werden aller-
dings verschiedene Probleme gesehen. Grundsätzlich bleibe bei solchen 
Modellen unklar, was letztlich für den Zweck Weiterbildung eingesetzt 
wird, wenn die Mittel auch für andere Zwecke genutzt werden können, 
etwa für Pflegezeit oder Vorruhestand. Die Vermischung verschiedener 
Zwecke sei nicht sinnvoll: Wenn Weiterbildung gezielt gefördert werden 
soll, müsse die Mittelverwendung auch auf diesen konkreten Zweck fest-
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gelegt werden. Problematisch sei auch, dass jeder Person der gleiche Be-
trag zugeordnet wird. Einige Personen würden diese Mittel überhaupt 
nicht brauchen, während andere Personen deutlich mehr Mittel benötig-
ten. Dadurch würden die bestehenden sozialen Ungleichheiten im Bil-
dungssystem nicht korrigiert, sondern sogar noch verstärkt: Menschen 
mit wenig Bildung und geringer Weiterbildungsbeteiligung erhielten 
gleich viele Mittel wie Menschen mit hohem Bildungsgrad und starker 
Weiterbildungsbeteiligung. Auch seien über solche Konten in der Regel 
nur kürzere Weiterbildungen finanzierbar. Hohe Startguthaben für alle 
Bürger_innen wären mit öffentlichen Mitteln kaum finanzierbar. 

Das Modell eines persönlichen Kontos findet sich auch in Vorschlägen, 
in denen Erwerbstätige Zeit ansparen können und für jedes Jahr Berufs-
tätigkeit das Recht auf eine staatlich bezahlte Auszeit (z.B. für die Dau-
er eines Monats) erwerben. Nach einer bestimmten Anzahl von Jahren 
könnten die Beschäftigten dann die angesparte Zeit für verschiedene 
Zwecke wie Weiterbildung oder eine berufliche Neuorientierung einset-
zen. Kritisch wird hier ebenfalls die Vermischung der Zwecke gesehen, 
aber auch die Einschränkung der Anspruchsberechtigten auf Erwerbstä-
tige, die mehrere Jahre gearbeitet haben. Offen bleibt zudem die Frage, 
wie berufsbegleitende Weiterbildungen in Teilzeit bzw. kontinuierliche 
Weiterbildungsaktivitäten mit diesem Ansatz abgedeckt werden können.

Kritiker_innen einer „großen Lösung“ äußerten in der Diskussion die 
Auffassung, dass ein übergreifendes Instrument für alle Beschäftigten 
weder sinnvoll noch politisch umsetzbar sei. Bei der Finanzierung und 
Förderung von Weiterbildung handle es sich mit guten Gründen um ein 
ausdifferenziertes System, in dem verschiedene Institutionen ineinander 
greifen, die jeweils ihre eigene Logik haben und auf verschiedene Ziel-
gruppen ausgerichtet sind. Die zahlreichen Finanzierungsinstrumente 
könnten nicht einfach auf ein übergreifendes Instrument wie z.B. die 
Arbeitsversicherung reduziert werden, weil es unterschiedliche Formen, 
Anlässe, Inhalte und Zielgruppen von Weiterbildung gibt. Deshalb seien 
nach wie vor verschiedene Finanzierungsinstrumente erforderlich. 

Notwendig seien jedoch Reformen im System. Zum einen müsste die inves-
tive Arbeitsmarktpolitik gestärkt und neu ausgerichtet werden: Die Bun-
desagentur für Arbeit sollte sich künftig wieder an einer „Qualifizierung 
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auf Vorrat“ bzw. der längerfristigen beruflichen Qualifikation des Individu-
ums orientieren – und nicht nur auf kurzfristige Vermittlungserfolge auf 
dem Arbeitsmarkt zielen. Zum anderen sollten in Zukunft vor allem ab-
schlussbezogene Weiterbildungsmaßnahmen gefördert werden. Darüber 
hinaus müssten Arbeitslose in Weiterbildungszeiten mehr finanzielle Mit-
tel erhalten, um sie zu einer stärkeren Weiterbildungsteilnahme zu moti-
vieren: Wenn ALG II-Empfänger_innen längere Aus- oder Weiterbildungs-
maßnahmen absolvieren, sollten sie ein Unterhaltsgeld für die Sicherung 
ihres Lebensunterhalts erhalten, das höher als das Arbeitslosengeld ist.
 
Ergänzend wurde die Einführung eines Erwachsenen-BAföGs vorgeschla-
gen, mit dem in Weiterbildungszeiten die Finanzierung von Maßnahme-
kosten und Lebensunterhalt gesichert ist, wenn im Erwachsenenalter 
Abschlüsse auf eigene Initiative nachgeholt oder neue Qualifizierungen 
erworben werden. Allerdings würden einkommens- und vermögensunab-
hängige Instrumente wie das Erwachsenen-BAföG einen höheren Steuer-
satz erfordern, was derzeit politisch schwer umsetzbar erscheint. 

Eine klare und sozial gerechtere Weiterbildungsfinanzierung könnte 
auch durch eine übergreifende Finanzierungsstruktur mit drei aufeinan-
der abgestimmten Bausteinen erreicht werden, deren Komponenten kom-
plementär agieren. 

1. Der erste Baustein wäre die Finanzierung über Steuern, indem Fort- 
und Weiterbildungskosten bei der Einkommensteuer geltend ge-
macht werden können.

2. Der zweite Baustein wäre eine komplementäre Zuschussfinanzierung 
bei allen Geringverdienenden, die bei Weiterbildungen bisher nicht 
oder nur wenig von Steuerentlastungen profitieren. Dadurch könnten 
steuerliche Ungerechtigkeiten ausgeglichen werden. Darüber hinaus 
sollten neben den Kurskosten auch Reise- und Übernachtungskosten 
steuerlich abgesetzt werden können. 

3. Dritter Baustein wäre eine Darlehensfinanzierung, um Personen, die 
nicht förderberechtigt sind, eine Vorfinanzierung von relativ teuren, 
qualifikationsorientierten Weiterbildungen zu ermöglichen. Insbe-
sondere bei Vollzeitmaßnahmen müsste berücksichtigt werden, dass 
nicht nur Maßnahme- und sonstige Weiterbildungskosten zu finan-
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zieren sind, sondern auch die Lebenshaltungskosten in angemes-
sener Höhe gesichert sein müssen, sofern dies nicht über Familien-
mitglieder geleistet werden kann. Die vorgeschlagene Grundstruktur 
sollte bundesweit gelten, um einheitliche Lebensverhältnisse zu ga-
rantieren. Die Länder könnten dann – entsprechend ihrer Bedarfe und 
politischen Prioritäten – die Förderung ergänzen, z.B. für bestimmte 
Berufsgruppen, Branchen oder Zielgruppen. Vertreter_innen einer 
solchen Systemlösung sehen verschiedene Vorteile: Die Flexibilität 
und Transparenz wären hoch und es könnten alle Weiterbildungsak-
tivitäten abgedeckt, alle Zielgruppen erreicht und soziale Ungerech-
tigkeiten abgebaut werden. 

Ein wichtiger Schritt im bestehenden System könnte auch sein, das Auf-
stiegs-BAföG auszubauen. Dadurch könnte einem großen Kreis von Be-
schäftigten beruflicher Aufstieg durch Weiterbildungsförderung ermög-
licht werden, die nicht an soziale Bedürftigkeit gebunden ist. Ziel sollte 
eine Erhöhung des staatlichen Zuschusses für die Maßnahmekosten von 
40 auf 80 Prozent sein, um den Kostenbeitrag für die Teilnehmenden 
möglichst gering zu halten. Auch sollten die DQR-Stufen 5 und 6 künftig 
in die Förderung eingeschlossen werden. 

Um das Profil des Instruments zu schärfen, könnte es durch ein über-
greifendes neues Weiterbildungsgesetz für berufliche Qualifikation und 
Aufstieg ersetzt werden, in dem die jeweilige Mischung aus privater und 
öffentlicher Finanzierung festgelegt ist – auch, um den Kontrast zur Ar-
beitsmarktförderung zu verdeutlichen. Möglicherweise könnte das Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) zu einem Weiterbildungsge-
setz weiterentwickelt werden. Es sollten zwei Linien entwickelt werden: 
einerseits arbeitsmarktbezogene Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und 
auch zur Deckung des Fachkräftebedarfs, und andererseits individuelle 
berufsbezogene Maßnahmen, mit denen die Kompetenzen der Beschäf-
tigten und deren Aufstieg durch Weiterbildung gestärkt werden können.
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3. Qualifizierte und individuelle Weiterbildungsberatung  

Durch das neue Qualifizierungschancengesetz wurde der Beratungsauf-
trag der Bundesagentur für Arbeit erweitert, da nun Erwerbslose und 
Erwerbstätige einen Anspruch auf Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
beratung haben. Angesichts der unübersichtlichen Finanzierungs- und 
Förderlandschaft braucht es kompetente Weiterbildungsberater_innen in 
ausreichender Zahl, die die Einzelnen passgenau beraten können. Der ge-
ringen Weiterbildungsteilnahme von Arbeitslosen muss z.B. verstärkt mit 
qualifizierter, individueller Beratung entgegenwirkt werden. Die Bundes-
agentur für Arbeit ist für diese Beratungsaufgabe grundsätzlich geeignet, 
da die Mitarbeiter_innen über viel Wissen und Kompetenzen im Weiter-
bildungsbereich verfügen. Doch wäre es bei einer lebensbegleitenden 
Weiterbildungsberatung wichtig, die unterschiedlichen individuellen Be-
dürfnisse und Fähigkeiten der Menschen viel stärker als bisher zu berück-
sichtigen. Ziel sollte die berufliche Qualifizierung der Menschen sein, die 
präventive Maßnahmen einschließt und auf eine langfristige Teilhabe am 
Arbeitsmarkt zielt.   

Bei der Arbeitsmarktförderung der Bundesagentur für Arbeit sollte somit 
mehr Selbstbestimmung der Arbeitslosen möglich sein, damit sie ihre ei-
genen Erwerbsverläufe realisieren können. Die Erfahrung zeigt, dass Ent-
scheidungsfreiheit und hohe Motivation zentrale Voraussetzungen für 
den Erfolg von Weiterbildung sind. Nur dann können Weiterbildungsmaß-
nahmen sowohl dem Individuum als auch der Gesellschaft Nutzen brin-
gen. Menschen dürfen nicht in Weiterbildungen hineingedrängt werden, 
nur weil in bestimmten Berufen ein Fachkräftemangel besteht, die Tätig-
keit aber nicht den Interessen und Fähigkeiten der Einzelnen entspricht. 
Letztlich erweist sich die Ausübung von Zwang in diesem Bereich als kon-
traproduktiv. Auch sollte der Begriff „lebenslanges Lernen“, der von vielen 
Menschen als Bedrohung empfunden wird, durch den Begriff „lebensbe-
gleitendes Lernen“ ersetzt werden.
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4. Mehr chancengleichheit bei der 
Weiterbildungsteilnahme 

Eine zukunftsfähige Finanzierung der Weiterbildung muss berücksichti-
gen, dass die Beteiligung an Weiterbildung bisher eine problematische Se-
lektivität aufweist – nach Alterskohorten und beruflicher Qualifikation, 
aber vor allem nach Bildungsstatus und sozialer Herkunft. Die sozialen 
Ungleichheiten im Ausbildungssystem verstärken sich im Bereich der Wei-
terbildung: So ist z.B. die Weiterbildungsbeteiligung von Hochschulabsol-
vent_innen und beruflich hoch Qualifizierten deutlich höher als jene von 
Arbeitslosen oder gering Qualifizierten. Es muss deshalb darauf hingewirkt 
werden, die Weiterbildungsbeteiligung aller Bürger_innen zu erhöhen und 
Zugangsbarrieren abzubauen. Ein besonderer Fokus ist dabei auf bisher 
vernachlässigte Gruppen zu richten, deren Weiterbildungsbereitschaft be-
sonders gestärkt werden muss. Wichtige Aspekte sind dabei, die Förderan-
gebote im Weiterbildungsbereich transparenter und zugänglicher zu ma-
chen, die Menschen individuell zu beraten, die Weiterbildungsangebote 
zielgruppenadäquater zu gestalten und Ungerechtigkeiten bei der Förde-
rung – etwa bei Arbeitslosen und Geringverdienenden – zu beseitigen.

Die Finanzierung der Aus- und Weiterbildung sollte stärker darauf aus-
gerichtet werden, die Menschen in ihrer jeweiligen Lebenssituation und 
nach ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten zu unterstützen. 
Die Finanzierungsinstrumente für Weiterbildung müssen zum einen 
Chancengleichheit herstellen, indem das lebensbegleitende Lernen für alle 
abgesichert wird, zum anderen den Einzelnen Entfaltungsmöglichkeiten 
eröffnen, damit sie ihre eigene Bildungsbiografie gestalten können. 
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5. Neue Rolle der Hochschulen und BAföG-Reform  

Angesichts einer sich wandelnden Arbeitswelt und veränderten Bildungs-
biografien müssen die Hochschulen künftig eine neue Rolle einnehmen 
und sich stärker in die Gesellschaft öffnen. Im Bereich der Lehre müssen 
sie nicht nur eine Ausbildungsleistung für regulär Studierende erbrin-
gen, sondern zum Lernort für Menschen mit unterschiedlichsten Hin-
tergründen werden und Anknüpfungspunkte für vielfältige Lernetappen 
und Lernziele bieten. Dies erfordert quantitative und qualitative Maßnah-
men: Auf der einen Seite müssen die Hochschulen ihre Weiterbildungs-
angebote stark ausbauen, auf der anderen Seite den linearen Aufbau der 
Hochschulausbildung – nach dem Bachelorstudium folgt ein Masterstu-
diengang und eventuell eine Promotion – durch neue Studienstrukturen 
ergänzen. Es sollten verstärkt Weiterbildungsmodule angeboten werden, 
die curricular eingebunden sind, flexibel kombiniert werden können und 
Abschlüsse ermöglichen. Auch Hochschulrecht und Förderungsrecht 
müssen besser aufeinander abgestimmt werden.

Um ungleiche Chancen bei der Hochschulausbildung abzubauen, muss 
das BAföG mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen weiterentwi-
ckelt werden, um jungen Menschen aus bildungsfernen, sozial oder finan-
ziell schwachen Familien ein Studium zu ermöglichen. Das BAföG muss an 
gesellschaftliche Entwicklungen wie die sich wandelnden Bildungs- und 
Berufsbiografien und die vielfältigeren Lebensentwürfe angepasst werden. 
Auch die Lebenssituation der Studierenden und die zunehmend hetero-
gene Studierendenschaft muss stärker berücksichtigt werden. Notwendig 
ist eine regelmäßige Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge. Auch 
der Einführung des Bologna-Systems an den Hochschulen muss stärker 
Rechnung getragen werden, was z.B. bedeutet, dass auch Berufstätige, die 
in einem höheren Lebensalter ein (Master-)Studium aufnehmen wollen, 
förderberechtigt sein sollten.
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6. Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Freistellung 

Weiterhin sollte das Ziel verfolgt werden, allen Bürger_innen einen Rechts-
anspruch auf eine staatlich finanzierte Weiterbildungszeit zu geben: Sinn-
voll könnten drei Jahre Ausbildungszeit und drei Jahre Weiterbildungszeit 
sein. Diese Ansprüche sollten das ganze Leben hindurch geltend gemacht 
werden können. Der Staat müsste die Mindeststandards setzen und ge-
setzliche Regelungen für Weiterbildung etablieren, damit das öffentliche 
Interesse bzw. das Gemeinwohl, aber auch die wirtschaftliche Wertschöp-
fung und die individuellen Chancen gleichermaßen abgesichert sind. Da-
rüber hinausgehende bessere Bedingungen könnten die Gewerkschaften 
aushandeln. In den tariflich organisierten Bereichen der Wirtschaft sollte 
das Recht auf Weiterbildung zu einem zentralen Bestandteil der Verhand-
lungen werden. Bei der betrieblichen Weiterbildung kann über tarifver-
tragliche Regelungen viel erreicht werden, doch sind nicht alle Betriebe 
bzw. Branchen tarifvertraglich organisiert. Diese Lücken müssten noch ge-
schlossen werden. 

Damit die Beschäftigten auch wirklich an Weiterbildung teilnehmen kön-
nen, muss insbesondere bei Vollzeitmaßnahmen gesetzlich dafür gesorgt 
werden, dass der Lebensunterhalt gesichert ist. Notwendig sind auch ge-
setzliche Regelungen zur Freistellung von Arbeit, am besten verbunden 
mit einem Rückkehrrecht auf die Arbeitsstelle bzw. einem Verbleibsrecht 
im Unternehmen auf einen vergleichbaren Arbeitsplatz. 

Bei einem gesetzlichen Freistellungsanspruch stehen Unternehmen vor der 
Herausforderung, einen Ersatz für Beschäftigte in Weiterbildungszeiten 
zu finden. Hier könnte das arbeitsmarktpolitische Instrument Jobrotation 
hilfreich sein: Mitarbeiter_innen werden während ihrer Weiterbildung von 
Arbeitslosen vertreten, die nach dem Ende der Stellvertretungsphase eine 
Chance auf (Weiter-)Beschäftigung erhalten. Wichtig ist zudem, dass in 
den Betrieben sowohl unter den Beschäftigten wie auch auf Leitungsebene 
mehr Akzeptanz für berufliche Weiterbildung und die damit verbundenen 
Vorteile erreicht wird.
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7. Staatliche Verantwortung für Finanzierung, 
Qualität und politische Bildung  

In Zukunft müssen erheblich mehr staatliche Mittel in Weiterbildung in-
vestiert werden, um ein zukunftsfähiges Finanzierungssystem zu etablie-
ren. Nur dann ist es möglich, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, 
die bisher ungenutzten Potenziale von Arbeitskräften auszuschöpfen und 
die langfristige Beschäftigungsfähigkeit der Menschen zu sichern.

Grundsätzlich sollte darauf hingewirkt werden, dass Weiterbildung nicht 
überwiegend individuell finanziert wird, sondern Wirtschaft und Politik 
ihren angemessenen Anteil bei der Finanzierung des lebensgleitenden 
Lernens übernehmen. Hier könnten Modelle in anderen Ländern Orien-
tierung bieten, doch sollten auch die Ergebnisse der Expertenkommission 
zur Finanzierung Lebenslangen Lernens einbezogen werden. 

In diesem Zusammenhang spielt auch die Qualität von Weiterbildungs-
angeboten eine zentrale Rolle. Die Gewährleistung von Qualität wird in 
Zukunft immer wichtiger werden, vor allem aufgrund eines wachsenden 
Angebots privater Anbieter und einer zunehmenden Zahl digitaler Wei-
terbildungsangebote. Die Qualitätsfrage ist unmittelbar mit der Finan-
zierungsfrage verknüpft, da eine dauerhafte und ausreichende staatli-
che Finanzierung von Angeboten nur sichergestellt werden kann, wenn 
die notwendige Qualität gewährleistet ist. Deshalb ist es notwendig, ein 
Qualitätssicherungssystem für Weiterbildungsangebote zu etablieren 
und dafür geeignete Kriterien zu entwickeln und festzulegen. Ein zerti-
fizierungsfähiges und qualitätsgesichertes System von Weiterbildung im 
europäischen Kontext liegt im gemeinsamen Interesse von Staat, Arbeit-
nehmer_innen und Arbeitslosen sowie Arbeitgeber_innen, damit die Ar-
beitskraft sowohl innerhalb Deutschlands als auch innerhalb Europas ver-
wertbar, einordenbar und vergleichbar ist. 

Die verschiedenen Modelle sind zu diskutieren, dann sollten zügig Ent-
scheidungen getroffen werden. Da beim Thema Weiterbildung sämtliche 
Bildungsbereiche im Zusammenhang zu betrachten und zu organisieren 
sind, muss ein Akteur bestimmt werden, der für die gesamte Bildungs- 
kette die Verantwortung trägt, die verschiedenen Akteure der beteiligten 
Bildungsbereiche koordiniert und die Fäden auf Bundes- und Landese-
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bene zusammenführt. Nur dann können die verschiedenen Bildungsbe-
reiche aufeinander abgestimmt und die notwendigen Veränderungen er-
reicht werden. 

Nicht zuletzt sollte die politische Bildung bei der Finanzierung einen 
größeren Stellenwert erhalten – in Bezug auf Demokratieförderung, die 
gesellschaftliche Integration von Migrant_innen und die Persönlichkeits-
entwicklung zu mündigen, kritischen und engagierten Bürger_innen. 
Aufgrund des großen öffentliches Interesses sollte der Staat hier deutlich 
mehr investieren: In Zeiten zunehmender Demokratiefeindlichkeit und 
sozialer Spaltungstendenzen muss über politische Weiterbildung dafür 
gesorgt werden, dass die Demokratie, das bürgerschaftliche Engagement 
und der gesellschaftliche Zusammenhalt nachhaltig gestärkt werden.
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Die große Bedeutung der Weiterbildung für die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung sowie die individuellen Berufs- und Lebens-
chancen betonte Fabian Langenbruch, Ständiger Vertreter der Leitung 
der Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS). 

Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt ist 
in Deutschland so gut wie schon lange nicht mehr: Die Arbeitslosig-
keit hat sich innerhalb weniger Jahre nahezu halbiert und ist heute 
die zweitniedrigste in der EU. Über 45 Millionen Erwerbstätige sind 
heute in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt, was als 
Rekordwert gelten kann. Ungeachtet dieser positiven Entwicklung sind 
die Menschen aber sehr unterschiedlich von Arbeitslosigkeit betroffen: 
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) lag die durchschnitt-
liche Arbeitslosenquote 2017 bei Personen mit beruflicher Ausbildung 
bei 3,8 Prozent und mit akademischer Ausbildung bei 2,5 Prozent – bei 
Personen ohne Berufsabschluss jedoch bei 18,7 Prozent. 

An dieser erschreckend hohen Zahl zeigt sich nach Langenbruch, dass 
die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungschancen sehr stark von der be-
ruflichen Qualifikation beeinflusst werden und der wirtschaftliche Auf-
schwung nicht bei allen Menschen ankommt. Trotz wirtschaftlich guter 
Lage und persönlicher Anstrengung würden manche Menschen offen-
bar erfolglos Arbeit suchen. Der Zugang zu Bildung und Qualifizierung 
sei in der Schulbildung und in der beruflichen Bildung ein entschei-
dender Faktor – und somit eine Schlüsselfrage für eine sozial gerechte 
Gesellschaft.

Veränderungen in der Arbeitswelt. Der Wandel der Arbeitswelt ist 
nach Langenbruch durch gleichzeitige Veränderungen gekennzeichnet, 
vor allem durch demografische Entwicklungen, den Wertewandel und 
die Folgen von Internationalisierung und Globalisierung. Einen beson-

BeReIT FüR dIe ZUkUNFT? 
ZIeLe UNd STRATeGIeN deS STAATeS IN deR 
AUS- UNd WeITeRBILdUNG
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deren Stellenwert habe der technologische Wandel, insbesondere die 
Digitalisierung, die mit neuen Technologien – wie z.B. Künstliche Intel-
ligenz (KI) und 3-D-Druck – sowohl die Arbeitswelt als auch die Arbeit 
grundlegend verändere. In manchen Bereichen würden sich Berufspro-
file und berufliche Tätigkeiten wandeln, in anderen Bereichen ganze 
Berufe oder Tätigkeitsfelder wegfallen. So sei davon auszugehen, dass 
z.B. Kassierer_innen mittelfristig durch automatisierte Kassensysteme 
ersetzt werden, Berufskraftfahrer_innen aufgrund autonom fahrender 
Fahrzeuge nicht mehr gebraucht werden und die Konstruktionsarbeit 
von Ingenieur_innen zumindest teilweise von Computer-Software über-
nommen wird. 

Von den Folgen der Digitalisierung werden 
nach einer Statistik der OECD bis 2030/ 
35 Prozent aller Berufe betroffen sein. Laut 
Fachkräftemonitor des BMAS werden bis 
2025 1,3 Millionen Jobs wegfallen – gleich-

zeitig aber auch 2,1 Millionen neue Jobs entstehen. „Uns wird die Arbeit 
auch in Zukunft nicht ausgehen – im Gegenteil“, sagte Langenbruch. Der 
Kern der Herausforderung werde in den kommenden Jahren darin be-
stehen, mit dem Fachkräfteüberschuss in einigen Bereichen (wie z.B. im 
Rechnungswesen) und der gleichzeitigen starken Fachkräftenachfrage in 
anderen Bereichen (wie z.B. sozialen Berufen) adäquat umzugehen. 

Angesichts des tief greifenden Wandels der Arbeitswelt müsse dafür 
gesorgt werden, dass die Beschäftigten auch weiterhin eine berufliche 
Perspektive haben und sich neue Kompetenzen aneignen können. Da-

für müssten sie weitergebildet und 
qualifiziert werden – von den Unter-
nehmen, aber auch mit Unterstützung 
des Staates. Die digitale Transformation 
in der Ausbildung, Arbeits- und Berufs-
welt habe längst begonnen, nun gehe 

es darum, sie zu gestalten. „Der digitale Wandel muss nach sozialen 
und rechtlichen Prinzipien gestaltet werden, damit er die wirtschaft-
liche Entwicklung befördert und Wohlstand für alle ermöglicht“, sagte 
Langenbruch. 

Die Basis eines zukunftsfähigen Arbeitsmarktes sei die Berufsausbil-
dung, meinte Langenbruch. Die duale Ausbildung könne als tragende 
Säule der deutschen Wirtschaft bezeichnet werden: Derzeit verfügen 
fast zwei Drittel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten über 

„Uns wird die Arbeit auch in 
Zukunft nicht ausgehen – im 

Gegenteil.“

„Der digitale Wandel muss nach 
sozialen und rechtlichen Prin-

zipien gestaltet werden.“
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eine duale betriebliche oder fachschulische Berufsausbildung. Al-
lerdings stehe auch die duale Ausbildung vor enormen Herausforde-
rungen, unter anderem durch die demografische Entwicklung mit rück-
läufigen Schüler_innenzahlen, dem verstärkten Studienwunsch junger 
Menschen, Matching-Problemen durch regionale, branchenspezifische 
und qualifikatorische Ungleichgewichte und den Anpassungsbedarf der 
beruflichen Ausbildung an die Digitalisierung. 

Neben der Einrichtung neuer Ausbildungsberufe müssen nach Lan-
genbruch auch bestehende Ausbildungsberufe, die auf dem Arbeits-
markt dringend gebraucht werden, attraktiver gestaltet werden. Dafür 
müssten Ungerechtigkeiten abgebaut werden. Es sei als großer Fort-
schritt zu werten, dass im Pflegeberuf-Reformgesetz 2020 das Schulgeld 
für Pflege-Ausbildungsberufe abgeschafft und eine Ausbildungsvergü-
tung eingeführt wurde. Da gut ausgebildete Fachkräfte für die Wirt-
schaft unverzichtbar seien, müsse weiter daran gearbeitet werden, dass 
berufliche und akademische Bildung mit gleichwertigen und zukunfts-
fähigen Karrierealternativen verbunden sind.

Weiterbildungsbeteiligung. Weiterbildung sei der Schlüssel für lang-
fristige berufliche Perspektiven am Arbeitsmarkt, meinte Langenbruch. 
Trotz dieser großen Bedeutung sei die Beteiligung an beruflicher Weiter-
bildung in den letzten Jahren – mit rund der Hälfte der 18- bis 64-Jäh-
rigen – auf einem relativ niedrigen Niveau stagniert. Besonders proble-
matisch sei in Deutschland die soziale Selektivität der Beteiligung. So 
zeigen sich deutliche Unterschiede in den Zugangschancen zu Weiter-
bildungsmaßnahmen: Im Jahr 2017 haben 68 Prozent der Hochschul-
absolvent_innen an Weiterbildungen 
teilgenommen, aber nur 34 Prozent 
der Personen ohne Berufsabschluss. 
Das BMAS will darauf hinwirken, die-
se Unterschiede im Zugang zu Weiter-
bildung abzubauen.

Nach Ansicht von Langenbruch muss Fachkräftesicherung und Aus- 
und Weiterbildung heute zusammengedacht werden. Deshalb habe die 
Regierung die Fachkräftestrategie auf den Weg gebracht, die als zen-
trales Element die Nationale Weiterbildungsstrategie enthält. 

Es zeigen sich deutliche Unter-
schiede bei den Zugangschancen 
zu Weiterbildung.
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Am 12. November 2018 haben das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) gemeinsam mit Sozialpartnern, Ländern, Kammern und der 
Bundesagentur für Arbeit angekündigt, eine Nationale Weiterbildungs-
strategie zu erarbeiten. Ein wichtiges Ziel ist die Etablierung einer neuen 
und positiven Weiterbildungskultur, bei der die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungen für alle Beschäftigten selbstverständlich wird. Durch 
eine bessere Verzahnung von arbeitsmarkt- und bildungspolitischen 
Instrumenten und eine Bündelung der Weiterbildungsprogramme von 
Bund und Ländern sollen zudem mehr passende Angebote geschaffen 
und größere Transparenz im Weiterbildungsmarkt erreicht werden.  

Alle Erwerbstätigen sollen dabei unterstützt werden, ihre Qualifikati-
onen und Kompetenzen im Wandel der Arbeitswelt zu erhalten, anzu-
passen und weiterzuentwickeln – insbesondere im Hinblick auf die di-
gitale Transformation. So soll erreicht werden, dass die Auszubildenden 
und Erwerbstätigen auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft weiterhin eine 
berufliche Perspektive haben und die erforderlichen Fachkräfte für ei-
nen starken Wirtschaftsstandort Deutschland vorhanden sind.

Die Nationale Weiterbildungsstrategie ist ein Kernelement der Fachkräf-
testrategie, die am 6. November 2018 von den fünf beteiligten Bundes-
ministerien vorgestellt wurde. Diese zielt darauf, die inländischen, euro-
päischen und internationalen Fachkräfte- und Beschäftigungspotenziale 
zu erschließen, um auch in Zukunft die wirtschaftliche Entwicklung in 
Deutschland zu sichern. Neben ineinandergreifenden Maßnahmen im 
Bereich der Ausbildung, Qualität der Arbeit und Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf bildet die Qualifizierung und Weiterbildung der jetzt im 
Berufsleben stehenden Arbeitnehmer_innen einen Schwerpunkt. Die Na-
tionale Weiterbildungsstrategie soll im Sommer 2019 vorgestellt werden.

NATIONALe WeITeRBILdUNGSSTRATeGIe

Quellen: Bundesministerium für Bildung und Forschung: Startschuss für Umsetzung der 
Fachkräftestrategie gefallen, Pressemitteilung 105/2018, 6.11.2018, URL: https://www.
bmbf.de/de/startschuss-fuer-umsetzung-der-fachkraeftestrategie-gefallen-7259.html 
(Zugriff: 30.11.2018), Netzwerk Weiterbildung: Pressemeldung des Bundesbildungsmi-
nisteriums, 12.11.2018, http://www.netzwerk-weiterbildung.info/meldung_volltext.ph
p?si=1&id=5beaef10b147c&akt=weiterbildung_foerderung&view=print&lang=1 (Zu-
griff: 10.01.2019).

24

Lernen für morgen. Finanzierung der Aus- und Weiterbildung

https://www.bmbf.de/de/startschuss-fuer-umsetzung-der-fachkraeftestrategie-gefallen-7259.html
https://www.bmbf.de/de/startschuss-fuer-umsetzung-der-fachkraeftestrategie-gefallen-7259.html
http://www.netzwerk-weiterbildung.info/meldung_volltext.php?si=1&id=5beaef10b147c&akt=weiterbildung_foerderung&view=print&lang=1
http://www.netzwerk-weiterbildung.info/meldung_volltext.php?si=1&id=5beaef10b147c&akt=weiterbildung_foerderung&view=print&lang=1


Im Weißbuch Arbeiten 4.01 wurde die Notwendigkeit einer Nationalen 
Weiterbildungsstrategie bereits festgehalten. Einen wesentlichen Ansatz 
dafür bietet nach Langenbruch das neue Qualifizierungschancengesetz, 
das künftig allen Beschäftigten einen Anspruch auf Weiterbildungsbe-
ratung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) gibt. Damit ist nach 
Langenbruch der erste konkrete Schritt in Richtung einer Arbeitsversi-
cherung getan, bei der jede_r Beschäftigte ein Recht auf Weiterbildung 
hätte. Die Nationale Weiterbildungsstrategie soll auf dem Qualifizie-
rungschancengesetz aufsetzen.

Das Qualifizierungschancengesetz (Gesetz zur Stärkung der Chancen 
für Qualifizierung und für mehr Schutz in der Arbeitslosenversiche-
rung) wurde am 30. November 2018 im Bundestag verabschiedet und 
ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) förderte bisher vor allem Arbeits-
lose sowie geringqualifizierte und ältere Arbeitnehmer_innen, aber nur 
in geringem Umfang Erwerbstätige. Da jedoch alle Arbeitnehmer_innen 
vom digitalen und demografischen Strukturwandel des Arbeitsmarktes 
betroffen sind und einen Zugang zu Weiterbildung benötigen, hat das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) das Qualifizierungs-
chancengesetz auf den Weg gebracht. Auf dieser Basis soll die BA zum 
einen ihre Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung verstärken 
und zum anderen ihre finanzielle Förderung erweitern, indem künftig 
alle Arbeitnehmer_innen – unabhängig von Ausbildung, Alter und Be-
triebsgröße – bei Weiterbildungsmaßnahmen gefördert werden können, 
wenn sie ihre beruflichen Kompetenzen anpassen und weiterentwickeln 
möchten. 

Ein weiterer Baustein des Gesetzes ist eine Beitragssenkung zur Arbeits-
losenversicherung (dauerhafte Absenkung um 0,4 Prozentpunkte von 

QUALIFIZIeRUNGScHANceNGeSeTZ

Im Weißbuch Arbeiten 4.0 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die 
Schlussfolgerungen aus dem breiten gesellschaftlichen Dialog „Arbeiten 4.0“ über die 
Zukunft der Arbeit zusammengefasst. Am Dialog beteiligt waren Expert_innen der So-
zialpartner, Verbände, Unternehmen, Wissenschaft sowie Bürger_innen. Vgl. Weißbuch 
Arbeiten 4.0, URL: https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a883-weis-
sbuch.html (Zugriff: 15.01.2019).

1
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drei Prozent auf 2,6 Prozent des Bruttoeinkommens; befristete Absen-
kung um 0,1 Prozent bis zum Jahr 2022). Zudem wird bei Jobverlust der 
Bezug von Arbeitslosengeld I etwas leichter: Bisher musste innerhalb 
von 24 Monaten mindestens zwölf Monate in die Versicherung einbe-
zahlt worden sein, künftig sind zwölf Monate innerhalb von 30 Monaten 
ausreichend. 

Wer soll profitieren? Erstens die Betriebe, indem sie besser ausgebil-
dete Arbeitskräfte erhalten und die Bindung ihrer Mitarbeiter_innen an 
das Unternehmen stärken können. Zweitens die Arbeitnehmer_innen, 
indem sie sich zielgenauer weiterqualifizieren können. Von geringeren 
Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung profitieren sowohl die Arbeit-
nehmer_innen als auch die Arbeitgeber_innen.  

Wie ist das Verfahren? An Weiterbildung interessierte Beschäftigte 
müssen sich mit ihrem Anliegen an die BA und an die jeweiligen Vorge-
setzten wenden. Die jeweiligen BA-Fallmanager_innen entscheiden im 
Einzelfall, ob ein Förderanspruch vorliegt und welche Maßnahme die 
Arbeitsmarktchancen des Beschäftigten verbessern kann. Ob die Weiter-
bildung stattfinden kann, entscheiden aber auch die Arbeitgeber_innen, 
die nicht dazu verpflichtet sind, einen Beschäftigten für den Zeitraum 
der Weiterbildung freizustellen. 

Wer hat Anspruch? Eine Förderung setzt voraus, dass der Berufsab-
schluss mindestens vier Jahre zurückliegt und der/die Beschäftigte in 
den letzten vier Jahren nicht an einer öffentlich geförderten Weiter-
bildung teilgenommen hat. Auch Beschäftigte im (aufstockenden) Lei-
stungsbezug nach SGB II können gefördert werden, wenn sie durch die 
Weiterbildung ihre individuelle Beschäftigungsfähigkeit verbessern und 
zusätzliche berufliche Kompetenzen erwerben können. Eine Förderung 
von Selbstständigen ist nicht vorgesehen. 

Welche Art der Weiterbildung wird gefördert? Die Weiterbildung muss 
eine wirksame Qualifizierungsförderung sein, d.h. sie muss über kurz-
fristige, arbeitsplatzbezogene Anpassungsfortbildungen hinausgehen, 
außerhalb des eigenen Unternehmens stattfinden, von einem für die 
Förderung zugelassenen Träger durchgeführt werden und länger als 
vier Wochen dauern. Die Weiterbildungen müssen dem Bedarf des Ar-
beitsmarktes entsprechen. 
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Wie werden die Maßnahmen finanziert? Die Kosten werden gemein-
sam von den Unternehmen und der BA getragen, die auf ihre Rück-
lagen zurückgreifen kann (Ende 2018 ca. 22,5 Mrd. Euro). Die Höhe 
der Unterstützung durch die BA ist abhängig von der jeweiligen Be-
triebsgröße (Unternehmen bis zehn Mitarbeiter_innen: Übernahme der 
Weiterbildungskosten zu 100 Prozent, Unternehmen mit zehn bis 250 
Mitarbeiter_innen maximal 50 Prozent, größere Unternehmen bis zu 25 
Prozent). Weiterbildungen von Arbeitnehmer_innen, die über 45 Jahre 
oder schwerbehindert sind und in einem Unternehmen mit max. 250 
Mitarbeiter_innen arbeiten, können bis zu 100 Prozent bezuschusst 
werden. Außerdem beteiligt sich die BA an den Lohnfortzahlungen für 
Mitarbeiter_innen in Weiterbildungsmaßnahmen.

Quelle: Bundesgesetzblatt, Nr. 48 vom 21.12.2018, https://www.bgbl.de/xaver/
bgbl/start .xav?startbk=Bundesanzeiger_BG Bl&jumpTo=bgbl118s2651.pdf#__
bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl118s2651.pdf%27%5D__1546532850716 
(Zugriff: 2.12.2018). 

Offene Fragen. Langenbruch wies darauf hin, dass bei der Nationalen 
Weiterbildungsstrategie noch einige Fragen zu klären sind: Mit wel-
chen Anreizen kann die Motivation zur Weiterbildung, insbesondere 
bei bisher kaum erreichten Zielgruppen, erhöht werden? Wie kann die 
Anerkennung und Zertifizierung von Kompetenzen, vor allem jenseits 
formaler Abschlüsse, verbessert werden? Wie kann das Initiativrecht für 
Weiterbildung für Betriebsräte gestärkt werden? Wie kann die wissen-
schaftliche Weiterbildung durch Hochschulen unterstützt werden? Wie 
können Berufsschulen zu Kompetenzzentren weiterentwickelt werden? 

Finanzierung der Weiterbildung. Bei der Entwicklung der Lösungs-
wege sollten verschiedene Handlungsstränge und Interessenlagen ein-
bezogen werden. Die zentrale Frage sei, wann der Staat, wann die Un-
ternehmen und wann die Einzelnen Weiterbildung finanzieren sollten. 

• In der betrieblichen Handlungslogik diene Weiterbildung vor allem 
dazu, notwendige Kompetenzen der Beschäftigten aufzubauen, an-
zuwenden und im Betrieb aktuell zu halten. Für die Unternehmen 
gehe es darum, qualifizierte Beschäftigte an sich zu binden und An-
stöße für Innovation und Produktivitätssteigerung zu geben.
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„Wir müssen das Ver-
ständnis und die Offen-

heit für Weiterbildung 
fördern.“

• Im persönlichen Lebenslauf könne Weiterbildung dazu dienen, die 
individuelle Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, aber auch persön-
liche Auf- und Umstiege zu ermöglichen.

• Hinzu komme das öffentliche Interesse: Weiterbildung liege auch 
im volkswirtschaftlichen Gesamtinteresse und lasse bessere Bil-
dungsrenditen in Form höherer Wachstumspotenziale, steigender 
Beiträge und Steuereinnahmen erwarten. 

Notwendig ist nach Langenbruch eine aktive wirtschafts- und arbeits-
marktpolitische Begleitung des Wandels und die Etablierung der not-
wendigen Finanzierungsbasis, die sich fair auf Staat, Unternehmen und 
Individuen verteilen sollte. Besondere Bedeutung habe die Beförderung 
einer neuen Weiterbildungskultur: „Wir müssen das Verständnis und 

die Offenheit für Weiterbildung fördern.“ Wei-
terbildung müsse zum regelmäßigen Bestandteil 
des Berufslebens werden. Dabei sollten die Be-
schäftigten in Weiterbildungsmaßnahmen nicht 
nur die Notwendigkeit der Qualifizierung, son-
dern auch persönliche Entwicklungschancen se-
hen.
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„Bei staatlicher Finanzie-
rung ist ein ‘öffentliches 
Interesse‘ notwendig.“

Enges und breiteres Verständnis. „Bei staatlicher Finanzierung ist ein 
‚öffentliches Interesse‘ notwendig“, sagte Prof. Dr. Gerhard Bosch, Re-
search Fellow am Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität 
Duisburg-Essen. In vielen europäischen Ländern dominiere das neolibe-
rale Modell, das auf einem engen Verständnis von öffentlichem Interesse 
basiert: Demnach soll der Staat nur die schulische Grundausbildung bis 
zur Sekundarstufe II finanzieren. Alle anschließenden Bildungskosten – 
sei es für die Maßnahmen selbst oder den Lebensunterhalt – sind privat 
zu finanzieren, weil auch die Erträge von Bildung privat sind, z.B. die 
guten Verdienstchancen aufgrund einer Hochschulausbildung. In die-
sem Modell wird auch die Weiterbildung von 
Erwachsenen als Aufgabe des Einzelnen gese-
hen. Mögliche Finanzierungsprobleme sollen 
über staatliche Darlehen gelöst werden. 

Im Unterschied dazu sei das Verständnis von 
„öffentlichem Interesse“ in Deutschland breiter angelegt, erläuterte 
Bosch. In Bezug auf die Weiterbildungsfinanzierung stelle sich die Frage, 
was der Staat aufgrund eines öffentlichen Interesses finanzieren sollte 
und was privat – von den Unternehmen und Bürger_innen – zu tragen 
ist. Ein gesellschaftlicher Konsens bestehe darin, dass die Aufklärung 
und Bildung der Menschen zu mündigen Bürger_innen öffentlich finan-
ziert werden sollte. Auch die sozial verträgliche Gestaltung des wirt-
schaftlichen Strukturwandels, z.B. infolge des technologischen Wandels 
und der Digitalisierung, werde von einem großen Teil der Bevölkerung 
als staatliche Aufgabe betrachtet, die allerdings noch nicht durch eine 
stärkere und passende Bildungsfinanzierung unterfüttert worden sei. 

Weitgehende Einigkeit bestehe auch darin, dass Chancengleichheit in 
der Bildung ein Ziel staatlicher Politik sein sollte und mit öffentlichen 
Mitteln auf die Beseitigung bestehender Ungleichheiten hinzuwirken 
ist. Auch Wirtschaftsförderung werde zum Bereich des öffentlichen In-

deR WeRkZeUGkASTeN deR 
STAATLIcHeN AUS- UNd WeITeR-
BILdUNGSFINANZIeRUNG
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teresses gezählt, sodass Weiterbildung dann staatlich finanziert werden 
sollte, wenn dadurch Fachkräfteengpässe vermieden oder Innovation 
gefördert werden kann. Insgesamt ist nach Bosch jedoch festzustellen, 
dass die wachsende Bedeutung der Weiterbildung noch keine Entspre-
chung in der öffentlichen Finanzierungsarchitektur findet.

Zentrale Finanzierungsinstrumente. Einen Überblick über staatliche 
Finanzierungsinstrumente der Aus- und Weiterbildung gab PD Dr. Tho-
mas Kruppe, Leiter der Arbeitsgruppe Weiterbildung am Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Da es – je nach Quelle und 
Berechnungsmethode – zwischen 85 bis 100 Fördermöglichkeiten in 
diesem Bereich gibt, wählte er für seinen Vortrag einige wichtige Instru-
mente aus, um sie detaillierter darzustellen.

BAföG. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
fördert Aus- und Weiterbildung auf verschiedene Weise.2 Das zentrale 
Instrument zur Ausbildungsfinanzierung von Schüler_innen und Stu-
dierenden aus einkommensschwachen Familien ist die individuelle För-
derung nach dem BAföG.

Vgl. https://www.bmbf.de/de/weiterbildung-71.html (Zugriff: 30.11.2018).2

Eine Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 
zielt darauf, die Chancengleichheit im Bildungswesen zu erhöhen und 
allen Geförderten einen Schulbesuch oder ein Studium ohne Nebenjob zu 
ermöglichen. Das Gesetz ist ein besonderer Bestandteil des Sozialgesetz-
buches, wodurch die Förderung nach dem BAföG eine Sozialleistung ist. 

Förderbedingungen:

• Finanziert wird eine erste Ausbildung (an allgemeinbildenden Schu-
len ab Klasse 10, Fachschulen und Berufsfachschulen, Schulen des 
Zweiten Bildungsweges, Akademien und Hochschulen). Ausbil-
dungen im dualen System werden nicht über das BAföG, sondern 
über die sog. Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) gefördert, bei der die 
Bundesagentur für Arbeit mit einem monatlichen Zuschuss unter-
stützt.

BAFöG
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• Anspruchsberechtigte dürfen max. 30 Jahre sein, Masterstudierende 
max. 35 Jahre.  

• Geldleistungen erfolgen nach pauschalen Bedarfsbeträgen: Der (ab-
strakte) Bedarf bestimmt die Geldsumme, die Auszubildende nach 
Vorstellung des Gesetzgebers typischerweise für ihren Lebensunter-
halt (Ernährung, Unterkunft, Bekleidung etc.) und ihre Ausbildung 
(Lehrbücher, Fahrtkosten zur Ausbildungsstätte etc.) benötigen.

• Das eigene Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen von 
Eltern und Ehe-/Lebenspartner_innen wird auf die Höhe der Förde-
rung angerechnet („familienabhängige“ Leistung).

• Die Bedarfssätze differieren nach Art der Ausbildung. Sie setzen sich 
zusammen aus einem allgemeinen Bedarfssatz plus einer Wohnungs-
pauschale (abhängig davon, ob der/die Geförderte bei den Eltern 
wohnt), ergänzt durch einen Kranken- und Pflegeversicherungszu-
schlag sowie Härtezuschlag unter bestimmten Bedingungen. 

• Studierende erhalten eine finanzielle Förderung von 50 Prozent als 
nicht rückzahlbaren Zuschuss und 50 Prozent als unverzinsliches 
Darlehen, Schüler_innen einen Vollzuschuss.

• Die BAföG-Förderung wird für die gesamte Dauer der Ausbildung ge-
leistet, bei Studiengängen bis zum Ende der Förderungshöchstdauer 
(Regelstudienzeit); gegebenenfalls ist bei Vorliegen bestimmter Grün-
de eine weitere Förderung („angemessene“ Verlängerungszeit von 
max. 12 Monaten) sowie eine Studienabschlussförderung möglich.

Der BAföG-Höchstsatz betrug im Jahr 2018 für Studierende 735 Euro 
im Monat (inklusive Wohnpauschale und Kranken- und Pflegeversiche-
rungszuschlag von 86 Euro), wenn sie in einem eigenen Haushalt lebten 
und die Förderungshöchstdauer nicht überschritten hatten.
 
Quellen: Bundesministerium für Bildung und Forschung: Das BAföG – Alle Infos auf 
einen Blick, URL: https://www.bafög.de/de/welche-bedarfssaetze-sieht-das-bafoeg-
vor--375.php; My Stipendium, URL: https://www.mystipendium.de/bafoeg/bafoeg-ho-
echstsatz (Zugriff: 15.12.2018).
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Bildungsprämie. Mit der Bildungsprämie unterstützt das BMBF Er-
werbstätige, die ihre beruflichen Chancen verbessern möchten und bis-
her aus finanziellen Gründen auf eine Weiterbildung verzichtet haben. 
Gefördert wird somit eine individuelle berufsbezogene Weiterbildung, 
d.h. sie muss für den gegenwärtigen oder zukünftigen beruflichen Kon-
text wichtig sein. Weitere Bedingungen sind, dass die Geförderten min-
destens 15 Stunden pro Woche erwerbstätig sind und ihr zu versteu-
erndes Einkommen 20.000 Euro im Jahr nicht übersteigt.3 Inhaltlich ist 
die Förderung sehr breit angelegt: In der Bildungsprämie können ein 
Prämiengutschein (Übernahme von 50 Prozent der Kurs- oder Prüfungs-
gebühren, max. 500 Euro) und ein Spargutschein („Weiterbildungsspa-
ren“) kombiniert werden. Laut Berufsbildungsberichten ist die Zahl der 
Geförderten jedoch relativ klein geblieben: „Die Bildungsprämie ist of-
fenbar kein Instrument, das in der Breite wirkt“, sagte Kruppe. Zudem 
muss die Hälfte der Maßnahmekosten durch Eigenleistung finanziert 
werden – die andere Hälfte wird mit bis zu 1.000 Euro gefördert. Hier 
stellt sich nach Kruppe die Frage, welche Weiterbildungen in diesem 
relativ kleinen Kostenrahmen überhaupt in Frage kommen. 

Aufstiegs-BAföG. Mit dem Aufstiegs-BAföG, das im Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (AFBG) geregelt ist, wird der berufliche Aufstieg 
von Fachkräften durch Fortbildungen finanziell gefördert. Das Instru-
ment soll die berufliche Bildung stärken, indem die Vorbereitung auf 
mehr als 700 Fortbildungsabschlüsse unterstützt wird, unter anderem 
Meister_in, Erzieher_in, Betriebs- und Fachwirt_in. Die Geförderten 
erhalten bei Vollzeit- und Teilzeitfortbildungen einen Zuschuss bzw. 
ein Darlehen für die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren und für das 
Meisterprüfungsprojekt. Bei Vollzeitfortbildungen kommt noch eine 
einkommensabhängige Förderung des Unterhaltsbedarfs hinzu. Seit In-
krafttreten des Gesetzes 1996 hat sich die Anzahl der Geförderten von 
ca. 50.000 (1998) auf die beträchtliche Zahl von mehr als 160.000 (seit 
2012) gesteigert.4 Auch der Kreis der Förderberechtigten wurde ausge-
baut, sodass auch Bachelorabsolvent_innen und nicht-formal Qualifi-
zierte von diesem Programm profitieren können.

Zukunftsstarter. Das Programm Zukunftsstarter des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales und der Bundesagentur für Arbeit richtet 

Vgl. https://www.bildungspraemie.info/de/weiterbildungsinteressierte-17.php (Zugriff: 
30.11.2018).
Vgl. https://www.aufstiegs-bafoeg.de/de/historie-des-aufstiegs-bafoeg-1706.html (Zu-
griff: 30.11.2018).

3

4
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sich an junge Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren, die entweder 
Arbeitslosengeld oder Grundsicherung erhalten, oder nur gering qua-
lifiziert sind. Diese Zielgruppen sollen dazu motiviert werden, eine ab-
schlussorientierte Qualifizierungsmaßnahme zu absolvieren. Im Jahr 
2017 haben von ca. 60.000 Geförderten in einer abschlussorientierten 
beruflichen Weiterbildung knapp die Hälfte im Rahmen von Zukunfts-
starter (2017) daran teilgenommen.5 Allerdings wird dieses Programm 
im Rahmen der Regelinstrumente der BA durchgeführt, d.h. es werden 
dafür keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt. 

Förderung der Bundesagentur für Arbeit (BA). Bei den von der BA 
geförderten Weiterbildungen zwischen 2000 und 2017 zeigt sich, dass 
abschlussbezogene berufliche Weiterbildungen deutlich seltener geför-
dert wurden als berufliche Weiterbildungen ohne Abschluss. Kruppe 
wies darauf hin, dass die BA in diesem Bereich nur nach bestimmten 
Kriterien fördern kann: Laut Fördervoraussetzungen (SGB III/SGB II) 
muss eine BA-geförderte berufliche Weiterbildung dazu beitragen, Ar-
beitnehmer_innen bei Arbeitslosigkeit wieder beruflich einzugliedern 
oder eine konkret drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden – es sei denn, 
die Notwendigkeit einer Weiterbildung ist aufgrund eines fehlenden 
Berufsabschlusses bereits anerkannt. Ob eine Weiterbildung aus Sicht 
der BA als notwendig erscheint, richtet sich immer nach den Bedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt.6 Die Mitarbeiter_innen der BA müssen 
abwägen, ob die Arbeitslosigkeit auch ohne eine Weiterbildung beendet 
werden kann, ob andere arbeitsmarktpolitische Instrumente erfolgver-
sprechender sein könnten, oder ob mit dem angestrebten Bildungsziel 
eine Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten ist.

„Bei der BA-Förderung steht nicht die Person, sondern der Arbeitsmarkt 
im Zentrum“, sagte Kruppe. Das zeige sich sehr deutlich am Beispiel 
der Umschulungen als Teilbereich beruflicher Weiterbildung: Zwischen 
2004 bis 2007 wurde der weitaus größte Teil anspruchsberechtigter 
Frauen in Gesundheitsberufe oder kauf-
männische Berufe umgeschult, obwohl die-
se Frauen sicherlich vielfältigere Berufsziele 
hatten, meinte Kruppe. Hier dominiere ein-
deutig der Arbeitsmarktgedanke, da in die-

„Bei der BA-Förderung 
steht nicht die Person, 
sondern der Arbeitsmarkt 
im Zentrum.“

Vgl. https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Jerichower-Land/DE/Beratung-Vermitt-
lung/Zukunftsstarter/Zukunftsst_Knoten.html (Zugriff: 10.01.2019).
Vgl. https://www.bmas.de/DE/Themen/Aus-und-Weiterbildung/Weiterbildung/weiter-
bildung.html (Zugriff: 10.01.2019).

5
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ser Zeit die Nachfrage nach diesen Berufen auf dem Arbeitsmarkt groß 
gewesen sei. 

Begrenzungen der Förderinstrumente. Kruppe verdeutlichte die Be-
grenzungen der vorgestellten Instrumente:  

• Das BAföG hat eine alters- und einkommensabhängige Reichweite 
und bezieht sich nur auf die Erstausbildung (Schule/Studium). 

• Die Bildungsprämie fördert Weiterbildungen aller Art, hat aber eine 
eher geringe Reichweite in Bezug auf Personen und Finanzen. 

• Bei der Aufstiegsförderung wurde die Reichweite im Laufe der Jahre 
zwar ausgebaut, doch werden nur 700 geregelte Fortbildungen ge-
fördert.

• Die Förderung durch aktive Arbeitsmarktpolitik reicht von kurzen 
Kursen bis hin zu Umschulungen, ist in ihrer Reichweite aber rein 
arbeitsmarktbezogen. 

Intransparenz der vielfältigen Finanzierungsinstrumente. Dr. Dieter 
Dohmen, Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialöko-
nomie (FiBS)7, verwies auf die große Zahl an staatlichen Finanzierungs-
instrumenten in Deutschland, die Weiterbildung in irgendeiner Form 
fördern. Allerdings hätten nur wenige davon eine größere Bedeutung 
und könnten einen größeren Personenkreis erreichen8. Bundesweit sei 
das Einkommensteuergesetz das wichtigste Instrument der (Re-)Finan-
zierung, gefolgt von der Weiterbildungsförderung durch die Bundes-
agentur für Arbeit und dem Aufstiegs-BAföG. Hinzu kämen weitere 80 
bis 100 Instrumente von Bund und Ländern, z.B. die Begabtenförderung 
berufliche Bildung, die Bildungsprämie des Bundes oder der Bildungs-
scheck NRW, die aber in Summe nur etwa drei bis vier Prozent der Er-
werbstätigen erreichen könnten. 

Nach Ansicht von Dohmen wird ein gigantischer Aufwand für unter-

Das FiBS ist eine private, interdisziplinäre Forschungs- und Beratungseinrichtung so-
wie ein Think Tank zum Thema Bildungsfinanzierung in Deutschland und Europa. Vgl. 
https://www.fibs.eu/.
Michael Cordes/Dieter Dohmen (2019), Verbreitung öffentlicher Förderinstrumente in 
Deutschland und der Blick in die Länder, FiBS-Forum Nr. 63, Berlin, https://www.fibs.eu/
fileadmin/user_upload/Literatur/FiBS-Forum_063_Foerderinstrumente_Bund_final.pdf.

7

8
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schiedliche Ziele und Zielgruppen betrieben, der keinen Überblick über 
die Finanzierungsinstrumente mehr erlaubt. Hinzu kommen erhebliche 
Länderunterschiede bei der Nutzung der verschiedenen Instrumente, 
die dazu führen, dass dieselbe Person in einem Bundesland förderbe-
rechtigt ist und in einem anderen nicht. Diese Heterogenität der Fi-
nanzierungs- und Förderlandschaft im Bereich Weiterbildung führe zu 
großer Intransparenz, was nicht zielführend sei, meinte Dohmen. In ei-
ner Studie konnte zudem gezeigt werden, dass die zahlreichen Finan-
zierungsinstrumente im Bereich Weiterbildung weder dazu beitragen 
können, die Weiterbildungsbeteiligung in Deutschland insgesamt zu 
erhöhen, noch die niedrige Weiterbildungsbeteiligung von Geringqua-
lifizierten zu steigern.9 

Einkommenssteuer als zentrales Instrument. Dohmen ging näher 
auf das derzeit wichtigste Instrument der Weiterbildungsfinanzierung 
ein: die steuerliche Abzugsfähigkeit von Weiterbildungsausgaben. Pro 
Jahr machen knapp 2 Mio. Menschen ihre Weiterbildungskurse über 
die Einkommenssteuer geltend. Neben den Kurskosten können auch 
Reise- und Übernachtungskosten steuerlich abgesetzt werden. Dieses 
Instrument der Weiterbildungsfinanzierung kann etwa vier Prozent der 
Erwerbstätigen erreichen. Die staatliche Ko-Finanzierung beträgt dabei 
bis zu 45 Prozent der individuellen Kosten. 

Die Steuer ist nach Dohmen das einzige Instrument, das die Finanzie-
rung von Weiterbildung regelmäßig ermöglicht, doch produziere sie 
auch regelmäßig Ungerechtigkeit, weil die Refinanzierung stark von 
der Einkommenshöhe abhängig ist: So erhält z.B. ein Arbeitnehmer mit 
200.000 Euro jährlichem Nettoeinkommen 45 Prozent seiner Weiterbil-
dungskosten refinanziert, ein Arbeitnehmer mit 20.000 Euro Jahresver-
dienst dagegen nur etwa 20 Prozent. Die Eigenkosten der Weiterbildung 
seien für Personen mit hohem Einkommen also sehr viel geringer als 
für Geringverdienende. Dadurch verstärke sich das Ungleichgewicht 
zwischen gut Ausgebildeten mit hohem Einkommen, die häufig an Wei-
terbildungen teilnehmen, und schlecht Ausgebildeten mit geringem 

Vgl. dazu Dieter Dohmen/Michael Cordes: Weiterbildung und Weiterlernen treiben 
Innovationen und Wachstum – Anforderungen und Implikationen für die Weiterbil-
dungsfinanzierung. Positionspapier auf Basis der Ergebnisse des FiBS-Projekts „Volks- 
und regionalwirtschaftliche Kosten, Finanzierungs- und Förderstrukturen und Erträ-
ge der Weiterbildung“ (VoREFFi-WB), gefördert von BMBF. FiBS Forum Nr. 60 Berlin, 
November 2018, URL: https://www.fibs.eu/fileadmin/user_upload/Literatur/FiBS-Fo-
rum_060_Positionspapier_Weiterbildung_01.pdf (Zugriff: 10.01.2019).

9
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Einkommen, die seltener Weiterbildungen absolvieren. Dies stehe dem 
Ziel entgegen, allen Menschen eine Weiterbildung zu ermöglichen und 
insbesondere die Weiterbildungsteilnahme von Geringqualifizierten zu 
erhöhen. Hier müsse in der zukünftigen Finanzierungsstruktur eine 
faire Lösung gefunden werden.

Gründe für die Ausdifferenzierung der Finanzierungsinstrumente. 
Nach Auffassung von Prof. Dr. Gerhard Bosch hat die starke Ausdiffe-
renzierung des staatlichen Finanzierungsinstrumentariums für Weiter-
bildung in Deutschland gute Gründe:  

1. Es gibt unterschiedliche Typen beruflicher Weiterbildung nach Dau-
er und Abschlüssen: 
• Nachholen von Qualifikationen oder Umschulung in einen neuen  

Beruf (zwei bis drei Jahre) 
• Anpassungsweiterbildung mit sehr unterschiedlicher Dauer (ein 

paar Tage bis mehrere Jahre) 
• Aufstiegsfortbildung (sechs Monate bis zwei Jahre) 
• Nachholen von Schulabschlüssen oder Studium (ein Jahr bis 

fünf Jahre) 
• Kontinuierliches Lernen im Betrieb mit unterschiedlich häu-

figer und verschieden langer formaler Weiterbildung (die durch-
schnittliche Dauer betrieblicher Weiterbildung beträgt 31 Stun-
den pro Jahr, doch ist die Variationsbreite nach den Ergebnissen 
des Adult Education Survey (AES) 2012 groß)10 

2. Die Anlässe für Weiterbildung sind verschieden, was Auswirkungen 
auf die jeweilige Finanzierungsverantwortung hat: 
• Die betriebsnotwendige Weiterbildung (reaktiv bis pro-aktiv) sei 

Aufgabe eines Unternehmens, das deshalb entsprechende Maß-
nahmen finanzieren sollte. Nur wenn ein öffentliches Interesse 
an beruflicher Weiterbildung bestehe (z.B. an Innovationsför-
derung oder dem Abbau von Ungleichbehandlung bestimmter 
Gruppen), sollte der Staat (mit-)finanzieren. 

• Individuelle Wünsche von Beschäftigten, z.B. nach Erweiterung 
der Kompetenzen durch Weiterbildung, lägen in der Finanzie-
rungsverantwortung des Einzelnen. Komme ein öffentliches In-
teresse hinzu, z.B. an der Beseitigung von Fachkräfteengpässen, 

Vgl. Frauke Bilger/Dieter Gnahs/Josef Hartmann/Harm Kuper (Hrsg.): Weiterbildungs-
verhalten in Deutschland. Resultate des Adult Education Survey 2012. Bielefeld 2013, 
DOI: 10.3278/14/1120w.

10
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sollte sich auch der Staat an der Finanzierung beteiligen. 
• Wenn Arbeitsmarktgründe für eine Weiterbildung sprechen, 

etwa um tatsächliche oder drohende Arbeitslosigkeit zu beseiti-
gen, sei das eine Aufgabe der Arbeitsmarktpolitik. Die Unterneh-
men sollten sich dann beteiligen, wenn z.B. durch Personalab-
bau oder in einzelnen Branchen gezielter Weiterbildungsbedarf 
entsteht.  

3. Die Inhalte von Weiterbildungen unterscheiden sich: 
• Berufliche Qualifizierung, inklusive Hochschulausbildung
• Allgemeinbildung 
• Politische und soziale Bildung 

4. Es hat sich eine breite Förderkulisse herausgebildet:  
• Die gegenwärtige Förderlandschaft sei historisch gewachsen 

und nicht immer logisch, was z.B. die Verlagerung der Förderung 
der Aufstiegsfortbildung ins BAföG zeigt. 

• Die Förderinstrumente seien abhängig von einem stark schwan-
kenden politischen Verständnis in der Frage, welches öffentliche 
Interesse an der Förderung von Weiterbildung besteht. 

• Es bestehe eine Segmentation nach Zuständigkeiten, z.B. finde  
oft zu wenig Koordination zwischen Bildungs- und Arbeits-
marktpolitik statt. 

• Pfadabhängigkeit führe zu einer Beharrungskraft von Instituti-
onen, berge aber auch Potenziale bei Reformen. 

Bei den Inhalten und Zielen gibt es nach Bosch Überschneidungszo-
nen, sodass manchmal keine klare Abgrenzung möglich ist. Sinnvoll 
wäre eine bessere Verzahnung der Finanzie-
rungsinstrumente, was jedoch eine Klärung 
der Ziele, des öffentlichen Interesses und der 
Verantwortung unterschiedlicher Politikbe-
reiche erforderlich macht.

Sinnvoll wäre eine bessere 
Verzahnung der Finanzie-
rungsinstrumente.
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Teilnahme nach Altersgruppen. Ein wichtiges politisches Ziel ist es, al-
len Menschen den gleichen Zugang zu Qualifizierung und Weiterbildung 
zu ermöglichen. Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass die Weiterbildungs-
teilnahme in Deutschland von großen Unterschieden gekennzeichnet ist. 
Eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) auf Basis des Nationalen Bildungspanels11 hat für das Jahr 2017 
folgende Ergebnisse nach Altersgruppen erbracht:

• Formale Weiterbildung (mit anerkanntem Abschluss): Die jüngste Al-
tersgruppe (bis 34 Jahre) ist hier am stärksten vertreten, die mittlere 
Altersgruppe (35 bis 54 Jahre) selten und die älteste Gruppe (ab 55 
Jahre) kaum noch. Die Teilnahme an formalen Weiterbildungsange-
boten nimmt offenbar mit steigendem Alter ab.  

• Non-formale Weiterbildung (organisierte Kurse, nicht zwingend mit Zer-
tifikat): Hier liegen die Altersgruppen nicht mehr sehr weit auseinander, 
die Beteiligung liegt in allen Altersgruppen bei ca. 35 bis 40 Prozent. 

• Informelle Weiterbildung (Kongresse, Selbstlernprogramme, Fach-
zeitschriften etc.): Auch hier sind alle drei Altersgruppen ähnlich 
stark vertreten. 

Bildungsbiografie. Wird die Weiterbildungsbeteiligung im Kontext von 
schulischem Abschluss und Bildungsverlauf betrachtet, wird deutlich: 

HeRAUSFORdeRUNGeN IN deR 
FINANZIeRUNG VON WeITeRBILdUNG

Dazu ausführlich vgl. Thomas Kruppe/Merlin Trepesch: Weiterbildungsbeteiligung 
in Deutschland: Auswertungen mit den Daten der Erwachsenenbefragung des Nati-
onalen Bildungspanels „Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen“. IAB-
Discussion Paper 16/2017, URL: http://doku.iab.de/discussionpapers/2017/dp1617.pdf 
(Zugriff: 20.01.2019).

11

Ungleiche Weiterbildungsbeteiligung
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Die sozialen Ungleichheiten in der Ausbildung setzen sich in der Weiter-
bildung fort. Nach wie vor sind in Deutschland die Bildungschancen und 
der Schulerfolg sehr stark von der sozialen Herkunft abhängig. Kinder 
aus sozial und finanziell benachteiligten Familien besuchen seltener das 
Gymnasium und die Universität. Das Hoch-
schulsystem ist von starker sozialer Selektivität 
geprägt, wie der „Bildungstrichter“ aus der 20. 
Sozialerhebung verdeutlicht.12 Entsprechend 

Zu diesem Ergebnis kommt die 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks: Von 
100 Kindern aus Akademiker_innenhaushalten studieren 77, von 100 Kindern aus Fami-
lien ohne akademischen Abschluss studieren nur 23. Vgl. Elke Middendorff/Beate Apo-
linarski/Jonas Poskowsky/Maren Kandulla/Nicolai Netz: Die wirtschaftliche und soziale 
Lage der Studierenden in Deutschland 2012. 20. Sozialerhebung des Deutschen Studen-
tenwerks, durchgeführt durch das HIS-Institut für Hochschulforschung. Berlin 2013.

12

Abbildung 1: Weiterbildungsbeteiligung in 2017 
(nach schulischem Abschluss) in % 
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Die sozialen Ungleich-
heiten in der Ausbildung 
setzen sich in der Weiter-
bildung fort.
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ist auch die Weiterbildungsbeteiligung von Personen mit Hochschulreife 
bei allen drei Weiterbildungsarten (formale, non-formale und informelle) 
viel höher als bei Personen ohne Schulabschluss.

Funktionale Analphabet_innen. Das bisherige Finanzierungsinstru-
mentarium der Weiterbildung vernachlässigt auch die große Gruppe der 
funktionalen Analphabet_innen13, die mit 7,5 Millionen Personen auf 
dem Arbeitsmarkt einen gewichtigen Faktor darstellen. Zwar gebe es für 
diese Gruppe verschiedene Förderangebote bei Weiterbildungen, doch 
seien diese noch zu wenig auf deren besondere Bedürfnisse zugeschnit-
ten, meinte Kruppe. So könne z.B. die Förderung über die Bildungsgut-
scheine der Arbeitsagenturen14 nur bei bestehender oder drohender Ar-
beitslosigkeit eingesetzt werden. Funktionale Analphabeten bräuchten 
andere Möglichkeiten, um fehlende Qualifikationen zu erwerben. Auf 
dieses Defizit müsse in der Nationalen Weiterbildungsstrategie unbe-
dingt reagiert werden.

Selektivität der Weiterbildungsbeteiligung. Ein Schwäche des bisherigen 
Systems ist nach Kruppe vor allem die Selektivität der Weiterbildungsbe-
teiligung – nach Alterskohorten, aber vor allem nach Bildungsstatus und 
sozialer Herkunft. Die Unterschiede verstärken sich zunehmend im Le-
benslauf durch die unterschiedliche Weiterbildungsbeteiligung, da Per-
sonen mit wenig Grundbildung an Weiterbildung viel seltener teilneh-
men als Personen mit guter Grundbildung. 

Die Schere der Bildungsbeteiligung geht somit immer weiter ausei-
nander. Ziel sollte es deshalb sein, die Weiterbildungsbeteiligung aller 
Bürger_innen zu erhöhen und den Fokus insbesondere auf bisher ver-

nachlässigte Gruppen zu richten. Dies schließt 
geeignete Anreize für lebenslanges Lernen bzw. 
eine gezielte und individuelle Förderung mit 
ein.    

Als „funktionale Analphabeten“ werden Personen bezeichnet, die die Schriftsprache 
nicht ausreichend beherrschen. Entscheidend ist der historisch-gesellschaftliche Kon-
text, sodass in Industriestaaten mit hohen Anforderungen an die Beherrschung der 
Schriftsprache auch Personen zu funktionalen Analphabet_innen gezählt werden, die 
über begrenzte Lese- und Schreibfähigkeiten verfügen. Vgl. Bundesverband Alphabeti-
sierung und Grundbildung: Funktionaler Analphabetismus – Definitionen, URL: https://
www.alphabetisierung.de/fileadmin/files/Bilder/Bundesverband/Definitionen_FA.pdf 
(Zugriff: 20.12.2018).
Vgl. https://www.bmbf.de/de/nationale-strategie-fuer-alphabetisierung-und-grundbil-
dung-erwachsener-1373.html (Zugriff: 13.01.2019).

13

Die Schere der Bildungs-
beteiligung geht immer 

weiter auseinander.

14
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Erhöhung der Anzahl der BAföG-Geförderten. Um mehr Bildungsge-
rechtigkeit herzustellen und ungleiche Chancen bei der Ausbildung 
abzubauen, wurde 1971 ein Rechtsanspruch auf Förderung nach dem 
BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) als Vollzuschuss für indivi-
duell bedürftige Schüler_innen und Studierende eingeführt. In den fol-
genden Jahrzehnten wurde der Kreis der Anspruchsberechtigten und die 
Ausgestaltung der Förderung immer wieder verändert, sodass der Anteil 
der BAföG-Berechtigten stark variierte. In den letzten Jahren ist die Zahl 
der BAföG-Empfänger_innen jedoch immer weiter gesunken: Noch nie 
gab es so viele Studierende und gleichzeitig prozentual so wenig BAföG-
Empfänger_innen (19 Prozent aller Studierenden im Jahr 2017). Obwohl 
das Geld grundsätzlich im System vorhanden ist, kommt zu wenig bei 
den Studierenden an: Laut einer Studie des Studentenwerks müssen zwei 
Drittel der Studierenden arbeiten gehen, um ihr Studium bzw. ihren Le-
bensunterhalt zu finanzieren. 

Deshalb hat die Koalition aus CDU/CSU und SPD Anfang 2019 das Ba-
fög weiterentwickelt, damit wieder mehr Familien von staatlicher Ausbil-
dungsförderung profitieren und möglichst vielen jungen Menschen eine 
gute Ausbildung ermöglicht wird.15 Für die Umsetzung der Reform stellt 
der Bund bis 2021 ca. 1,2 Mrd. Euro zusätzlich bereit.16

Reform des BAföG

Vgl. BMBF Pressemitteilung 071/2018 vom 02.08.2018, https://www.bmbf.de/de/bafoeg-
statistik-2017-mehr-leistungen-weniger-empfaenger-6684.html (Zugriff: 15.12.2018).
Vgl. Bafög-Reform beschlossen, 16. Mai 2019, Süddeutsche Zeitung online, URL:  
https://www.sueddeutsche.de/politik/bundestag-bafoeg-reform-beschlossen-1.4450804 
(Zugriff: 22.5.2019).

15
16
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Im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien von CDU/CSU 
und SPD auf eine „Trendumkehr“ beim BAföG bis 2021 verständigt. An-
gestrebt wird, die Anzahl der BAföG-Geförderten und die BAföG-Leis-
tungen deutlich zu erhöhen. 

Folgende Neuerungen wurden 2019 verabschiedet:

• Höherer Wohnzuschlag: BAföG-Geförderte, die nicht bei den Eltern 
wohnen, sollen 30 Prozent mehr Wohnpauschale erhalten (von der-
zeit 250 Euro auf 325 Euro).

• Höhere Leistungen für Geförderte: Der Förderungshöchstsatz soll 
um17 Prozent steigen (von 735 Euro auf insgesamt 861 Euro monat-
lich im Jahr 2020), die Bedarfssätze um sieben Prozent angehoben 
werden (fünf Prozent in 2019, zwei Prozent in 2020).

• Höhere Zahl an BAföG-Geförderten: Die Einkommensfreibeträge 
sollen um insgesamt 16 Prozent steigen (sieben Prozent in 2019, 
drei Prozent in 2020, sechs Prozent in 2021). 

• Höhere Rücklagen: Der Freibetrag für eigenes Vermögen von Aus-
zubildenden soll im Jahr 2020 steigen (von 7.500 auf 8.200 Euro), 
ebenso die zusätzlichen Vermögensfreibeträge für Auszubildende 
mit Unterhaltspflichten (von 2.100 auf 2.300 Euro).

• Höherer Kranken- und Pflegeversicherungszuschlag: Der BAföG-
Zuschlag zur Krankenversicherung steigt von 71 auf 84 Euro, der 
Pflegeversicherungszuschlag von 15 auf 25 Euro. Studierende ab 
dem 30. Lebensjahr, die in der freiwilligen gesetzlichen Krankenver-
sicherung höhere Kosten haben, können (nachweisabhängig) deut-
lich höhere Zuschläge erhalten: 155 Euro zur Krankenversicherung 
und 34 Euro zur Pflegeversicherung.

• Änderung der Verschuldungsregelung: Die Regelrate zur Rückzah-
lung des BAföG-Darlehens soll angehoben werden (von 105 Euro 
auf 130 Euro monatlich), die (Rest-)Schuld nach 20 Jahren erlassen 
werden, wenn der Darlehensanteil aufgrund schlechter wirtschaft-
licher Verhältnisse nicht getilgt werden kann.

GePLANTe BAFöG-NeUeRUNGeN 2019
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Anpassung an gesellschaftliche Entwicklungen. In der Diskussion 
herrschte Konsens, dass das BAföG dringend an die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen angepasst werden muss, insbesondere an die Veränderungen 
in den individuellen Bildungs- und Berufsbiografien und die vielfältigeren 
Lebensentwürfe: So ist die klassische Dreiteilung des Lebens in Ausbil-
dung, Beruf und Ruhestand stark zurückgegangen und alternierende  
Phasen von beruflicher Ausbildung oder Studium, Berufstätigkeit und 
späterer Weiterbildung werden immer mehr zur Normalität. Im Zuge des 
lebensbegleitenden Lernens werde die Bedeutung der Weiterbildung im-
mer mehr zunehmen. Für eine „Trend-
umkehr“ in der Förderung müsse das 
BAföG auch besser an die Lebenssitua-
tion der Studierenden mit heterogenen 
Hintergründen und unterschiedlichem 
Alter angepasst werden.

Weitergehende Reformvorschläge. Über die geplanten Neuerungen der 
Bundesregierung hinaus liegen weitergehende Vorschläge vor, welche 
grundlegenden Reformen es beim BAföG bräuchte.

Im Zuge des lebensbegleitenden 
Lernens wird die Bedeutung der 
Weiterbildung stark zunehmen.

Im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde von Wissenschaftlern des 
Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) und dem 
Deutschen Studentenwerk (DSW) ein 11-Punkte-Plan für eine Reform 
entwickelt, wie das BAföG kurz-, mittel- und langfristig ausgestaltet wer-
den sollte.

Kurzfristige Empfehlungen:
• Erhöhung der Einkommensfreibeträge und altersabhängige Staffe-

lung der Vermögensfreibeträge für die Auszubildenden
• Erhöhung der Wohnpauschale und kontinuierliche Ermittlung des 

tatsächlichen Bedarfs

11-PUNkTe-PLAN ZUR ReFORM deS BAFöG 
— eRGeBNISSe eINeS GUTAcHTeNS

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung, URL: https://www.bmbf.de/de/
bafoeg-reform-welche-aenderungen-sind-geplant-7319.html
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• Angepasste Zuschläge für die Kranken- und Pflegeversicherung
• Erhöhung der Altersgrenzen zunächst um fünf Jahre, anschließend 

schrittweiser Abbau
• Möglichkeit der Förderung auch nach dem zweiten Studienfach-

wechsel
• Erweiterung der BAföG-Förderungshöchstdauer (Regelstudienzeit 

plus zwei Semester) 
• Sprachliche und formale Vereinfachung des Gesetzes für eine bessere  

Transparenz, Fördersicherheit über das gesamte Studium, Verein-
heitlichung der Förderungsarten, transparente und klare Kommuni-
kationsstrategie, Prüfung einer Rückkehr zum Vollzuschuss

• Beschleunigung des Antragsverfahrens durch Digitalisierung (E-
Antrag, E-Akte etc.) und elektronischer Zugriff auf Finanzamtsdaten 
(statt Einkommensbescheid der Eltern)

   
Mittel- und langfristige Empfehlungen:
• Weiterer schrittweiser Ausbau des BAföG zu einem grundlegenden 

Finanzierungsinstrument mit Rechtsanspruch, das auch Teilzeit- 
und andere Studiengänge sowie Weiterbildungsstudiengänge um-
fasst

• Verbesserung der Möglichkeiten für Arbeitslose oder von Arbeitslo-
sigkeit bedrohte Personen, ein Hochschulstudium im Rahmen der 
Arbeitslosenversicherung aufnehmen zu können

• Förderung sollte in dem Umfang als Zuschuss geleistet werden, in 
dem der Staat Fort- und Weiterbildungs- bzw. Studienkosten bei 
Steuerpflichtigen ko-finanziert; darüber hinausgehende Leistungen 
ggf. als Darlehen

• Stärkere Verzahnung des BAföG mit der Weiterbildungsförderung
• Generell teilzeitfähige Gestaltung der Studienfinanzierung (Betrag 

kann zeitlich verteilt werden)
• Bessere Verzahnung des BAföG mit anderen (Sozial-)Leistungen, 

etwa dem Familienleistungsausgleich (z.B. in Form des sog. Real-
Splitting), Überprüfung der Anrechnung von BAföG-Leistungen auf 
andere Sozialleistungen

• Prüfung, ob die Auswirkungen der steuerlichen Berücksichtigung 
von Aus- und Weiterbildungskosten von Erwerbstätigen (die umso 
stärker ko-finanziert werden, je höher das Einkommen ist) durch 
eine vergleichbare (Zuschuss-)Förderung von Personen mit gerin-
gem Einkommen oder im Sozialleistungsbezug begründet werden 
können
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Ziel sollte die langfristige Integration der Ausbildungsförderung in eine 
übergreifende Förderung von Aus- und Weiterbildung sein: Entweder sei 
das BAföG grundsätzlich für die Förderung von weiteren Studiengängen 
zu öffnen, oder die Instrumente der Weiterbildungsförderung sollten 
stärker geöffnet werden als bisher. Angestrebt werden sollte eine syste-
mische Kongruenz zwischen steuer- und sozial- bzw. förderungsrecht-
lichen Regelungen. „Das grundlegende Ziel zukünftiger Regelungen 
sollte die Ermöglichung von Aus- und Weiterbildung sein und nicht 
mehr die Betrachtung als Sozialleistung.“

Verlängerung der Förderdauer. Achim Meyer auf der Heyde, General-
sekretär des Deutschen Studentenwerks und Mitautor des FiBS-Papiers 
zur BAföG-Reformierung, verdeutlichte die notwendigen kurz-, mittel- 
und langfristigen Maßnahmen. Die Bedarfssätze und Freibeträge müssten 
kurzfristig erhöht werden, was aber bei Weitem nicht ausreiche. Proble-
matisch sei nicht nur, dass die absoluten Zahlen der Geförderten seit 
Jahren rückläufig sind, sondern auch der Anteil der potenziell förderbe-
rechtigten Studierenden (gegenwärtig 63 Prozent) immer mehr sinke. 37 
Prozent der Studierenden würden keine Förderung erhalten, obwohl die 
Fördervoraussetzungen stimmen. Dazu gehören z.B. Studierende, die die 
Regelstudienzeit überschritten haben. Hier müsse die Förderung an die 
Lebensrealität der Studierenden angepasst werden: Die bisherige Förder-
dauer (Regelstudienzeit) sollte um zwei Semester verlängert werden, weil 
ein Großteil der Studierenden erst zwei Semester nach der Regelstudien-
zeit das Studium abschließt.17

Bisher kann zwar eine Verlängerung des BAföG-Bezugs bis zu zwei Semester beantragt 
werden, doch müssen bestimmte Gründe vorliegen: „schwerwiegende Gründe“ (eine at-
testierte Krankheit, eine von der auszubildenden Person nicht zu vertretende Verlänge-
rung der Ausbildungszeit, eine verspätete Zulassung zu examensnotwendigen Lehrver-
anstaltungen, das erstmalige Nichtbestehen einer Zwischen- oder Modulprüfung oder 
eine erstmalige Wiederholung eines Studienhalbjahres), die Mitwirkung in gesetzlich 
vorgesehenen Gremien und satzungsmäßigen Organen der Hochschulen und der Län-
der sowie der Selbstverwaltung der Studierenden, das erstmalige Nichtbestehen der 
Abschlussprüfung sowie eine Behinderung, eine Schwangerschaft oder die Pflege und 
Erziehung eines Kindes bis zu zehn Jahren (§15 Abs. 3 BAföG). Auch ein Auslandsseme-
ster während der Regelstudienzeit kann zu einer Verlängerung berechtigen. Vgl. https://
www.studierenplus.de/bafoeg-verlaengerungsantrag/ (Zugriff: 06.01.2019). 

17
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richtung und Reformvorschläge. 11-Punkte-Plan zur Reform des BAföG, November 2018, 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/14797.pdf (Zugriff: 10.01.2019).
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Anpassung an das Bologna-System. Mittelfristig muss nach Meyer auf 
der Heyde auch der Einführung des Bologna-Systems an den Hochschulen 
Rechnung getragen werden. Durch die Umstellung der Studienstruktur 
auf das Bachelor-Master-System hätten sich Probleme bei der Förderung 
ergeben, weil der Bachelor-Abschluss grundsätzlich als erster berufsqua-
lifizierender Abschluss angelegt ist und ein Master-Studiengang bereits 
als Zweitausbildung gilt. Ein Masterstudium kann derzeit aber nur über 
das BAföG gefördert werden, wenn es auf einen Bachelor-Studiengang 
„aufbaut“ und nahtlos anschließt („konsekutiver“ Studiengang). 

Im Bachelor-Master-System werde aber nicht mehr davon ausgegangen, 
dass die Menschen erst studieren und dann erwerbstätig sind, sondern 
dass sie nach einem Bachelorabschluss auch eine Zeit lang berufstätig sein 
können und erst zu einem späteren Zeitpunkt ein Masterstudium aufneh-
men. Es sei ja auch politisch gewollt, dass Menschen aus der Berufstätig-
keit heraus noch einmal studieren, wenn es für ihre berufliche (Weiter-)
Entwicklung sinnvoll ist, meinte Meyer auf der Heyde. Auf diese neuen 
Bildungswege sei das BAföG-System noch nicht ausgerichtet, was z.B. die 
Altersgrenze von 35 Jahren bei Masterstudiengängen zeige. Das wichtige 
Förderinstrument müsse allen Berufstätigen auch in höherem Lebensalter 
zur Verfügung stehen, um bei einem Studium finanziell abgesichert zu sein. 

Vielfältige Zielgruppen. Vor dem Hintergrund einer sich verändernden 
Arbeitswelt und sich wandelnden Bildungsbiografien müssen Hochschu-
len nach Ansicht von Oliver Kaczmarek, MdB und bildungspolitischer 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, eine andere Rolle in der Gesell-
schaft einnehmen als bisher und ihre Weiterbildungsangebote deutlich 
ausbauen: Über die Ausbildungsleistung für Studierende hinaus müssten 

sie zum Lernort für viele Menschen werden 
und vielfältige Anknüpfungspunkte für andere  
Lernetappen und Lernziele bieten. Hochschulen 
müssten sich stärker als bisher in die Gesell-
schaft öffnen. 

Finanzierung. Zu klären ist noch, wie Hochschulen ihre Angebote zur 
Weiterbildung finanzieren können und ob sie dafür eine bessere Aus-
stattung bzw. mehr staatliche Mittel erhalten. In der Diskussion wurde 
angemerkt, dass Hochschulen sicherlich verstärkt Weiterbildung anbie-

Weiterbildungsangebote 
an Hochschulen

Hochschulen müssten 
sich stärker als bisher in 

die Gesellschaft öffnen.
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ten müssten. Eine staatliche Förderung von Weiterbildungsangeboten 
an Hochschulen sei jedoch problematisch, da sich die anderen Anbieter 
auf dem Weiterbildungsmarkt durch eine BA-Förderung oder durch Teil-
nahmegebühren finanzieren müssen. Bei der Finanzierungsart müssten 
somit immer auch die Auswirkungen auf den Weiterbildungsmarkt mit-
bedacht werden, weil Hochschulen im Bereich Weiterbildung auch als 
Wettbewerber auftreten. 

Beruflich Qualifizierte. Bisher ist festzustellen, dass ungeachtet politischer 
Anstrengungen relativ wenige Berufstätige bzw. beruflich Qualifizierte ein 
Weiterbildungsstudium an Hochschulen aufnehmen. Mögliche Gründe 
sieht Kaczmarek darin, dass sich beide Seiten noch nicht richtig darauf ein-
gestellt haben: Die beruflich Qualifizierten würden die Hochschulen noch 
nicht als ihren Lernort betrachten, an dem sie ihre berufliche Tätigkeit und 
sich selbst weiterentwickeln können, und nur wenige Hochschulen hielten 
bisher ein passendes Angebot für diese Zielgruppe bereit. 

Weiterbildungsmodule. Ein wichtiger Grund liegt nach Meyer auf der 
Heyde darin, dass die Hochschulausbildung bisher noch zu stark linear 
aufgebaut ist: Nach dem Bachelorstudium folgt ein Masterstudiengang 
und eventuell ein Doktorandenstudium. Hochschulen sollten künftig 
verstärkt einzelne Module anbieten, die curricular eingebunden sind 
und Abschlüsse ermöglichen. Sie müssten sehr unterschiedliche Ange-
bote von Weiterbildungsmodulen für vielfältige Zielgruppen anbieten, 
die flexibel kombiniert werden können. Hier seien Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften schon etwas aktiver und breiter aufgestellt als 
Universitäten. Künftig müssten sich jedoch alle Hochschulen mehr in 
der Weiterbildung engagieren, wenn sie zukunftsfähig bleiben möchten.

Zertifizierung. In der Diskussion wurde auf ein weiteres Problem für 
Hochschulen aufmerksam gemacht: Kurse können nicht zertifiziert wer-
den, wenn die Lernenden keine eingeschriebenen Studierenden sind. 
Weiterbildungskurse für nicht reguläre Studierende können somit an 
Hochschulen nicht im Rahmen der regulären Kurse eines Studiengangs 
stattfinden, sondern müssen zusätzliche, gebührenfinanzierte Angebote 
sein. Das kann dazu führen, dass die „gleichen“ Kurse doppelt angeboten 
werden müssen: einmal für regulär Studierende und einmal für die Wei-
terbildungsteilnehmer_innen. Hier müsse man zu guten Lösungen kom-
men, indem neue Verbindungen geschaffen werden. 

Barrieren. „In Deutschland ist auf institutioneller Ebene ein Umden-
kungsprozess erforderlich, um nicht nur in den vorhandenen Strukturen 
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zu agieren, sondern diese bei Bedarf auch zu parzellieren, um auch mit 
anderen Kooperationspartnern zusammenarbeiten zu können“, sagte 
Meyer auf der Heyde. So sollten Hochschulen z.B. auch mit Berufsschu-
len kooperieren, um Schüler_innen die Möglichkeit zu geben, bestimmte 
akademische Kenntnisse und Kompetenzen zertifiziert zu erlangen. Auch 
müsse auf die Vielfältigkeit der Studierendenschaft an Hochschulen in 
den Bereichen Finanzierung und Organisation adäquat reagiert werden. 
Dazu gehöre, Barrieren im Förderungsrecht abzubauen und eine Gene-
ralklausel einzuführen, die besagt, dass alle Studierenden, die zum Hoch-
schulstudium zugelassen werden und die Fördervoraussetzungen erfül-
len, auch gefördert werden können.

Kleine Betriebe. Der Handwerkssektor unterscheidet sich durch eine mitt-
lere Betriebsgröße von fünf Mitarbeiter_innen deutlich von anderen Wirt-
schaftsbereichen. Darauf verwies Dr. Volker Born, Abteilungsleiter Beruf-
liche Bildung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZdH). In der 
Regel hätten kleine Betriebe keine eigene Personalabteilung. Eine explizite 
Personalentwicklung und -planung finde nicht in vergleichbarer Form wie 
in Großbetrieben statt. Diese Betriebsstruktur müsse bei der Gestaltung 
von Aus- und Weiterbildung berücksichtigt werden. Die Konjunkturdaten 
für die Handwerksbetriebe seien gegenwärtig sehr gut. Bei einer guten 
Auftragslage stünden in kleinen Betrieben dann oft keine Personalressour-
cen zur Verfügung, um Weiterbildung permanent zu ermöglichen. 

Deshalb sei für die Handwerksbetriebe die übergreifende Bildungs-
infrastruktur der Handwerkskammern, der Fachverbände, der Kreis-
handwerkerschaften und der Innungen von großer Bedeutung: Erst die 
überbetrieblichen Bildungsstätten oder Bildungszentren würden be-
triebsübergreifende Synergieeffekte bei Aus- und Weiterbildung ermög-
lichen. Nach Ansicht von Born muss auf den technologischen Wandel in 
der Arbeitswelt vor allem mit diesen überbetrieblichen Unterstützungs-
strukturen reagiert werden. Ein besonderes Kennzeichen der Ausbil-
dung im deutschen Handwerk sei die „überbetriebliche Lehrlingsunter-
weisung“, die im dualen System die betriebliche Ausbildung ergänzt.18 

übergreifende Strukturen für kleine und 
mittlere Unternehmen (kMU)

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung hat vor allem folgende Ziele: „Systema-
tische Vertiefung der beruflichen Grund- und Fachbildung in produktionsunabhän-

18
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Durch diesen „dritten Lernort“ könnten 
kleine Betriebe im Rahmen der Ausbildung 
unterstützt werden und es finde Innova-
tions- und Technologietransfer über Azubis 
statt. Dieser Grundgedanke sollte nach Auf-
fassung von Born auch in der Weiterbildung 
umgesetzt werden. Qualifizierung sollte gleichzeitig vom Individuum 
und vom Unternehmen her gedacht werden: Die Beschäftigten könnten 
sich weiterbilden, spezialisieren und beruflich aufsteigen, und für den 
Betrieb könnte strukturell Innovations- und Technologietransfer über 
Weiterbildung mit organisiert werden.    

Anreize für Weiterbildung im Handwerk. Die Attraktivität von Berufen 
hänge auch davon ab, dass berufliche Entwicklungschancen und dau-
erhafte Beschäftigungschancen miteinander verbunden werden, meinte 
Born. Die Attraktivität der Handwerksberufe soll erhöht werden, indem 
ein Beruf beginnend von der Erstausbildung bis zur Stufe 7 des Deut-
schen Qualitätsrahmens19 im Sinne von „Berufslaufbahnkonzepten“ 
verstanden wird. Wichtig sei dabei die Frage, wie für Betriebe Anreize 
geschaffen werden können, um Mitarbeiter_innen für Weiterbildung zu 
sensibilisieren und freizustellen. 

Weiterbildung im Handwerk finde vor allem in zwei Ausprägungen statt: 
Erstens sei das Handwerk überproportional stark im formalen Bildungs-
wesen, vor allem bei abschlussbezogener Weiterbildung, vertreten. Dies 
sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Handwerksordnung 
geregelte Berufe vorgibt. Zweitens würden über Fort- und Weiterbil-
dung häufig non-formale Zertifikate erworben, weil beispielsweise bei 
bestimmten Tätigkeiten im Bau- und Ausbaubereich gesetzlich vorgege-
bene Qualifikationen notwendig sind (z.B. Gebäudeenergieberater). Da-
gegen sei das Handwerk bei der innerbetrieblichen Weiterbildung weni-
ger präsent, weil in Betrieben mit durchschnittlich fünf Personen in der 
Regel keine innerbetrieblichen Weiterbildungskurse angeboten werden. 

gigen Werkstätten, Anpassung der Berufsausbildung an technologische, wirtschaftliche, 
ökologische und gesellschaftliche Entwicklungen, Sicherung eines einheitlich hohen 
Ausbildungsniveaus unabhängig von der Ausbildungsfähigkeit oder Spezialisierung 
des einzelnen Handwerksbetriebs.“ (https://hpi-hannover.de/gewerbefoerderung/ueber-
betriebliche_lehrlingsunterweisung.php).
Siehe Infokasten „Europäischer und Deutscher Qualifikationsrahmen“ (Kapitel „Wie 
sieht eine zukunftsfähige Aus- und Weiterbildungsfinanzierung aus?“) in dieser Publi-
kation.

19

Qualifizierung sollte gleich-
zeitig vom Individuum und 
vom Unternehmen her ge-
dacht werden.
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Allerdings sei es im Handwerk aufgrund der Betriebsstruktur schwierig, 
Mitarbeiter_innen in einer Weiterbildung an ihrer Arbeitsstelle zu erset-
zen. Zwar könnten Ersatzarbeitskräfte angefordert werden, doch könnten 
diese nur für kurze Zeit gefördert werden. Am Arbeitsplatz sei jedoch oft 
eine gewisse Anlernzeit notwendig, was nicht selten dazu führe, dass die 
Weiterbildung schon wieder vorbei ist, wenn die Ersatzmitarbeiter_innen 
angelernt sind. Dadurch sei beiden Seiten wenig geholfen. Die Grundidee 
des Förderprogramms der Bundesagentur für Arbeit WeGebAU20 sei zwar 
gut, doch sei die Förderung insbesondere für Kleinstbetriebe mit einem 
immensen bürokratischen Aufwand verbunden, was einen abschre-
ckenden Effekt hätte und auch die Mitarbeiter_innen nicht motivieren 
könne, eine Weiterbildung zu absolvieren.

Auch große Industriebetriebe müssen auf die Veränderungen durch die 
Digitalisierung und den demografischen Wandel adäquat reagieren. Des-
halb wurde 2018 ein Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“21  
der IGBCE mit der chemischen Industrie geschlossen, in dem zum ersten 
Mal Langzeitkonten eingeführt wurden. 

Betrieblicher Demografiefonds.Vereinbart wurde, dass ein Arbeitgeber 
pro Tarifarbeitnehmer_in und Jahr einen „Demografiebetrag“ zur Verfü-
gung stellt (750 Euro im Jahr 2017), der für verschiedene Zwecke ein-
gesetzt werden kann. Gewählt werden kann zwischen Langzeitkonten, 
Altersteilzeit, Gesundheitsvorsorge, tariflicher Altersvorsorge, Berufs-
unfähigkeitszusatzversicherung BUC, Teilrente oder RV 80 (Reduzierte 
Vollzeit mit 80 Prozent Arbeitszeit) im Rahmen einer Lebensphaseno-
rientierten Arbeitszeitgestaltung. Langzeitkonten sind Arbeitszeitkon-
ten, in die Zeit- und Entgeltbestandteile einfließen können. Damit er-
halten Tarifarbeitnehmer_innen die Möglichkeit, ihren Vorruhestand, 
Zeiten für Weiterbildungen und individuelle Freistellungsphasen zu 
finanzieren.22 

Tarifvertragliche Regelungen für 
größere Unternehmen

Das Förderprogramm WeGebAU ist eine Weiterbildungsinitiative der Bundesagentur für 
Arbeit, die die Förderung der beruflichen Qualifizierung von Geringqualifizierten und 
älteren Arbeitnehmer_innen in Unternehmen unterstützt. 
Chemie-Versorgungswerk: Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“, Fassung 2018, 
http://www.das-chemie-versorgungswerk.de/downloads/new/CVW_Chemie_2016.pdf (Zu-
griff: 10.01.2019).
Ebd., S. 4.

20

21

22
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Lebensarbeitszeitkonten. Nach Ansicht von Petra Reinbold-Knape, Mit-
glied des geschäftsführenden Hauptvorstands der IG BCE, sollte auf den 
ersten wichtigen Schritt des Tarifvertrags nun der zweite Schritt folgen. In-
zwischen habe es in allen Einzelgewerkschaften – je nach Branche – Wei-
terentwicklungen gegeben. Bei der IG Metall wurde z.B. eine Bildungszeit 
vereinbart, bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) können 
die Arbeitnehmer_innen zwischen Zeit und Geld wählen. Den Arbeitneh-
mer_innen helfe beim Thema Weiterbildung auch der Fachkräftemangel, 
meinte Reinbold-Knape. In Zeiten des Arbeitsplatzmangels sei ihre Ver-
handlungsposition deutlich schlechter gewesen. 

Bewusstseinsbildung. Als positives Zeichen sei zu werten, dass im Ko-
alitionsvertrag die Frage der Weiterbildung in mehreren Bereichen eine 
Rolle spielt und in verschiedenen Gremien behandelt wird. Es sei sehr 
wichtig, ein Bewusstsein für den hohen Stellenwert der Weiterbildung 
zu schaffen. Bisher sei das Thema bei vielen Arbeitnehmer_innen nicht 
gerade auf Begeisterung gestoßen: Es schien wenig attraktiv, in Zeiten 
der Weiterbildung den Arbeitsplatz zu verlassen und häufig weniger Geld 
zur Verfügung zu haben. Auch sei Wei-
terbildung oft als Zwang empfunden 
worden. Das ändere sich gerade in den 
Unternehmen: „Weiterbildung wird zu-
nehmend zum Thema und in ihrer Be-
deutung erkannt.“ 

Gründe für Weiterbildung. Für die Arbeitnehmer_innen in der che-
mischen Industrie stehe bei der Entscheidung für Weiterbildung sehr 
stark die Frage der Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt im Vordergrund. 
Deshalb habe die abschlussbezogene Weiterbildung einen großen Stel-
lenwert. Für die Arbeitgeber wiederum spiele die Verwertbarkeit der Qua-
lifikationen im eigenen Arbeitsprozess angesichts von Fachkräftemangel 
die entscheidende Rolle. Hier zeige sich ein Gegensatz zwischen Kapital 
und Arbeit, den die Gewerkschaft in den Tarifverträgen zu lösen ver-
suche und der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung von Rechtsansprüchen 
berücksichtigen sollte, meinte Reinbold-Knape. 

Tarifvertrag. Der 2018 abgeschlossene Tarifvertrag habe konkrete Fort-
schritte für die berufliche Weiterbildung der Arbeitnehmer_innen ge-
bracht. Mit der Roadmap 4.0 werde die IG BCE mit dem Arbeitgeber-
verband Chemie innerhalb der nächsten Monate verschiedene Fragen 
klären: Neben den Fragen von guter und gesunder Arbeit sowie der 
Arbeitszeitsouveränität stehe die Förderung von Qualifizierung auf der 

„Weiterbildung wird zunehmend 
zum Thema und in ihrer Bedeu-
tung erkannt.“
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Agenda. Die Bedeutung abschlussbezogener Weiterbildung in den Be-
trieben hat für die IG BCE einen hohen Stellenwert. Die IG BCE will im 
Tarifvertrag auch die Berücksichtigung von älteren Arbeitnehmer_innen 
erreichen. Letztlich gehe es für alle Beschäftigten in Zeiten des digitalen 
Wandels darum, die Verwertbarkeit der eigenen Arbeitskraft auf dem Ar-
beitsmarkt langfristig zu erhalten.  

Wandel der Berufsbilder. Reinbold-Knape berichtete auch über einen 
Wandel der Berufsbilder. In der Chemiebranche gebe es kaum noch Un-
gelernte in den Betrieben. Die Beschäftigten würden in der Regel über 
eine mindestens dreijährige Ausbildung verfügen. Dies sei eine gute 
Grundlage der Arbeit für den lebensbegleitenden Lernprozess. Berufliche 
Weiterbildung hänge auch immer damit zusammen, dass weitere Kom-
petenzen auch in anderen Bereichen erworben werden, zum Beispiel im 
Vereinsleben. „Ein Instrument unserer Tarifpolitik wird sein, zu ermitteln, 
welche Alterskohorte zu welcher Zeit mit welcher Qualifikation ausschei-
den wird“, sagte Reinbold-Knape. 

Als Grundlage für eine fundierte Personalplanung soll eine Qualifizie-
rungsbedarfsanalyse in den Betrieben durchgeführt werden, die die Kom-
petenzen und Kapazitäten der Beschäftigten genau analysiert – auch 
außerhalb ihrer attestierten Berufsausbildung. Die Arbeit in den Unterneh-
men befinde sich in einem stetigen Wandel. Lernförderliche Arbeitsbedin-
gungen in die Arbeitsprozesse einzubauen müsse auf der Tagesordnung 
bleiben, meinte Reinbold-Knape. Auf die berufliche Grundausbildung bzw. 
duale Ausbildung müsse kontinuierlich mit Weiterbildung aufgebaut wer-
den. Dies sei ein anderes Berufsbild als früher, da neben veränderten Inhal-
ten zunehmend auch Soft Skills erforderlich sind. 
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Prinzip work first. Die Arbeitsmarktpolitik ist nach Ansicht von Prof. 
Dr. Gerhard Bosch das wichtigste System der „zweiten Chance“ zum 
Nachholen eines Berufsabschlusses. Die Hartz-Gesetze 2003/2004 
hätten hier jedoch bei den Weiterbildungsmöglichkeiten einen „Kahl-
schlag“ verursacht, indem primär auf das Prinzip work first, also die 
Vermittlung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt gesetzt wurde. Bosch 
verdeutlichte die Verschiebung der Ziele in der Arbeitsmarktpolitik in 
den letzten Jahrzehnten: In den 1980er und 1990er Jahren seien noch 
zahlreiche Qualifizierungsoffensiven durchgeführt worden, mit denen 
eine langfristig orientierte, vorausschauende Qualifizierung der Be-
schäftigten angestrebt wurde. Diese „Qualifizierung auf Vorrat“ sollte 
die Menschen breit qualifizieren. Nach 2004 sei dieses Ziel dann durch 
eine kurzfristige Orientierung auf unmittelbare Bedarfe des Arbeits-
marktes ersetzt worden. 

„Qualifizierung auf Vorrat“. Angesichts der Digitalisierung wäre es 
nach Bosch besonders wichtig, in der Arbeitsmarktpolitik künftig wie-
der auf eine „Qualifizierung auf Vorrat“ zu setzen, weil die Entwick-
lungen der nächsten Jahrzehnte nicht vorausgesehen werden können. 
Deshalb müssten präventive Maßnahmen gestärkt werden: „Wir können 
die Grundlagen schaffen, dass die Menschen im Arbeitsleben breit qua-
lifiziert sind und sie den digitalen Wandel mitmachen können“, sagte 
Bosch. Fallstudien zur Industrie 4.0 in Betrieben in NRW hätten gezeigt, 
dass Menschen, die vor 20 Jahren eine breit angelegte Berufsausbildung 
gemacht haben, meist in der Lage sind, im Laufe ihres Berufslebens mit 
neuen Anforderungen zu wachsen. 

Auch wenn die technischen Fachkenntnisse teilweise veraltet sind, hät-
ten sie die neuen Technologien kontinuierlich bei ihrer Arbeit mitge-
lernt. „Notwendig ist eine breite Berufsqualifikation, damit die Men-

AUSWAHL WIcHTIGeR ReFORMkONZePTe 
ZUR WeITeRBILdUNGSFINANZIeRUNG 

Investive Arbeitsmarktpolitik
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schen zukunftsfähig sind“, sagte Bosch. Die Ziele der Weiterbildung 
sollten sich daran orientieren, die Menschen dazu zu befähigen, sich 
die erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen, um sich 

in einer verändernden Arbeitswelt längerfri-
stig beruflich behaupten zu können. Auch die 
politische Bildung für mündige Bürger_innen 
müsste in ihrer Bedeutung noch stärker aner-
kannt werden, um die Demokratie nachhaltig zu 
stärken.

Teilnehmer_innenzahlen an beruflicher Weiterbildung. Diese Entwick-
lung spiegelt sich auch in den Teilnehmer_innenzahlen an beruflicher 
Weiterbildung wieder, die nach 2004 stark zurückgegangen sind (von 
356.768 Personen im Jahr 2000 auf 111.704 Personen im Jahr 2005).23 
2002 hatten noch mehr als 150.000 Personen an abschlussbezogenen 
Maßnahmen teilgenommen, 2007 waren es nur noch 34.000. Der strikte 
Vermittlungsvorrang hat laut Bosch dazu geführt, dass viele „Fast-Food-
Maßnahmen“ ohne wirkliche Substanz und Abschluss durchgeführt wer-
den, z.B. kurze Bewerbungstrainings. Bei Weiterbildungen im Rahmen 
von SGB II sei man nach den Hartz-Gesetzen – mit wenigen Ausnah-
mefällen – dazu übergegangen, Qualifizierungsbausteine anzubieten, die 
im Berufsbildungsgesetz festgelegt wurden. Das habe dazu geführt, dass 
manche Menschen sechs Monate lang Qualifizierungsbausteine absol-
vierten, am Ende aber keinen Berufsabschluss hatten. Von dieser Philo-
sophie müsse man sich verabschieden. Aus Evaluationen gehe eindeutig 
hervor, dass vor allem mit abschlussbezogenen Weiterbildungsmaß-
nahmen positive Beschäftigungs- und Einkommenseffekte erzielt werden 
und langfristige Chancen auf beruflichen Aufstieg und bessere Jobs be-
stehen. Seit 2007 habe nun eine langsame Trendwende eingesetzt, in-
dem neue abschlussbezogene Förderprogramme eingeführt wurden, z.B. 
WeGebAU, IFLAS (Initiative zur Flankierung des Strukturwandels) oder 
Zukunftsstarter. Auch die Weiterbildungsprämie von 2.500 Euro gehe in 
diese Richtung, doch sei sie ein „Zukunftsversprechen“, da sie erst nach 
erfolgreichem Prüfungsabschluss ausbezahlt wird.

Finanzielle Anreize für Arbeitslose. Bosch machte darauf aufmerksam, 
dass Weiterbildung für ALG II-Empfänger_innen aktuell finanziell unat-
traktiv ist, da sie nur das Arbeitslosengeld II erhalten. Sogar 1-Euro-Job-

Die folgenden Zahlen beziehen sich auf: Bundesagentur für Arbeit: Bestand von Teil-
nehmer_innen in Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung (2000-
2017), Mai 2018, Datenzentrum Statistik. 

23

„Notwendig ist eine 
breite Berufsqualifikati-
on, damit die Menschen 

zukunftsfähig sind.“
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ber_innen seien mit ca. 180 Euro (für 30 Stunden die Woche) zusätzlich 
zum ALG II pro Monat finanziell besser ausgestattet. Der geringe Anstieg 
der Teilnehmer_innenzahlen an beruflicher Weiterbildung nach dem 
„Hartz-Kahlschlag“ sei vor allem auf mangelnde Anreize für die Arbeitslo-
sen zurückzuführen. Die Bedingungen für diese Zielgruppe müssten des-
halb unbedingt verbessert werden, etwa durch einen höheren Unterhalt. 
Beim Arbeitslosengeld II müsse etwas hinzukommen, wenn jemand eine 
längere Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme absolvieren möchte und sein 
täglicher Lebensunterhalt gesichert sein muss. „Man muss den Mut haben 
zu sagen, dass Weiterbildung so zentral ist, dass sie nicht mit Arbeitslosen-
geld, sondern mit Unterhaltsgeld finanziert wird“, meinte Bosch. 

Das nächste Jahrzehnt wird nach Bosch von einem massiven Fachkräf-
temangel geprägt sein. Es drohe ein großes ungenutztes Reservoir bei 
Arbeitslosen und vom Strukturwandel Betroffenen. Um hier gegenzu-
steuern, sollte in der Arbeitsmarktpolitik deshalb künftig ein stärkeres 
Gewicht auf abschlussbezogene Wei-
terbildungsmaßnahmen gelegt werden  
und Arbeitslose müssten bei Weiterbil-
dungen finanziell stärker unterstützt 
werden. 

Das Konzept eines Erwachsenen-BAföG wurde bereits 2004 von der Ex-
pertenkommission zur Finanzierung Lebenslangen Lernens vorgeschla-
gen.24 Nach schwedischem Modell sollte der Staat Lebensunterhalt und 
Maßnahmekosten finanzieren, wenn Schul- und Berufsabschlüsse im Er-
wachsenenalter auf eigene Initiative nachgeholt werden. Bosch betonte, 
dass in diesem Modell die individuelle, freiwillige Initiative bei Wei-
terbildung unterstützt und eine Lücke im BAföG geschlossen werden 
kann, indem ein Förderinstrument für Schul- und Berufsabschlüsse für 
Personen über 25 Jahre eingerichtet wird. 

Einkommens- und vermögensunabhängige Leistungen wie ein Erwachse-
nen-BAföG erfordern allerdings auch einen hohen Steuersatz. Bosch wies 
darauf hin, dass bei einem solchen Ansatz komplexe Zusammenhänge im 

Schlussbericht der unabhängigen Expertenkommission: Finanzierung Lebenslangen 
Lernens: Der Weg in die Zukunft, 28. Juli 2004, https://www.koop-son.de/fileadmin/
user/Dokumente/2008/schlussbericht_kommission_lll.pdf (Zugriff: 10.01.2019).

14

Arbeitslose müssten bei Wei-
terbildungen finanziell stärker 
unterstützt werden.

erwachsenen-BAföG
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Sozialsystem zu berücksichtigen sind. So ist die schwedische Sozialversi-
cherung auf das Individuum – und nicht wie in Deutschland auf soziale 
Partner in Ehen – ausgerichtet; durch die weitgehende Individualisierung 
würde z.B. der Unterhaltsanspruch der Eltern für ihre Kinder bis zum 
27. Lebensjahr entfallen. Solche Instrumente müssten immer im ökono-
mischen Gesamtkontext betrachtet werden und auch steuerrechtliche 
Fragen einbeziehen. So sei der Steuersatz in Schweden deutlich höher 
als in Deutschland: Wenn die Kinder reicher Eltern die gleichen Leis-
tungen erhalten wie die Kinder armer Eltern, beteiligen sich die reichen 
Eltern durch den höheren Steuersatz auch mit höheren Beiträgen an den 
öffentlichen Ausgaben, z.B. für Bildung. Ob in Deutschland ein deutlich 
höherer Steuersatz umsetzbar wäre, wird derzeit allerdings skeptisch ge-
sehen. 

Kombination aus investiver Arbeitsmarktpolitik und Erwachsenen-
BAföG. Entscheidend ist letztlich nach Bosch, welche der Vorschläge po-
litisch wirkungsmächtige Unterstützung finden. Aus seiner Sicht sollte 
investive Arbeitsmarktpolitik gestärkt und neu ausgerichtet werden, in-
dem sich die BA künftig wieder an einer „Qualifizierung auf Vorrat“ bzw. 
der längerfristigen beruflichen Qualifikation des Individuums orientiert 
– statt an kurzfristigen Vermittlungserfolgen auf den Arbeitsmarkt. Dazu 
gehöre auch, vor allem abschlussbezogene Weiterbildungsmaßnahmen 
zu fördern. Die stärkere finanzielle Unterstützung von Arbeitslosen sei 
nötig, um Ungerechtigkeiten abzubauen und bisher vernachlässigte Ziel-
gruppen von Weiterbildung stärker zu motivieren. Hier eine Trendwende 
zu erreichen, sei ein langsamer Prozess. 

Darüber hinaus sollte ein Erwachsenen-BAföG dafür sorgen, dass die 
Finanzierung von Lebensunterhalt und Maßnahmekosten für Weiter-
bildung gesichert ist, wenn Schul- und Berufsabschlüsse im Erwachse-
nenalter auf eigene Initiative nachgeholt werden. Diese Kombination 
aus investiver Arbeitsmarktpolitik und Erwachsenen-BAföG würde es 
nach Bosch auch am ehesten ermöglichen, künftig Rechtsansprüche auf  
substanzielle allgemeine und berufliche Weiterbildung sowie Weiterbil-
dungsberatung zu verbinden. Zudem könnten diese beiden Instrumente 
gut mit weiteren Instrumenten verknüpft werden, wie z.B. der Förderung 
kleiner flexibler Maßnahmen über die Weiterbildungsprämie und Weiter-
bildungsschecks sowie Maßnahmen zur politischen Bildung. 
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Startguthaben für alle. Das Modell eines Persönlichen Chancenkontos25  
oder Erwerbstätigenkontos26 sieht vor, dass alle Bürger_innen ab 18 Jahre 
ein Konto erhalten, das mit einem staatlichen Startguthaben ausgestattet 
ist und im Laufe des Lebens weiter aufgestockt wird. Die Mittel könnten 
für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, z.B. für Weiterbildung, eine 
Existenzgründung, ein Sabbatical oder Pflegezeiten. Individuelle Ansprü-
che könnten auch akkumuliert („angespart“) und verzinst werden. Um 
zu verhindern, dass der Staat zu viele Mittel auf einmal vorhalten muss 
und das Modell nicht finanzierbar ist, könnten die Mittel nur bei Bedarf 
abgerufen bzw. als „Ziehungsrechte“ realisiert werden. Der Vorteil eines 
solchen Kontos wird in großen individuellen Entscheidungsspielräumen 
gesehen, die einen flexiblen Einsatz von Mitteln im Lebensverlauf nach 
Bedarf ermöglichen. Zudem soll durch ein zweckgebundenes Startkapital 
für alle Menschen ungeachtet ihrer sozialen Herkunft mehr soziale Ge-
rechtigkeit erreicht werden.

Kritikpunkte. Bei Persönlichen Chancenkonten mit festen individu-
ellen Budgets sieht Bosch allerdings das Problem, dass einige Personen 
diese Mittel überhaupt nicht brauchen und andere Personen mehr Mit-
tel bräuchten. In der Regel seien darüber auch nur kürzere Weiterbil-
dungen finanzierbar, wie das Beispiel Frankreich zeige. Relativ hohe 
Startguthaben für alle Bürger_innen würden zu einem erheblichen 
Finanzierungsproblem führen, da dafür sehr viele Mittel erforderlich 
wären. Zudem sei bei solchen Modellen fraglich, was letztlich für den 
Zweck Weiterbildung eingesetzt wird, wenn die Mittel auch für andere 
Zwecke nutzbar sind, etwa für Eltern- und Pflegezeit, Vorruhestand oder 
Sabbaticals. „Es ist nicht zielführend, verschiedene Zwecke zu vermi-
schen“, meinte Bosch. Wenn man Weiterbildung gezielt fördern wolle, 
müsse die Mittelverwendung auch auf 
diesen Zweck festgelegt werden. Für 
Sabbaticals könnten z.B. Freistellungs-
regelungen vereinbart werden, und für 

Siehe z.B. den Vorschlag der damaligen Bundesarbeitsministerin und heutigen SPD-Che-
fin Andrea Nahles im Jahr 2016. Vgl. https://www.spd.de/aktuelles/detail/news/nicht-
auf-die-zukunft-warten-machen/16/07/2017/; https://www.bmas.de/DE/Presse/Presse-
mitteilungen/2017/fortschrittsbericht-fachkraefte-2017.html (Zugriff: 09.01.2019).
Z.B. Weißbuch Arbeiten 4.0., ab S. 181.

25

„Es ist nicht zielführend, ver-
schiedene Zwecke zu vermi-
schen.“

Persönliches chancen- oder 
erwerbstätigenkonto

26
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Kindererziehung und Pflege gebe es bereits andere Instrumente, wie 
Eltern- und Pflegezeit. 

Auch Kruppe sieht im Modell des persönlichen Kontos mit einem pau-
schalen Guthaben das Problem, dass jeder Person der gleiche Betrag in-
dividuell zugeordnet wird. Dadurch könnten die bestehenden sozialen 
Ungleichheiten nicht korrigiert werden, sondern sie würden sogar noch 
verstärkt: Menschen mit relativ wenig Bildung und geringer Weiterbil-
dungsbeteiligung erhielten das gleiche Chancenkonto wie Menschen mit 
hoher Bildung und hoher Weiterbildungsbeteiligung. Wenn dann noch 
die Wahlmöglichkeit bestehe, den Betrag für Weiterbildung oder andere 
Zwecke wie Sabbaticals einzusetzen, bestünde die Gefahr, dass Menschen 
mit hoher Bildung und Einkommen sich ein Sabbatical leisten, während 
Menschen mit weniger Bildung in dieser Zeit z.B. ihre Angehörigen pfle-
gen – und wenn sie dann irgendwann arbeitslos sind, den Vorwurf zu 
hören bekommen, nicht rechtzeitig eine Weiterbildung gemacht zu ha-
ben. Bei der Einführung eines neuen Modells müsse man sich immer klar 
machen, dass die Beteiligung an Weiterbildung stark durch die soziale 
Ungleichheit im Bildungssystem geprägt ist. 

Zeitkonto für Erwerbstätige. Das Modell eines persönlichen Kontos fin-
det sich auch in Vorschlägen, in denen Erwerbstätige Zeit ansparen kön-
nen und z.B. für jedes Jahr Berufstätigkeit das Recht auf einen Monat 
staatlich bezahlte Auszeit (z.B. 1.000 Euro netto plus Beiträge zur Kran-
kenversicherung) erwerben können. Nach einer bestimmten Anzahl von 
Jahren könnte der/die Beschäftigte dann angesparte Zeit einsetzen, um 
sich z.B. weiterzubilden, sich beruflich neu zu orientieren oder sich zu 
erholen.27 Im Unterschied zum Persönlichen Chancenkonto schränkt die-
ses Modell den Kreis der Anspruchsberechtigten allerdings deutlich ein, 
da nur Erwerbstätige, die bereits mehrere Jahre gearbeitet haben, davon 
profitieren würden. Zudem besteht auch in diesem Modell das Problem, 
dass die Mittel für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können und 
somit keine gezielte Förderung der Weiterbildung erreicht werden kann. 
Unklar bleibt zudem, wie berufsbegleitende Weiterbildungen in Teilzeit 

Z.B. der Vorschlag des SPD-Generalsekretärs Lars Klingbeil, der 2018 mit seinem „Grund-
einkommensjahr“ an das Persönliche Chancenkonto anknüpfte: Demnach erwirbt jede_r 
Erwerbstätige pro Jahr Arbeit das Recht auf einen Monat staatlich bezahlte Auszeit (1000 
Euro netto plus Beiträge zur Krankenversicherung). Nach sechs Jahren käme ein halbes, 
nach zwölf Jahren ein ganzes Jahr zusammen, das selbstbestimmt dafür eingesetzt wer-
den kann, sich weiterzubilden oder sich beruflich neu zu orientieren, sich selbstständig 
zu machen oder sich zu erholen. Vgl. https://www.spd.de/aktuelles/grundeinkommens-
jahr/ (Zugriff: 20.01.2019).

27
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bzw. kontinuierliche Weiterbildungsaktivitäten mit diesem Ansatz abge-
deckt werden können.

Geteilte Finanzierung durch Arbeitgeber_in und Arbeitnehmer_in. Ein 
Weiterbildungsfonds könnte nach Ansicht von Bosch dazu beitragen, die 
in Deutschland zu geringen Investitionen in berufliche Weiterbildung zu 
erhöhen.28 Es sollte ein zentraler Fonds gebildet werden, in den ein Pro-
zent der Lohn- und Gehaltssumme einfließt, was bei der gegenwärtigen 
Höhe der beitragspflichtigen Einkommen zu Einnahmen von ca. 10 Mrd. 
Euro führen würde. Die Umlage sollte gemeinsam von Arbeitgeber_in 
(0,7 Prozent) und Arbeitnehmer_in (0,3 Prozent) aufgebracht werden. 
Diese Art der geteilten Finanzierung hätte auch Konsequenzen für die 
Ausgestaltung der Förderung, d.h. es sollten sowohl betriebliche als auch 
individuelle Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt werden. Bei befristet 
Beschäftigten und Leiharbeitnehmer_innen sollte die Abgabe an den zen-
tralen Fonds zwei Prozent betragen (1,4 Prozent Arbeitgeber_in, 0,6 Pro-
zent Arbeitnehmer_in), Soloselbstständige könnten ebenfalls zwei Pro-
zent an eine „Bildungskasse für Selbstständige“ abführen. Entsprechend 
der anteiligen Finanzierung sollten die Mittel für gezielte Maßnahmen in 
den jeweiligen Gruppen verwendet werden.

Formalisierte und abschlussbezogene Weiterbildung. Bei betrieblichen 
Maßnahmen sollte nur formalisierte Weiterbildung bezuschusst werden 
und ein levy-exemption-System gelten, d.h. Unternehmen würden nur 
dann eine Umlage abführen, wenn sie in ihren Weiterbildungsausgaben 
die Quote von 0,7 Prozent nicht erreichen. Bei individuellen Maßnahmen 
wären bevorzugt abschlussfähige Maßnahmen zu fördern und es sollte 
das levy-grant-System gelten, d.h. die von den Arbeitnehmer_innen ein-
gezahlten 0,3 Prozent fließen in einen Fonds und können als Zuschüsse 
an die Antragsteller_innen abgerufen werden. Die Umlage sollte zentral 
mit den Sozialversicherungsbeiträgen 
erhoben, der Fonds paritätisch von 
den Sozialpartnern verwaltet werden. 
Im Nachgang könnten sich nach An-

Dazu ausführlich Gerhard Bosch: In Qualifizierung investieren – ein Weiterbildungs-
fonds für Deutschland. Expertise im Auftrag des Gesprächskreises Arbeit und Qualifi-
zierung der Friedrich-Ebert-Stiftung. WISO-Diskurs, Dezember 2010, URL: https://libra-
ry.fes.de/pdf-files/wiso/07668.pdf (Zugriff: 10.01.2019).

28

„Bei Branchenfonds könnte über 
Tarifverträge auch die Mitbe-
stimmung gestärkt werden.“

Weiterbildungsfonds
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sicht von Bosch Branchenfonds in Bereichen mit hohem Marktversagen 
bei Weiterbildung (z.B. aufgrund hoher Fluktuation und vielen KMUs) 
bilden, z.B. in der Bauwirtschaft. Bei Branchenfonds könnte über Tarifver-
träge auch die Mitbestimmung gestärkt werden. 

Mit dem Modell sollen für Unternehmen, die bisher nur wenig oder kaum 
berufliche Weiterbildungsmaßnahmen finanziert haben, starke Anreize 
gesetzt werden, mehr in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter_innen zu 
investieren. Gleichzeitig würden Beschäftigte eine Chance erhalten, sich 
für eine selbst gewählte berufliche Weiterbildung freistellen zu lassen 
und sie mit einem Unterhaltsgeld – ohne große finanzielle Nachteile – zu 
absolvieren. Bosch ist davon überzeugt, dass ein nationaler Weiterbil-
dungsfonds berufliche Weiterbildungsmaßnahmen in den Betrieben för-
dern könnte, ebenso die Kooperation der Unternehmen und die Mitbe-
stimmung. Bei der politischen Umsetzung sei allerdings mit Hindernissen 
zu rechnen: „Der Weiterbildungsfonds wäre ein Systemwechsel und in 
der Umsetzung sehr konfliktreich“, sagte Bosch. Auch mit dem Wider-

stand der Unternehmen sei zu rechnen, 
obwohl sie von diesem Modell stark pro-
fitieren würden, da alle Unternehmen – 
nicht nur die weiterbildungsabstinenten 
– einzahlen würden. 

Nach Ansicht von Kruppe sollten in Branchen Weiterbildungsfonds nur 
als zusätzliches Instrument angelegt werden, weil damit Probleme ver-
bunden seien, die bei einer allgemeinen Förderung nicht vorhanden sind, 
z.B. wenn sich eine Branche in der Krise befindet und die erforderlichen 
Gelder nicht aufbringen kann. Hierfür müssten komplexe Lösungen ge-
funden werden, auch von gegenseitiger Finanzierung. 

Weiterbildungsfonds mit Darlehen. Dohmen zeigte sich beim Weiter-
bildungsfonds in der diskutierten Version skeptisch. Mit einem solchen 
Modell würde man die kleinen und mittleren Unternehmen nicht errei-
chen und es sei auch nicht zu erkennen, dass europäische Länder mit 
einem Weiterbildungsfonds die Beteiligung an beruflicher Weiterbildung 
deutlich steigern konnten. Dohmen fände einen Weiterbildungsfonds 
mit Darlehen zielführender: Betriebe könnten in diesen Fonds freiwil-
lig einzahlen und aus diesen Mitteln ihren Mitarbeiter_innen Weiterbil-
dung ermöglichen, indem diese ein Darlehen erhalten. Dies könnte dazu 
beitragen, Interessenkonflikte in Unternehmen zu lösen. Unternehmen 
haben häufig kein Interesse daran, die Weiterbildung von Mitarbeiter_in-

„Der Weiterbildungsfonds wäre 
ein Systemwechsel und in der 

Umsetzung sehr konfliktreich.“
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nen zu fördern, wenn die Qualifizierung nicht im betrieblichen Interesse 
liegt oder die Gefahr besteht, dass die Beschäftigten nach ihrer Weiter-
bildung zu einem anderen Unternehmen wechseln. Mit einem darlehens-
orientierten Fonds könnte ein Betrieb seine Mitarbeiter_innen in der 
Weiterbildung unterstützen, bliebe am Ende nicht auf den Kosten sitzen 
und könnte nach außen kommunizieren, dass es sich um einen weiterbil-
dungsorientierten Betrieb handelt. 

Das Konzept der Arbeitsversicherung ist im Zuge einer grundlegenden 
Reformierung der Arbeitsmarktpolitik schon seit einigen Jahren in der 
Diskussion. Eine zukunftsfähige Arbeitsmarktpolitik sollte sich dem-
nach am Lebenslauf orientieren und investiv verstanden werden. Die 
derzeitige Arbeitslosenversicherung legt das „Normalarbeitsverhältnis“ 
zugrunde, das in der Arbeitswelt aber zunehmend an Bedeutung ver-
liert, da Erwerbsbiografien immer mehr Brüche und Übergänge aufwei-
sen. Zudem orientieren sich die Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen 
der Arbeitsmarktpolitik seit 2004 an 
einer möglichst schnellen Vermitt-
lung von Erwerbslosen auf den Ar-
beitsmarkt.

Beschäftigtenversicherung. Vor diesem Hintergrund wurde 2008 
vorgeschlagen, die Arbeitslosenversicherung zu einer Beschäftigten-
versicherung weiterzuentwickeln, in der Weiterbildung als gesell-
schafts- und wirtschaftspolitische Investition verstanden wird, die die 
langfristige Beschäftigungsfähigkeit der Menschen in einer sich wan-
delnden Arbeitswelt sicherstellt.29 Damit könnten nicht nur Risiken des 
Arbeitsplatz- und Einkommensverlustes abgesichert werden, sondern 
auch Antworten auf neue Erwerbs- und Sicherungsrisiken gefunden 
werden, wie z.B. die Notwendigkeit neuer beruflicher Qualifikationen 
im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung. Neben angemessenen Si-
cherungsleistungen für alle soll mit diesem Modell auch eine stärkere 
Ausrichtung auf individuelle Qualifizierung, Förderung und Beratung 
erreicht werden. 

Vgl. Günther Schmid: Von der Arbeitslosen- zur Beschäftigtenversicherung: Wege zu 
einer neuen Balance individueller Verantwortung und Solidarität durch eine lebenslauf-
orientierte Arbeitsmarktpolitik. Gutachten für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn 2008. 

29

Eine zukunftsfähige Arbeitsmarkt-
politik sollte sich am Lebenslauf 
orientieren.

Arbeitsversicherung
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Langfristige Beschäftigungsfähigkeit. Konzepte der darauf aufbauen-
den Arbeitsversicherung zielen darauf, durch eine finanzielle Förderung 
von Weiterbildungsmaßnahmen eine rechtzeitige und stärker präven-
tive Teilnahme von Arbeitskräften an abschlussbezogenen Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu ermöglichen.30 So soll dazu beigetragen werden, 
die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen herzustellen und zu erhalten, 
und die Erwerbstätigen stabiler und langfristiger in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Durch die präventive Förderung und Investitionen in 
die Qualifizierung der Beschäftigten sollen Erwerbsrisiken nachhaltig 
reduziert und berufliche Entwicklungschancen geboten werden, flan-
kiert durch lebensbegleitende Beratungsdienstleistungen.31 Damit wäre 
es möglich, die (neuen) Risiken für alle Beschäftigten im Erwerbsleben 
angemessen abzusichern, den Menschen mehr Unterstützung bei be-
ruflichen Neu- und Umorientierungen zu geben und die individuellen 
Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten zu erweitern.

Zugang zu Weiterbildung für alle. Kruppe plädierte für eine Umset-
zung dieses systematischen Ansatzes in der Arbeitsmarktpolitik. Aus sei-
ner Sicht wäre das ein zukunftsfähiger Weg, um auf die dynamischen 
Entwicklungen am Arbeitsmarkt und die veränderten Erwerbsbiogra-
fien im Lebensverlauf angemessen zu reagieren. Eine Arbeitsversiche-
rung könnte innerhalb der Sozialversicherungen als dritte Säule (neben 
Grundsicherung und Arbeitsförderung) aufgebaut werden und einen Zu-
gang zu Weiterbildung für „alle“ Beschäftigten schaffen – mit der Ein-
schränkung einer Karenzzeit nach Schule und Erstausbildung, damit kei-
ne Verdrängungen, Drehtüreffekte und Kostenverlagerungen zwischen 
Aus- und Weiterbildung entstehen. Die bisherige Förderung könnte da-
neben bestehen bleiben, sodass arbeitslose Personen wie bisher von der 
Arbeitsagentur individuell beraten und gefördert werden, wenn sie eine 
fehlende Qualifikation für eine unmittelbare Eingliederung am Arbeits-
markt erwerben oder eine Umschulung machen wollen. Mit dem Modell 
der Arbeitsversicherung sollen auch Zielgruppen erreicht werden, die bei 
Weiterbildungen bisher unterrepräsentiert sind, vor allem Geringqualifi-
zierte, Langzeitarbeitslose, Migrant_innen und Ältere.

Über diese beiden Ziele hinaus bestünde mit einer Arbeitsversicherung 

Jan Philipp Hans/Sandra Hofmann/Werner Sesselmeier/Aysel Yollu-Tok: Arbeitsversiche-
rung – Ausgangssituation und Reformbedarf. Hg. v. Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. Bonn 2017, URL: https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13242.
pdf (Zugriff: 10.01.2019).
Ebd.

30

31
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auch die Möglichkeit, z.B. ein Studium zu absolvieren, das sich nicht an 
den aktuellen Bedarfen des Arbeitsmarktes, sondern an den eigenen Fä-
higkeiten und Interessen orientiert. Eine solche Weiterbildung würde die 
Einzelnen in die Lage versetzen, wieder anschlussfähig in einem Beruf 
zu sein, den sie ausüben möchten und der 
ihren Wünschen und Talenten entspricht. 
Das Ziel einer Arbeitsversicherung sei klar: 
„Weiterbildungskultur statt Reparaturbe-
trieb für den Arbeitsmarkt“, sagte Kruppe.     

Analyse der Auswirkungen. In der Diskussion wurde kritisch ange-
merkt, dass das Modell einer Arbeitsversicherung das institutionelle 
Arrangement des Sozialstaates zu wenig berücksichtigen würde. Der 
Vortrag von Bosch habe deutlich gemacht, dass es sich bei der Finan-
zierung und Förderung von Weiterbildung mit guten Gründen um ein 
ausdifferenziertes System handelt, in dem verschiedene Institutionen 
in einem Arrangement ineinander greifen, die jeweils ihre eigene Lo-
gik haben und auf verschiedene Zielgruppen ausgerichtet sind. Dieses 
komplexe System sei in seinen einzelnen Elementen aufeinander abge-
stimmt, sodass grundlegende Veränderungen starke Auswirkungen auf 
das bisherige Arrangement hätten. 

Bei der Arbeitsversicherung sei noch völlig unklar, wie sich die bishe-
rigen und neuen institutionellen Elemente bei Einführung dieses Mo-
dells zueinander verhalten würden. Man könne nicht einfach eine neue 
dritte Säule im Sozialsystem hinzufügen und davon ausgehen, dass diese  
von den anderen beiden Säulen unabhängig sei bzw. keine Auswir-
kungen habe. Vielmehr würde es Nebeneffekte, Verschiebungen, Über-
lagerungen und Erosionen im Sozialsystem geben, womit erhebliche 
Gefahren verbunden seien. Die Einführung einer Arbeitsversicherung 
würde die institutionellen Dynamiken vollkommen verändern und die 
breit akzeptierte Grundlogik des deutschen Sozialstaats, der auf dem 
Prinzip der Gegenseitigkeit beruht, aushebeln. Damit wäre der Sozial-
staat in seiner alten Form beendet – mit tief greifenden und unabseh-
baren Folgen. Deshalb müsse zuerst genau geprüft werden, wie sich 
durch eine weitere Säule das gesamte Arrangement und die Einzelele-
mente in ihren Wechselwirkungen verändern werden.

„Weiterbildungskultur statt 
Reparaturbetrieb für den Ar-
beitsmarkt.“
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Sicherung des Lebensunterhalts ohne Gegenleistung. Um allen Bürger_
innen in einer sich wandelnden Arbeitswelt ein menschenwürdiges Le-
ben zu ermöglichen, wurde auch das bedingungslose Grundeinkommen 
(BGE) als Option angeführt. Demnach soll jeder Bürger und jede Bürgerin 
– unabhängig von der individuellen wirtschaftlichen Lage – eine von 
Staat festgelegte, gleich hohe finanzielle Zuwendung erhalten (meist ca. 
1.000 Euro), ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Damit 
soll den Menschen eine neue Lebensqualität jenseits sozialer Bedürftig-
keit und staatlicher Alimentierung ermöglicht werden: Jede_r hätte dann 
die Möglichkeit, das eigene Leben frei zu gestalten und selbstständig 
über Erwerbsarbeit, soziale und kulturelle Tätigkeiten oder Weiterbil-
dung zu entscheiden. Einige Befürworter_innen des BGE sehen auch die 
Möglichkeit, ein persönliches Weiterbildungskonto mit dem bedingungs-
losen Grundeinkommen zu kombinieren: Der Staat würde dann jedem 
Bürger und jeder Bürgerin eine gewisse Summe zur Verfügung stellen, die 
im Laufe des Lebens für Weiterbildung eingesetzt werden kann, und mit 
dem BGE könnte der Lebensunterhalt bestritten werden.

Gesellschaftliche Teilhabe über Erwerbsarbeit. Kritiker_innen betonen, 
dass Konzepte des BGE oft die Finanzierungsfrage nicht beantworten bzw. 
dass ein solches Modell aus staatlichen Mitteln nicht finanzierbar ist. An-
dere verweisen darauf, dass mit einem BGE wichtige Sozialleistungen und 
soziale Unterstützungsangebote (wie z.B. Qualifizierungen und Umschu-
lungen in der Arbeitslosigkeit) wegfallen würden und dadurch ein dauer-
haftes Prekariat von Grundeinkommensbezieher_innen entstehen könnte, 
das nicht mehr am Arbeitsmarkt und der Gesellschaft teilhaben kann.32 
Auch wurde die Gefahr gesehen, dass sich Politik und Wirtschaft dadurch 
ihrer Verantwortung für das Gemeinwohl und die gesellschaftliche Teil- 
habe der Menschen entledigen, indem nicht mehr versucht wird, Menschen 
ins Arbeitsleben zu integrieren. Deutschland sei eine Erwerbsgesellschaft, 
in der gesellschaftliche Teilhabe auch über Erwerbsarbeit funktioniert. 

In der Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommens wurde in 
der Diskussion keine Lösung gesehen, um allen Bürger_innen lebens-

Vgl. https://causa.tagesspiegel.de/wirtschaft/das-bedingungslose-grundeinkommen-
traum-oder-traeumerei/lernen-finanzieren-statt-rumsitzen.html (Zugriff: 20.01.2019).

32

Bedingungsloses 
Grundeinkommen
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begleitendes Lernen zu ermöglichen. Nach Kruppe ist das „Bedingungs-
lose Grundeinkommen“ ein schillernder Begriff, unter dem sehr viele 
verschiedene Möglichkeiten diskutiert werden. Entscheidend ist für ihn, 
welche Rolle die Menschen in einer künftigen Gesellschaft spielen (sol-
len): „Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir in einer Arbeitsgesell-
schaft leben, in der Arbeit nicht nur Einkommen, sondern auch Inklusion  
und gesellschaftliche Teilhabe bedeutet, ist es problematisch, wenn wir 
für manche Menschen keinen Platz mehr haben, sie mit Geld abspeisen 
und sagen, sie seien ja jetzt finanziell abgesichert“, sagte Kruppe. Viel 
sinnvoller sei es, Menschen verschiedene Möglichkeiten zu eröffnen: 
Aus Gerechtigkeitsgründen wäre ein lebensbegleitendes Einkommen 
für Bildung und Weiterbildung ziel-
führender, mit dem auch Ungleich-
heiten bei der Erstausbildung etwas 
bereinigt werden könnten. 

Ein lebensbegleitendes Einkommen 
für Bildung und Weiterbildung 
wäre zielführender.
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Große Bedeutung von Weiterbildung. Der Bereich der Weiterbildung 
sei ein gesellschaftlicher Bereich, in dem Reden und Handeln sehr weit 
auseinanderklaffen, meinte Prof. Dr. Jürgen Zöllner, Senator a.D. und 
Vorstand Stiftung Charité: „Alle sagen, dass lebenslanges Lernen der 
entscheidende Faktor für die Zukunftsfähigkeit des Einzelnen und der 
Gesellschaft ist. Aber wenn man Bilanz zieht, zeigen sich im Feld der Wei-
terbildung unheimlich viele Baustellen.“ Die Unabhängige Kommission 
Finanzierung Lebenslanges Lernen33 hätte bereits 2004 in ihrem Gutach-
ten sehr viele gute Vorschläge auf den Tisch gelegt, doch seien seitdem 
kaum Fortschritte zu verzeichnen. Nach wie vor sei die Situation der Wei-
terbildungsfinanzierung sehr unbefriedigend. Nun gelte es, Reden und 
Handeln endlich in Übereinstimmung zu bringen und der großen Bedeu-
tung der Weiterbildung mit einem zukunftsfähigen Finanzierungssystem 
gerecht zu werden, damit alle Menschen die gleiche Chance auf lebens-
begleitendes Lernen haben. 

Eine wichtige Frage in der Debatte war, ob in der Weiterbildung die 
Richtung der staatlichen Finanzierungs- und Förderpolitik grundsätz-
lich stimmt und somit Reformen ausreichen, oder ob ein grundlegend 
neues Finanzierungssystem etabliert werden sollte. Prof. Dr. Gerhard 
Bosch war der Auffassung, dass die 
zahlreichen Finanzierungsinstrumente 
nicht einfach auf ein übergreifendes 
Instrument wie z.B. die Arbeitsversiche-
rung reduziert werden können, weil es 

WIe SIeHT eINe ZUkUNFTSFäHIGe 
FINANZIeRUNG deR AUS- UNd WeITeR-
BILdUNG AUS?  

Schlussbericht der unabhängigen Expertenkommission: Finanzierung Lebenslangen 
Lernens: Der Weg in die Zukunft, 28. Juli 2004, https://www.koop-son.de/fileadmin/
user/Dokumente/2008/schlussbericht_kommission_lll.pdf (Zugriff: 15.01.2019).

33

Systemischer Ansatz

„Wir brauchen unterschiedliche 
Instrumente der Finanzierung. 
Alles in einem zu vereinen ist 
unrealistisch.“ 
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unterschiedliche Formen, Anlässe, Inhalte und Zielgruppen von Weiter-
bildung gibt: 

Übergreifende Lösung. Die Mehrheit der Diskutierenden war jedoch der 
Auffassung, dass die derzeitige Vielfalt an Finanzierungsinstrumenten 
keine transparente und handhabbare Lösung für die Zukunft bietet. Es 
sollte eine „große Lösung“ entwickelt werden, in der die Finanzierung neu 
geordnet und ein systemischer Ansatz umgesetzt wird. Die zahlreichen 
Instrumente für Einzelgruppen sollten möglichst in einem übergreifen-
den Finanzierungsinstrument zusammengefasst werden, das alle Men-
schen – unabhängig von Beschäftigungsstatus, Alter, beruflicher Verän-
derungssituation oder persönlichen Interessen – dabei unterstützt, sich 
weiterzubilden und zu entwickeln. Kleine Nachjustierungen im vorhan-
denen System würden nicht ausreichen: Nur ein systematischer Ansatz 
der Finanzierung könne dazu beitragen, Weiterbildung zu einem generell 
wichtigen Teil des Berufslebens zu machen – und somit der wachsenden 
Bedeutung der Weiterbildung in der Gesellschaft gerecht zu werden. 

Dr. h.c. Edelgard Bulmahn, Bundesministerin für Bildung und Forschung 
a.D., wies darauf hin, dass die Grenzen verschiedener Ressortzuständig-
keiten und die Barrieren zwischen unterschiedlichen Bildungsbereichen 
unbedingt überwunden werden müssen, um Pfadabhängigkeiten abzu-
bauen und einen systematischen Zugang umsetzen zu können. Mit der 
gegenwärtigen Vielzahl an Programmen seien die Herausforderungen 
des gesellschaftlichen Wandels nicht erfolgreich zu bewältigen.34  

Ein Instrument für alle. Nach Ansicht von Kruppe wäre das Konzept 
einer Arbeitsversicherung ein geeignetes Instrument für eine umfas-
sende Lösung, da das Grundinstrument der Finanzierung für alle dassel-
be wäre und die vielfältigen Finanzierungsinstrumente in einem relativ 
einfachen Instrument integriert werden können. Die Arbeitsversiche-
rung wäre ein zukunftsfähiges Modell, da damit auch die präventive 
Weiterbildung aller Erwerbstätigen möglich wäre. Die Bundesagentur 
für Arbeit agiere gegenwärtig vor allem als „Reparaturbetrieb für den 
Arbeitsmarkt“. Das neue Qualifizierungschancengesetz bringe zwar ei-
nen Fortschritt, indem der Auftrag der BA zur Weiterbildungsberatung 
erweitert wurde und nun auch Menschen im Erwerbsleben – und nicht 
nur Erwerbslose – beraten werden. 

Eine Auswahl von derzeitigen staatlichen Förderprogrammen findet sich ab S. 29 in 
dieser Publikation.

34
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„Aber die Beratung sollte unabhängig sein und nicht nur Arbeitsmarktlü-
cken füllen, sondern auch die Interessen und Lebenswelten der Personen 
mit einbeziehen“, sagte Kruppe. Letztlich müsse eine Weiterbildungskul-
tur etabliert werden, die dazu führe, dass die Menschen Weiterbildung 
als selbstverständlichen Teil ihres Lebens betrachten und erkennen, dass 
es nicht nur eine lästige Pflicht ist, sondern sie auch davon profitieren 
können. Diese Botschaft müsse von der Bundesagentur für Arbeit auch 
glaubhaft vermittelt werden, was nach Kruppe zwei Bedingungen ein-
schließt: „Arbeitslose müssen eine Wahl 
zwischen aktiver Arbeitsmarktpolitik 
und Selbstbestimmung haben und es 
muss eine unabhängige Beratungsstruk-
tur geben.“ 

Das Modell der Arbeitsversicherung sei nicht nur sinnvoll und prakti-
kabel, sondern nach den Ergebnissen eines Gutachtens auch finanzier-
bar35, doch bräuchte es einen mutigen Schritt nach vorn. Die Reformie-
rung einzelner Gesetze oder Förderprogramme reiche bei Weitem nicht 
aus, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, 
etwa die Folgen des demografischen Wandels und der voranschreitenden 
Digitalisierung. So könne kein Wandel der Weiterbildungskultur erreicht 
werden. „Wir haben die Chance, den großen Aufschlag zu wagen, da ge-
genwärtig genug Mittel vorhanden sind“, sagte Kruppe. 

Systemlösung mit drei Bausteinen. Auch nach Ansicht von Dr. Dieter 
Dohmen, Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialöko-
nomie (FiBS) müssen die derzeitigen Finanzierungsinstrumente gebündelt 
werden, da die zahlreichen Detaillösungen in einer heterogenen Finan-
zierungslandschaft keine Orientierung bieten. Zudem würden im bishe-
rigen System immer wieder bestimmte Gruppen systematisch vernachläs-
sigt, wie z.B. Geringqualifizierte und funktionale Analphabet_innen, die 
dadurch zu wenig erreicht werden. Auch die betriebliche Weiterbildung 
erreiche gegenwärtig vor allem die besserqualifizierten Beschäftigten. Of-

Eine Studie des WiFOR-Instituts zur Finanzierung eines solchen Ansatzes ergab, dass 
zwar zusätzliche Mittel für Bildung und Weiterbildung für Beschäftigte notwendig 
wären, aber dass die Arbeitsversicherung eine finanzierbare Reform ist, um den He-
rausforderungen des Arbeitsmarktes angemessen zu begegnen. Die Weiterbildungsbe-
teiligung würde steigen und der Finanzierungsüberschuss der öffentlichen Haushalte 
würde sich erhöhen, sodass keine weitere Steuereinnahmen notwendig wären. Vgl. Jan 
Philipp Hans/Sandra Hofmann/Werner Sesselmeier/Aysel Yollu-Tok: Umsetzung, Kosten 
und Wirkungen einer Arbeitsversicherung. Hg. v. Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. Bonn 2017, URL: https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13628.
pdf (Zugriff: 15.01.2019).

35

„Arbeitslose müssen eine Wahl 
zwischen aktiver Arbeitsmarkt-
politik und Selbstbestimmung 
haben.“
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fenbar führe der Versuch, für jedes spezifische Ziel und jede Zielgruppe 
ein eigenes Instrument zu etablieren, letztlich dazu, dass vieles nicht er-
fasst werden kann, weil es nicht in die festgelegten Kategorien passt. Ein 
weiterer Nachteil der vielen kleinteiligen Finanzierungsinstrumente seien 
die damit verbundenen hohen Verwaltungs- und Transaktionskosten. 

Notwendig ist deshalb nach Dohmen eine systematisch aufgebaute Wei-
terbildungsfinanzierung, die allen Menschen die Möglichkeit gibt, re-
gelmäßig an Weiterbildungen teilzunehmen. Geeignet wäre dafür eine 
übergreifende Finanzierungsstruktur, deren Komponenten komplemen-
tär agieren und die sorgfältig und stringent aufeinander abgestimmt sind. 
Sinnvoll könnte eine Systemlösung mit drei Bausteinen sein, die das FiBS 
entwickelt hat.

Das empirische Forschungsprojekt „Volks- und regionalwirtschaftliche 
Kosten, Finanzierungs- und Förderstrukturen und Erträge der Weiter-
bildung“ wurde 2015 bis 2018 im Rahmen des BMBF-Förderschwer-
punkts InnovatWB vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozial-
ökonomie durchgeführt.

Folgender Vorschlag zur systematischen Neuordnung der Weiterbil-
dungsfinanzierung:

1. Finanzierung über Steuern: Fort- und Weiterbildungskosten kön-
nen bei der Einkommensteuer geltend gemacht werden. Dadurch 
teilen sich Individuum und Staat nicht nur die Erträge der Weiter-
bildung (z.B. höheres Einkommen), sondern auch die Kosten.

2. Komplementäre Zuschussfinanzierung bei allen Personen ohne 
bzw. mit geringer Steuerentlastung: Die bisherigen steuerlichen 
Ungerechtigkeiten für Geringverdienende sollten durch eine Zu-
schussförderung von mindestens 45 Prozent kompensiert werden 
(Orientierung am Spitzensteuersatz). Zudem sollten neben den 
Maßnahmekosten auch weitere Kosten, z.B. für Reise und Über-
nachtung, kofinanziert werden können.

SySTeMATIScHe FINANZIeRUNG VON WeITeRBILdUNG 
MIT dReI BAUSTeINeN
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3. Darlehen für einen relativ kleinen Anteil von Personen, die hohe 
Weiterbildungskosten haben und diese nicht (vollständig) vorstre-
cken können. Damit könnten teure, qualifikationsorientierte Wei-
terbildungen vorfinanziert werden – unabhängig von bestehenden 
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. 

In Ergänzung zur Finanzierung der Maßnahme- und sonstigen Wei-
terbildungskosten sollte insbesondere bei Vollzeitmaßnahmen berück-
sichtigt werden, dass auch die Lebenshaltungskosten in angemessener 
Höhe gesichert sein müssen, sofern dies nicht über Familienmitglieder 
geleistet werden kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn z.B. ein (wei-
terqualifizierendes) Hochschulstudium durchgeführt wird.

Diese Grundstruktur sollte bundesweit gelten, um einheitliche Lebens-
verhältnisse zu garantieren. Die Länder könnten dann – entsprechend 
ihrer Bedarfe und politischen Prioritäten – die Förderung komplemen-
tieren, z.B. für bestimmte Berufsgruppen, Branchen oder Zielgruppen.

„Weiterbildungsfinanzierung sollte flexibel sein und möglichst alles ab-
decken, was an Weiterbildung gemacht werden kann“, sagte Dohmen. 
Eine Voraussetzung sollte jedoch sein, dass die Weiterbildungsteilneh-
mer_innen einen gewissen finanziellen Eigenanteil leisten, um dafür zu 
sorgen, dass nur (im eigenen Interesse) sinnvolle Maßnahmen unterstützt 
werden. Auch sollte die Nutzung nicht auf eine Weiterbildungsmaß-
nahme pro Jahr oder alle zwei Jahre 
beschränkt werden, da der Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit eine regelmä-
ßige Aufgabe ist.

Die vorgeschlagene Systemlösung würde nach Ansicht von Dohmen 
Transparenz ermöglichen, alle Zielgruppen einschließen und sozialen 
Ungerechtigkeiten entgegenwirken. „Entweder man etabliert ein System, 

„Weiterbildungsfinanzierung 
sollte flexibel sein und möglichst 
alles abdecken.“
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das für alle gilt, oder man behält viele kleine Instrumente und erzeugt 
Intransparenz und Zugangsbarrieren“, sagte Dohmen. Besonders wichtig 
sei es, einen einzigen Zugang zu allen Förderinstrumenten zu etablieren, 
damit Interessierte schnell ein geeignetes Angebot finden können. Dies 
würde die Nutzbarkeit erheblich verbessern und individuelle Barrieren 
beim Zugang zu Weiterbildung abbauen. 

Orientierung am Deutschen Qualifikationsrahmen. Auch Dr. Ernst 
Dieter Rossmann, MdB und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung, betonte die Notwendigkeit, 
klarere Finanzierungsstrukturen in der Weiterbildung zu schaffen. Bisher 
würden noch viele Gruppen nicht oder zu wenig durch Weiterbildung 
erreicht, vor allem Arbeitslose, funktionale Analphabet_innen, Menschen 
ohne Ausbildung und Geringqualifizierte. Diese müssten künftig viel 
stärker an Weiterbildung partizipieren.

Systemischer Finanzierungsansatz. Deshalb sollte aus seiner Sicht ein 
systemischer Finanzierungsansatz umgesetzt werden, der sowohl Ausbil-
dung als auch Weiterbildung umfasst. Der Europäische bzw. Deutsche 
Qualifikationsrahmen (DQR) könnte dabei wichtige Orientierung bieten, 
um eine strukturelle Lösung zu entwickeln. Dabei müsse auch beachtet 
werden, wo ein öffentliches, ein individuelles und betriebliches Interesse 
besteht und wer entsprechend finanzieren sollte.

Neuordnung der Aus- und 
Weiterbildungsfinanzierung

Da die EU-Staaten unterschiedliche Bildungssysteme mit einer Vielzahl 
verschiedener Abschlüsse haben, hat die EU-Kommission den acht-
stufigen Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) entwickelt. Er soll 
mehr Transparenz und Vergleichbarkeit innerhalb der EU bieten und 
die europaweite Mobilität von Lernenden und Berufstätigen fördern. 
Der Deutsche Qualifikationsrahmen (DQR) überträgt das Modell des 
EQR auf das deutsche Bildungssystem, um eine systematische Bewer-
tung und Vergleichbarkeit von Bildungsabschlüssen in Deutschland, 
aber auch innerhalb Europas zu ermöglichen. Grundlage für die Ein-
führung 2013 war der Gemeinsame Beschluss zum Deutschen Quali-

deUTScHeR QUALIFIkATIONSRAHMeN (dQR)
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fikationsrahmen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, der Kultusmi-
nisterkonferenz und der Wirtschaftsministerkonferenz. Das jeweilige 
DQR- und EQR-Niveau soll auf Aus- und Fortbildungszeugnissen aus-
gewiesen werden.
 
Neben der Förderung von Transparenz und Mobilität soll der DQR 
auch Impulsgeber für neue Ansätze in der Bildung sein und dazu bei-
tragen,

• die Gleichwertigkeit von allgemeiner, beruflicher und hochschu-
lischer Bildung zu verdeutlichen,

• die Orientierung der Qualifikationen an Kompetenzen zu fördern,
• die Orientierung der Qualifizierungsprozesse an Lernergebnissen 

zu fördern,
• Durchlässigkeit und Qualitätssicherung im deutschen Bildungs-

system zu unterstützen,
• Möglichkeiten der Anerkennung und Anrechnung von nicht-for-

mal und informell erworbenen Kompetenzen zu verbessern sowie
• lebenslanges Lernen insgesamt zu stärken.

Der DQR hat orientierenden Charakter (keine regulierende Funktion) 
und ist offen für die Zuordnung von Qualifikationen der Allgemein-
bildung, der beruflichen Bildung und der Hochschulbildung – jeweils 
einschließlich der Weiterbildung. Unterschieden werden acht Niveaus 
zur allgemeinen Beschreibung der Qualifikationen und Kompetenzen 
(Fachwissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenz und Selbstständigkeit):

Niveau 1: Kompetenzen zur Erfüllung einfacher Anforderungen in 
einem überschaubar und stabil strukturierten Lern- oder Arbeitsbe-
reich; Erfüllung der Aufgaben unter Anleitung

Niveau 2: Kompetenzen zur fachgerechten Erfüllung grundlegender 
Anforderungen in einem überschaubar und stabil strukturierten Lern- 
oder Arbeitsbereich; Erfüllung der Aufgaben weitgehend unter Anlei-
tung

Niveau 3: Kompetenzen zur selbstständigen Erfüllung fachlicher An-
forderungen in einem noch überschaubaren und zum Teil offen struk-
turierten Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld
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Finanzierung der Ausbildung. Im Ausbildungsbereich hat der Staat nach 
Rossmann die Verpflichtung, die Grundbildung bis zu einem ersten schu-
lischen Abschluss zu hundert Prozent zu finanzieren. Bei der beruflichen 
Erstausbildung, zu der auch das Studium gehört, sei ein gebührenfreies 
Angebot und in weiten Teilen öffentlich finanziertes Ausbildungsgeld 
notwendig. Wenn die Berufsausbildung mit Wertschöpfung in den Betrie-
ben verbunden ist, sollten die Betriebe eine (Mindest-)Ausbildungsvergü-

Niveau 4: Kompetenzen zur selbstständigen Planung und Bearbeitung 
fachlicher Aufgabenstellungen in einem umfassenden, sich verän-
dernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld

Niveau 5: Kompetenzen zur selbstständigen Planung und Bearbeitung 
umfassender fachlicher Aufgabenstellungen in einem komplexen, spe-
zialisierten, sich verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätig-
keitsfeld

Niveau 6: Kompetenzen zur Planung, Bearbeitung und Auswertung 
von umfassenden fachlichen Aufgaben- und Problemstellungen sowie 
zur eigenverantwortlichen Steuerung von Prozessen in Teilbereichen 
eines wissenschaftlichen Faches oder in einem beruflichen Tätigkeits-
feld; Anforderungsstruktur ist durch Komplexität und häufige Verän-
derungen gekennzeichnet

Niveau 7: Kompetenzen zur Bearbeitung von neuen komplexen Auf-
gaben- und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Steu-
erung von Prozessen in einem wissenschaftlichen Fach oder in einem 
strategieorientierten beruflichen Tätigkeitsfeld; Anforderungsstruktur 
ist durch häufige und unvorhersehbare Veränderungen gekennzeich-
net

Niveau 8: Kompetenzen zur Gewinnung von Forschungserkenntnissen 
in einem wissenschaftlichen Fach oder zur Entwicklung innovativer 
Lösungen und Verfahren in einem beruflichen Tätigkeitsfeld; Anforde-
rungsstruktur ist durch neuartige und unklare Problemlagen gekenn-
zeichnet
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tung zur Verfügung stellen. Entsprechend sei die duale Ausbildung privat 
und öffentlich gemeinsam zu finanzieren: die betriebliche Ausbildung 
vom jeweiligen Unternehmen, die schulische Ausbildung vom Staat. Eine 
Förderung nach dem BAföG oder die Berufsausbildungsbeihilfe würde 
immer dann hinzukommen, wenn eine soziale Bedürftigkeit in der Aus-
bildungsphase besteht. 

Das Recht auf staatlich finanzierte elementare Ausbildung sollte das gan-
ze Leben bestehen bleiben: Ein Analphabet sollte auch mit 70 Jahren 
noch gefördert werden, wenn er Lesen und Schreiben lernen möchte, 
nicht jedoch der Gleichaltrige, der aus Neigung ein Philosophiestudium 
aufnehmen möchte, das individuell zu finanzieren sei. Hier sollten Un-
terschiede gemacht werden in Bezug auf Alter, Niveau und elementare 
Dimension. 

Weiterbildungsbereiche und Finanzierungsverantwortung. Weiterbil-
dung ist in verschiedene Bereiche zu unterteilen: die betriebliche Wei-
terbildung, die Weiterbildung als arbeitsmarktpolitische Maßnahme, die 
allgemeine, politische und kulturelle Bildung und die Weiterbildung auf-
grund persönlicher Interessen. Diese Differenzierung hat Auswirkungen 
auf die Finanzierungsverantwortung: Was sollte der Betrieb und was das 
Individuum finanzieren? Und was sollte bei den öffentlichen Ausgaben 
die Allgemeinheit über die Steuer und was die Solidargemeinschaft über 
die Sozialabgaben bezahlen?  

Betriebliche und berufsbezogene Weiterbildung. Rossmann schlägt vor, 
dass alle betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen, die auf der gleichen 
Qualifikationsstufe des Europäischen oder Deutschen Qualifikationsrah-
mens verbleiben, voll von den Betrieben finanziert werden sollten. Hier 
hätten die Betriebe die Verpflichtung, die gleiche Qualifikationsstufe ih-
rer Beschäftigten zu erhalten bzw. die Qualifikationen der Mitarbeiter_in-
nen an neue Entwicklungen in den Betrieben anzupassen. Anders liege 
der Fall, wenn die betriebliche Weiterbildung einen Berufsaufstieg mit 
einschließt, wenn die Beschäftigten also durch eine Weiterbildung von 
der DQR-Niveaustufe 4 auf 5, von 5 auf 6, oder von 6 auf 7 kommen. Bei 
einem beruflichen Aufstieg durch berufsbezogene Weiterqualifikation  
könnte immer auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse vorhanden 
sein, sodass öffentlich mitgefördert werden sollte. Grundsätzlich läge die 
Stufe 5 vorrangig in der Verantwortung der Betriebe, bei Stufe 6 gebe 
es ein stärkeres öffentliches Interesse, bei Stufe 7 bestehe ein privates, 
betriebliches und eingeschränktes öffentliches Interesse. Für die Stufe 8 
sei eine staatliche Förderung nicht mehr angemessen, da diese materiell 
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sehr hoch angesiedelt ist und sich in der Regel weit weg vom öffentlichen 
Interesse befindet.
 
Aufstiegs-BAföG. Nach Auffassung von Rossmann war das Aufstiegs- 
BAföG nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) ein wich-
tiger Schritt, weil dadurch auch eine Weiterbildungsförderung über den 
Maßnahmezuschuss für alle geschaffen wurde, der nicht an soziale Bedürf-
tigkeit gebunden ist. Bei diesem Instrument werde nicht nur der BAföG- 
Gedanke der sozialen Ausgleichsförderung umgesetzt, sondern auch 
Weiterbildung für alle auf gesetzlicher Grundlage gefördert. Damit werde 
einem großen Kreis von Beschäftigten beruflicher Aufstieg ermöglicht. 

Ziel sollte bei diesem Instrument eine Steigerung des staatlichen Zu-
schusses für die Maßnahmekosten von 40 Prozent auf 80 Prozent sein, 
damit der Kostenbeitrag für die Teilnehmenden möglichst gering ge-
halten wird. Auch die Stufen 5 und 6 nach DQR sollten künftig in die 
Förderung eingeschlossen werden. Wichtig wäre nach Rossmann, das 
Aufstiegs-BAföG durch ein neu zu schaffendes Weiterbildungsgesetz zu 
ersetzen, in dem die jeweilige Mischung aus privater und öffentlicher 
Finanzierung festgelegt ist – auch, um den Kontrast zur Arbeitsmarkt-
förderung zu verdeutlichen. Es müssten zwei Linien getrennt verfolgt 
und entwickelt werden: einerseits arbeitsmarktbezogene Maßnahmen 
gegen Arbeitslosigkeit und auch um den Fachkräftebedarf zu decken, 
und andererseits individuelle berufsbezogene Maßnahmen, mit denen 
die Kompetenzen der Beschäftigten und deren Aufstieg durch Weiter-
bildung gestärkt werden können.

Öffentliche Finanzierung – Steuer oder Sozialabgaben? Rossmann ver-
deutlichte, wann aus seiner Sicht bei der öffentlichen Finanzierung über 
die Steuer und wann über Sozialabgaben finanziert werden sollte. Bei der 
öffentlichen Finanzierung der Ausbildung werde die gesamte Solidarge-
meinschaft gebraucht. Deshalb sollte ein Teil durch steuerliche Absetz-
barkeit und ein Teil durch direkte Bezuschussung unterstützt werden. 
Eine Absicherung der Lebenshaltungskosten könnte über Darlehen und 
über steuerliche Absetzbarkeit gefördert werden. Die Regulierung müs-
se darauf abgestimmt werden, wie das jeweilige Interesse zu bewerten 
ist: Was sollte aufgrund eines öffentlichen Interesses gefördert werden? 
Um z.B. Menschen mit schlechter Grundbildung und funktionale Anal-
phabet_innen zu einer Ausbildung zu motivieren, könnte der Staat eine 
Geldprämie als Anreiz setzen, wenn ein erster Abschluss auf DQR-Niveau 
3 erreicht wird. Denn hier treffe sich das individuelle Interesse mit dem 
öffentlichen Interesse. 
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Nach Rossmann sollte das Steuer-Solidaritätssystem tendenziell zwischen 
Bildungsarmut und Bildungsreichtum ausgleichen und das Sozialpart-
ner-Solidaritätssystem in den einzelnen Bereichen beruflicher Weiter-
bildung aktiviert werden. Bei den öffentlichen Ausgaben sollten überall 
dort, wo ein strukturelles Interesse zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit 
besteht, alle notwendigen Maßnahmen aus der Solidargemeinschaft der 
Erwerbstätigen über die Sozialabgaben finanziert werden (klassische Ar-
beitsmarktpolitik) und in Bereichen des beruflichen Aufstiegs oder ver-
besserter beruflicher Qualifikationen die Gemeinschaft der Steuerzahler_
innen in die Verantwortung genommen werden. 

Die Arbeitslosenversicherung könnte nach Ansicht von Rossmann schritt-
weise zu einer Arbeitsversicherung umgebaut und somit in dem Sinne 
gestärkt werden, dass aus der Solidarität der Sozialpartner heraus eine 
hinreichende Substanz und Gestaltungsmöglichkeit entsteht – und zwar 
überall dort, wo es bei Arbeitslosigkeit oder drohender Arbeitslosigkeit, 
z.B. aufgrund eines strukturellen Wandels in einer Region, eine beson-
dere Nachfrage nach unterstützender, begleitender, fördernder Bildung 
gibt. Die notwendigen Maßnahmen könnten aus Sozialabgaben und mög-
licherweise ergänzenden Steuerzuschüssen finanziert werden. 
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Abbildung 2: Vorschlag zur systematischen Neuordnung der Aus- 
und Weiterbildungsfinanzierung

Art der Aus- und Weiterbildung Finanzierungsverantwortung

Staat / öffentliche 
Finanzierung

Wirtschaft / private 
Finanzierung 
(Betrieb)

Bürger_in / private
Finanzierung
(Individuum)

Quelle der Systematik: Diskussionsbeiträge von Dr. Ernst D. Rossmann auf der Konferenz

Schul- und Berufsausbildung: 
grundsätzlich kosten- und gebüh-
renfrei; bei sozialer Bedürftigkeit 
BAföG-Förderung oder Berufsausbil-
dungsbeihilfe (BAB)

1. Grundbildung bis zu einem 
ersten schulischen Abschluss

2. Berufsausbildung, kombiniert mit 
einer Ausbildungsvergütung für alle  

• schulische Ausbildung

• betriebliche Ausbildung

• Studium

Weiterbildung: 
Individueller Rechtsanspruch auf Min-
destweiterbildungszeit, verbunden 
mit einem Freistellungsanspruch und 
einer finanziellen Vergütung für alle 
(geregelt in einem Weiterbildungs-
gesetz)

1. Berufliche Weiterbildung: bis zu 
einem ersten schulischen Abschluss  

• Betriebliche Weiterbildung als 
Qualifikationsanpassung, die 
auf einer Stufe des Deutschen 
Qualifikationsrahmens (DQR) 
verbleibt

• Berufliche Aufstiegsförderung 
(nach DQR) 

•   von Stufe 3 auf 4

•   von Stufe 4 auf 5

•   von Stufe 5 auf 6

•   von Stufe 6 auf 7

•   von Stufe 7 auf 8

2. Weiterbildung, als arbeits-
marktpolitisches Instrument zur 
Beendigung oder Vermeidung von 
Arbeitslosigkeit

3. Allgemeine, politische, kultu-
relle Bildung (je nach öffentlichem 
und individuellem Interesse)

4. Weiterbildung aufgrund persön-
licher Interessen und Neigungen
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Mindestweiterbildungszeit. Entscheidend wäre nach Rossmann, dass 
künftig alle Bürger_innen einen (individuell einklagbaren) Rechtsan-
spruch auf eine staatlich finanzierte Weiterbildungszeit haben sollten. 
Als Richtschnur könnte eine dreijährige Mindestausbildungszeit für die 
Erstausbildung und drei Jahre Mindestweiterbildungszeit sinnvoll sein. 
Diese Ansprüche sollten das ganze Leben hindurch geltend gemacht wer-
den können. Auch sollte jede_r Bürger_in ein Weiterbildungskonto mit 
Mitteln erhalten, die für kleinere, freie Weiterbildungsmaßnahmen einge-
setzt werden können. „Die Weiterbildung der Zukunft wird sich nicht nur 
berufsbezogen abspielen, sondern es werden viele kleinere Maßnahmen 
notwendig sein, die auch finanziert werden müssen“, meinte Rossmann. 

Der Staat müsse die Mindeststandards setzen und gesetzliche Regelungen 
für Weiterbildung etablieren, damit das öffentliche Interesse bzw. das Ge-
meinwohl, aber auch die wirtschaftliche Wertschöpfung und die individu-
ellen Chancen abgesichert sind. Darüber hinaus könnten die Gewerkschaf-
ten bessere Bedingungen aushandeln. Bei der betrieblichen Weiterbildung 
könne zwar über tarifvertragliche Rege-
lungen viel erreicht werden, doch seien 
nicht alle Betriebe bzw. Branchen tarif-
vertraglich organisiert. Diese Lücken 
müssten geschlossen werden. 

Auch Dohmen hält einen Rechtsanspruch auf Weiterbildungszeit für ein 
wichtiges Ziel. Insbesondere bei Vollzeitmaßnahmen müsse allerdings 
dafür gesorgt werden, dass der Lebensunterhalt gesichert ist. Dies könnte 
z.B. so geregelt werden, dass Arbeitnehmer_innen, die aufgrund einer 
Weiterbildung aus dem Erwerbsprozess für 18 oder 24 Monate ausschei-
den, einen Geldanspruch etwa in der Höhe des Arbeitslosengeldes haben. 

Gesetzliche Regelung zur Freistellung. Damit die Beschäftigten auch 
wirklich an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen können, wären nach 
Rossmann gesetzliche Regelungen zur Freistellung von der Arbeit wich-
tig, verbunden mit einem Rückkehrrecht auf die Arbeitsstelle bzw. einem 
Verbleibsrecht im Unternehmen auf einen vergleichbaren Arbeitsplatz.36 

Rechtsanspruch auf Weiterbildung 
und Freistellung

In Deutschland haben Mitarbeiter_innen gegenüber ihren Arbeitgeber_innen bisher kei-
nen gesetzlichen Anspruch auf Weiterbildung, der bundesweit einheitlich gilt – allenfalls 

36

„Die Weiterbildung der Zukunft 
wird sich nicht nur berufsbezo-
gen abspielen.“
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Über das tarifliche Recht der Wirtschaft hinaus wäre ein Recht des Ein-
zelnen gegenüber dem Staat sehr wichtig.

„Wir brauchen gesetzliche Regelungen für Freistellung, da-
mit alle Beschäftigten an Weiterbildung teilnehmen kön-
nen“, sagte auch Mario Patuzzi, Referatsleiter für Grund-
satzfragen der beruflichen Bildung und Weiterbildung beim 

DGB-Bundesvorstand. Gegenwärtig könnten viele Erwerbstätige keine 
Vollzeitweiterbildungen absolvieren, da es in Deutschland keine einheit-
lich geregelten gesetzlichen Freistellungsansprüche gibt, sondern nur 
tarifliche Regelungen zu Freistellungszeiten in einzelnen Branchen.37 
Gesetzlich geregelt werden müsste dann auch, wie bei Vollzeitweiterbil-
dungen der Lebensunterhalt gesichert werden kann. 

Ersatzarbeitskräfte in Unternehmen. Bei einem gesetzlichen Anspruch auf 
Freistellung stehen Unternehmen allerdings vor der Herausforderung, ei-
nen qualifizierten Ersatz für den Beschäftigten in der Weiterbildungszeit zu 
finden. Viele Betriebe haben ein großes Problem, wenn Mitarbeiter_innen 
in Zeiten guter Konjunktur an einer Weiterbildung teilnehmen möchten, 
weil alle Arbeitskräfte gebraucht werden. Beim Thema Freistellung müssen 
somit die Voraussetzungen in den Betrieben mitberücksichtigt werden. 

Jobrotation als Instrument. In der Diskussion wurde darauf hingewie-
sen, dass hier Jobrotation als Instrument der Arbeitsmarktpolitik ein 
wirksamer Lösungsweg sein könnte: Grundgedanke ist, dass Beschäftigte 
für eine Weiterbildung freigestellt und an ihrem Arbeitsplatz in dieser 
Zeit von Arbeitslosen vertreten werden, die oft nach Beendigung der 
Stellvertretungsphase im selben Unternehmen bleiben können.38 Das Mo-

in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder individuellen Arbeitsverträgen sind Rege-
lungen festgehalten, die sehr unterschiedlich sind (z.B. in Bezug auf bezahlte/unbezahlte 
Freistellung, Kostenbeteiligung des Arbeitgebers etc.). Weiterführend zu diesem Thema 
vgl. Eva Kocher/Felix Welti: Wie lässt sich ein Anspruch auf Weiterbildung rechtlich ge-
stalten? Eine Expertise im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, WISO Diskurs, Februar 
2013, URL: https://library.fes.de/pdf-files/wiso/09665.pdf (Zugriff: 18.01.2019).
Die Beschäftigten haben keinen bundesweit einheitlichen gesetzlichen Anspruch auf Frei-
stellung von der Arbeit, allerdings in 14 Bundesländern das Recht auf Bildungsurlaub (mit 
Ausnahme von Bayern und Sachsen): Dort ist gesetzlich geregelt, wie viele Tage Arbeitge-
ber_innen den Mitarbeiter_innen an bezahltem Urlaub für Weiterbildung geben müssen. 
In den meisten Ländern haben Arbeitnehmer_innen bei einer vollen Stelle Anspruch auf 
fünf Tage im Jahr zusätzlich zum normalen Urlaubsanspruch. Der Inhalt der Weiterbil-
dung muss nicht in unmittelbarem Bezug zur ausgeübten Tätigkeit stehen, doch ist es 
erforderlich, dass der Kurs als Bildungsurlaub anerkannt ist. Zudem müssen die Kosten 
für den Kurs von den Arbeitnehmer_innen selbst getragen werden. Vgl. https://www.sued-
deutsche.de/karriere/bildungsurlaub-auf-klugem-kurs-1.3417689
Vgl. Heidi Oschmiansky: Implementation im Kontext regionalisierter Arbeitsmarktpolitik 
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dell wurde seit den 1990er Jahren in 
zahlreichen EU-Ländern erprobt. Auch 
in Deutschland wurde die Möglichkeit 
der Jobrotation 2002 in das Arbeitsför-
derungsgesetz (SGB II) aufgenommen, doch wird das Instrument von der 
BA bisher nur selten angewendet. Es könnte aber gut geeignet sein, um 
verschiedene Ziele zu erreichen: niedrig qualifizierte, erwerbslose Men-
schen wieder zurück auf den Arbeitsmarkt zu bringen, Mitarbeiter_innen 
eine Weiterbildung zu ermöglichen und den Unternehmen Arbeitskräf-
teersatz zu bieten. Bei der Nationalen Weiterbildungsstrategie sollte des-
halb Jobrotation mitgedacht werden.

In manchen Berufen gibt es aufgrund saisonaler Besonderheiten Zeitslots 
für Weiterbildung, z.B. im Baubereich im Winter, wenn bestimmte Tätig-
keiten wetterbedingt nicht stattfinden können, berichtete Born. Für die 
praktische Umsetzung sei es sehr wichtig, solche Lösungen in geeigneten 
Strukturen abzubilden und gesetzlich zu regeln. Dies sei z.B. für das 
Handwerk bei der letzten Novelle des Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz (AFBG) gelungen: Um die Winterzeit für die Weiterbildung von 
Beschäftigten nutzen zu können, wurde im Gesetz festgehalten, dass Wei-
terbildung zeitlich flexibel und in Modulen organisiert stattfinden kann. 

Ungleiche Weiterbildungsbeteiligung. Studien zur Weiterbildungsteil-
nahme zeigen, dass bestimmte Zielgruppen wie z.B. Arbeitslose und 
funktionale Analphabet_innen bisher noch zu wenig erreicht werden 
und Besserqualifizierte deutlich häufiger eine Weiterbildung absolvieren 
als Geringqualifizierte. Bulmahn wies darauf hin, dass die unterschied-
liche Intensität der Weiterbildungsteilnahme zwischen den Bildungs- 
bzw. Qualifikationsgruppen schon seit Jahrzehnten stabil sei. Wenn es 
nicht gelinge, diesen Zusammenhang aufzubrechen und die soziale Se-
lektion bei Bildung und Weiterbildung abzubauen, werde ein erheblicher 
Teil der Bevölkerung auch in Zeiten des Fachkräftemangels ständig von 
Arbeitslosigkeit bedroht sein oder arbeitslos sein – mit verheerenden Fol-
gen für die Individuen und die Gesellschaft. 

chancengleichheit und Berücksichtigung 
individueller Ansprüche

– das Beispiel Jobrotation. WSI Mitteilungen 4/2003, URL: https://www.boeckler.de/wsi-
mit_2003_04_oschmiansky.pdf (Zugriff: 10.12.2018). 

Bei der Nationalen Weiterbil-
dungsstrategie sollte Jobrotation 
mitgedacht werden.
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Auch Dohmen verwies auf das Problem, dass sowohl bei betrieblicher als 
auch bei individueller Weiterbildung Personen mit geringem Qualifika-
tionsniveau nur ungenügend erreicht werden. Deshalb bedürfe es eines 
übergreifenden und ganzheitlichen Ansatzes in der Nationalen Weiterbil-
dungsstrategie – nicht nur hinsichtlich der Finanzierung, sondern auch 
in Bezug auf zielgruppenadäquate, umfassendere Beratung sowie pas-
sende Weiterbildungskonzepte und -angebote. 

In verschiedenen Diskussionsbeiträgen wurde deutlich gemacht, dass das 
staatliche Finanzierungssystem künftig den Interessen, Ansprüchen und 
Wünschen der Menschen besser gerecht werden sollte. Bei der Finanzie-
rung der Aus- und Weiterbildung der Zukunft müsse es stärker um die 
Frage gehen, wie die einzelnen Menschen individuell unterstützt wer-
den können und wie erreicht werden kann, dass niemand von Weiterbil-
dungsmöglichkeiten ausgeschlossen wird. 

Dieses Prinzip müsste vor allem bei der Arbeitsmarktförderung der Bun-
desagentur für Arbeit stärker berücksichtigt werden. Hier sollte künftig 
sehr viel mehr Selbstbestimmung möglich sein, insbesondere aufgrund 
der Verengung der „Zumutbarkeit“ von Arbeit im SGB II und III, wenn es 
also um die Frage geht, welche Arbeitsstelle einzelne Leistungsempfän-
ger_innen annehmen müssen und welche unzumutbar sind. Durch diese 
Veränderung im Zuge der Hartz-Reformen seien große Probleme entstan-

den, weil die Menschen nun nicht 
mehr ihre eigenen Erwerbsverläufe 
realisieren können. Hier müsste eine 
Öffnung erreicht werden. 

Entscheidungsfreiheit. Die Freiheit von Entscheidungen ist nach Doh-
men eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg von Weiterbildung, d.h. 
eine Bedingung, dass sie sowohl dem Individuum wie auch der Gesell-
schaft Nutzen bringt: „Nur die einzelne Person kann wissen, ob sie einen 
Beruf ausüben möchte und ausüben kann – und nicht die Arbeitsbera-
ter_innen, die sich an den Bedarfen des Arbeitsmarktes orientieren“, sagte 
Dohmen. Menschen dürften nicht in Weiterbildungen hineingedrängt 
werden, nur weil in bestimmten Berufen ein Fachkräftemangel besteht, 
die Tätigkeit aber nicht den Interessen und Fähigkeiten der Individuen 
entspricht. 

In der Diskussion wurde betont, dass Menschen auch Spaß an der Weiter-
bildung haben müssten und die Ausübung von Zwang in diesem Bereich 
letztlich kontraproduktiv ist. Vielmehr müssten die Menschen „mitge-

Nur die einzelne Person kann wis-
sen, ob sie einen Beruf ausüben 

möchte und ausüben kann.
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nommen“ werden. Deshalb sollte der Begriff „lebenslanges Lernen“, der 
oft als Bedrohung empfunden wird und Ängste auslöst, durch den Begriff 
„lebensbegleitendes Lernen“ ersetzt werden. Es sollte nicht vorrangig da-
rum gehen, Menschen möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu vermit-
teln, sondern sie so zu qualifizieren, dass sie längerfristig am Erwerbsle-
ben teilnehmen können.

Chancengleichheit und individuelle Entfaltung. Nach Ansicht von 
Oliver Kaczmarek müssen die Finanzierungsinstrumente für Weiterbil-
dung das lebensbegleitende Lernen für alle absichern und gleichzeitig 
den Einzelnen individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen: „Das ist 
die Herausforderung: Auf der einen Seite Chancengleichheit zu gewähr-
leisten, und auf der anderen Seite die Menschen dazu zu befähigen, zu 
Gestalter_innen ihrer eigenen Bildungsbiografie zu werden.“ Den Men-
schen müsse mehr Raum für freie Entfaltung gegeben werden. Vor allem 
müssten verstärkt jene Menschen erreicht werden, die bisher nicht ei-
genständig auf die Idee kommen, sich weiterzubilden, obwohl sie stark 
davon profitieren würden. Damit alle dieses Recht der freien Entfaltung 
in Anspruch nehmen können, sei es erforderlich, die Förderangebote im 
Weiterbildungsbereich transparenter und zugänglicher zu machen und 
die Menschen gezielt in ihrer jeweiligen Lebenssituation und nach ihren 
individuellen Bedürfnissen zu beraten.

Stärkung der Weiterbildungsberatung. Durch das neue Qualifizierungs-
chancengesetz wurde der Beratungsauftrag der BA gestärkt, indem nun 
Erwerbslose und Erwerbstätige einen Anspruch auf Weiterbildungs- und 
Qualifizierungsberatung haben. Angesichts der unübersichtlichen Fi-
nanzierungs- und Förderlandschaft braucht es kompetente Weiterbil-
dungsberater_innen, die die Einzelnen passgenau beraten können. Der 
geringen Weiterbildungsteilnahme von Arbeitslosen sollte z.B. die Bun-
desagentur für Arbeit verstärkt mit qualifizierter, individueller Beratung 
entgegengewirken: „Wir brauchen ein gutes Beratungssystem, doch sollte 
es nicht nur zur Orientierung durch den Förderdschungel dienen, son-
dern vor allem auf die unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen 
und Bedürfnisse der Menschen eingehen“, sagte die ehemalige Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn.   

Qualifizierte 
Weiterbildungsberatung
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Neuausrichtung der BA-Beratung. In der Diskussion wurde immer wieder 
betont, dass die BA bei ihrer Weiterbildungsberatung die starke Orientie-
rung am Vermittlungsvorrang in den Arbeitsmarkt aufgeben müsste und die 
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen viel stärker einbeziehen sollte. 
Nach Ansicht von Petra Reinbold-Knape, die auch Mitglied des Verwaltungs-
rats der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist, bietet das Qualifizierungschan-
cengesetz die Möglichkeit einer lebensbegleitenden Berufsberatung durch 
die BA. Arbeitsvermittlung und Weiterbildung müssten mindestens den 
gleichen Stellenwert haben. Für diese Aufgabe sei die BA sehr gut geeignet, 
da die Mitarbeiter_innen über viel Wissen und Kompetenzen im Weiterbil-
dungsbereich verfügten und qualifiziert beraten könnten. 

Auch das zugehörige Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) weise eine hohe Expertise in der Weiterbildung auf. Kaczmarek 
merkte dazu an, dass die BA die Beratungsleistung gut erfüllen kann, 
weil sie im Unterschied zu anderen Institutionen flächendeckend ver-
treten ist, die Sozialpartner beteiligt sind und die BA-Mitarbeiter_innen 
einen guten Überblick über die Instrumente haben. Es sei jedoch dafür 
zu sorgen, dass die Berater_innen immer ausreichend qualifiziert sind 
und die Beratung erweitert wird, indem betriebliche Weiterbildungsbera-
ter_innen stärker in die Beratung einbezogen werden.

Bosch verwies auf Modellversuche zur individuellen Weiterbildungsbe-
ratung in Deutschland, die derzeit in sieben Regionen durchgeführt wer-
den. Das Beratungsangebot werde von der BA finanziert, umfasse aber 
sämtliche Angebote der beruflichen Bildung und werde durch ein Netz-
werk von Institutionen unterstützt. Dieses Modell solle künftig in die Flä-
che ausgeweitet werden, was eine anspruchsvolle Aufgabe sei und hohe 
Kosten verursachen werde. Eine qualifizierte Beratung sei jedoch not-
wendig, um Interessierte bei der Orientierung zu unterstützen und dazu 
beizutragen, dass ein individuell passendes und qualitativ hochwertiges 
Angebot gefunden wird. Wichtig ist nach Bosch auch die Berufsorientie-
rung an Schulen, weil dadurch die präventive Seite gestärkt wird: Das 
Land NRW setze derzeit ein präventives Modell flächendeckend in allen 
Schulen um, was als vorbildlich gelten könne. 

Übersichtliche Informationen. In der Diskussion bestand Konsens, dass 
die Finanzierung und Förderung der Weiterbildung übersichtlicher, ziel-
genauer und nutzerfreundlicher werden muss, damit die verschiedenen 

Transparenz auf dem Weiterbildungsmarkt
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Fördermöglichkeiten für die Einzelnen zugänglicher werden. Bisher gibt 
es nur wenig Möglichkeiten, einen Überblick über die disparaten Ange-
bote auf dem Weiterbildungsmarkt zu gewinnen.39 Wichtig wäre nach 
Ansicht von Born, dass alle Interessierten, insbesondere Geringqualifi-
zierte mit schlechtem Zugang zu Weiterbildung, schnell einen Überblick 
über mögliche Angebote und Fördermöglichkeiten erhalten können. Da-
für sollte es einen klaren, anlassbezogenen „Einstiegspunkt“ geben.

Digitale Plattform. In der öffentlichen Debatte wurde aus den Reihen der 
CDU vorgeschlagen, eine staatlich finanzierte, durch Künstliche Intelligenz 
gesteuerte Online-Weiterbildungsplattform einzuführen, die möglichst 
viele Angebote zertifiziert und bündelt. Dieses Projekt „Milla“ (Modulares 
Interaktives lebensbegleitendes Lernen für Alle) soll Teil der geplanten Nati-
onalen Weiterbildungsstrategie der Großen Koalition sein und eine „Wende  
in der Weiterbildung“ einläuten, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen 
und Deutschlands Arbeitnehmer_innen fit für die digitale Zukunft zu ma-
chen. Die Kosten für diese Internet-Plattform werden auf drei Mrd. Euro 
pro Jahr veranschlagt.40 Unabhängig vom konkreten Vorschlag fände Pa-
tuzzi eine digitale Plattform sinnvoll, auf der die verschiedenen Angebote 
zusammengeführt werden und eine bessere Orientierung möglich wäre. 
Bei einer digitalen Plattform werde jedoch entscheidend sein, ob die Nut-
zer_innen auch erkennen können, welche Angebote zu ihren Interessen 
und Wünschen passen. Dafür brauche es ergänzend immer eine persön-
liche qualifizierte Beratung und eine fundierte Kompetenzerfassung. 

Sicherstellung der Qualität. Rossmann betonte die große Bedeutung der 
Qualitätssicherung von Weiterbildungsangeboten, die in Zukunft an Be-
deutung immer wichtiger werden wird. Bei einem wachsenden Angebot 
privater Anbieter und einer zunehmenden Zahl digitaler Weiterbildungs-
angebote, etwa Fernkurse, müsse die erforderliche Qualität sichergestellt 

Qualitätssicherung

Digital gibt es bisher eine Kursdatenbank der Bundesagentur für Arbeit mit einer breit 
gefächerten Übersicht über Weiterbildungsangebote und außerdem die nach Regionen 
aufgefächerte Datenbank „Infoweb Weiterbildung“. 
Vgl. Barbara Gillmann: CDU will KI-Weiterbildungsplattform mit 3 Milliarden Euro pro 
Jahr aufbauen. Handelsblatt Online, 5.11.2018, https://www.handelsblatt.com/politik/
deutschland/kampf-gegen-den-fachkraeftemangel-cdu-will-ki-weiterbildungsplattform-fu-
er-3-milliarden-euro-pro-jahr-aufbauen/23385440.html?ticket=ST-679475-2AgEKPuyp3N-
4C9akknqm-ap3. Zu kritischen Punkten und Gefahren des Konzepts vgl. Prof. Dr. Bernd 
Käpplinger: Was will Milla? Gespräch mit Jan-Martin Wiarda, URL: https://www.jmwiarda.
de/2018/12/07/was-will-milla/ (Zugriff: 10.01.2019).

39
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werden. „Wir brauchen ein System, das zer-
tifizierungsfähig und qualitätsgesichert ist“, 
sagte Rossmann. Das müsse im gemeinsamen 
Interesse von Staat, Arbeitnehmer_innen und 

Arbeitslosen sowie Arbeitgeber_innen erreicht werden – auch im euro-
päischen Rahmen, damit die Arbeitskraft innerhalb Europas verwertbar, 
einordnungsbar und vergleichbar ist. 

Verknüpfung von Finanzierung und Qualität. Auch nach Auffassung 
von Zöllner ist die Qualitätsfrage unmittelbar mit der Finanzierungsfrage  
verknüpft. Eine dauerhafte Finanzierung von Angeboten könne nur si-
chergestellt werden, wenn auch die Qualität der Angebote gesichert ist. 
Sonst sei absehbar, dass immer wieder über die Finanzierung gestritten 
wird, weil die notwendige Qualität nicht gegeben ist. Um zu gewährlei-
sten, dass die einzelnen Angebote in einer vielfältigen Landschaft hoch-
wertig sind, müsse ein Qualitätssicherungssystem etabliert werden. Ge-
eignete Kriterien seien noch zu entwickeln und festzulegen. 

Weiterbildungsmodule im Lebenslauf. Grundsätzlich sollte nach Meyer 
auf der Heyde darauf hingewirkt werden, dass Weiterbildung nicht über-
wiegend individuell finanziert wird wie bisher, sondern dass auch Wirtschaft 
und Staat ihren angemessenen Anteil bei der Finanzierung des lebensbe-
gleitenden Lernens übernehmen. Hier könnten Modelle in anderen Ländern 
Orientierung bieten, doch sollten auch die Ergebnisse der Expertenkommis-
sion zur Finanzierung Lebenslangen Lernens einbezogen werden.41 Weiter-
bildungs- oder Erwachsenenbildungsgesetze seien inzwischen in fast allen 
Ländern eingeführt.42 Nun müssten auch geeignete Finanzierungsinstru-

Finanzierungsverantwortung des Staates

Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens: der Weg in die Zukunft. 
Schlussbericht der unabhängigen Expertenkommission. Bielefeld 2004, URL: https://
www.koop-son.de/fileadmin/user/Dokumente/2008/schlussbericht_kommission_lll.pdf 
(Zugriff. 10.12.2018).
In fast allen Landesverfassungen (mit Ausnahme von Berlin und Hamburg) wurde die 
Förderung der Erwachsenenbildung aufgenommen und somit die Grundlage für eine 
rechtliche Ausformung in Form von Weiterbildungsgesetzen gelegt. „Die Weiterbil-
dungsgesetze der Länder enthalten strukturpolitische Aussagen zur Weiterbildung und 
definieren die Bedingungen für die staatliche Anerkennung ihrer Institutionen. Au-
ßerdem gewähren sie die Grundsätze der Zuschussgewährung an nach dem jeweiligen 
Landesgesetz anerkannte Weiterbildungseinrichtungen.“ Vgl. Deutsches Institut für Er-
wachsenenbildung (DIE) Bonn, URL: https://www.die-bonn.de/weiterbildung/wb_fakten/
recht_politik/landesgesetze.aspx (Zugriff: 11.01.2019).

41

„Wir brauchen ein System, 
das zertifizierungsfähig 

und qualitätsgesichert ist.“
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mente geschaffen werden, damit sich alle Menschen nach ihren Bedürfnis-
sen im Laufe ihres Lebens weiterbilden und beruflich qualifizieren können. 

Politische Bildung. Wichtig ist aus Zöllners Sicht auch der Bereich der 
politischen (Weiter-)Bildung und Demokratieförderung. Hier bestehe ein 
großes öffentliches Interesse. Deshalb müsse der Staat Maßnahmen in 
diesem Bereich ebenso finanzieren wie Maßnahmen, die die Integration 
von Migrant_innen in der Gesellschaft verbessern. 

Mehr öffentliche Mittel. „Klar ist: Wir brauchen mehr Investitionen in 
Weiterbildung, auch mehr staatliche Finanzierung“, sagte Dohmen. Die 
öffentlichen Mittel zur Finanzierung der Weiterbildung seien insgesamt 
sehr viel niedriger als vor 15 Jahren, auch wenn sie in den letzten Jah-
ren wieder etwas gestiegen seien. Bosch verwies darauf, dass gleichzei-
tig Fachkräftemangel herrscht, am unteren Rand des Bildungssystems 20 
Prozent junge Menschen ohne Abschluss ins Erwerbsleben gehen und 
prekäre Beschäftigungsformen immer mehr zugenommen haben. In vie-
len Bereichen sei der Arbeitsmarkt regelrecht leer gefegt, gleichzeitig gebe 
es erhebliche ungenutzte Potenziale. Wenn Weiterbildung arbeitsmarkt-
politisch stärker gefördert werden soll und die Gruppe der An- und Unge-
lernten stärker zur Weiterqualifikation motiviert werden sollen, müssten 
die Anreize deutlich erhöht werden. Um diesen Defiziten entgegenzuwir-
ken und die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen, müssten 
künftig erheblich mehr öffentliche Mittel 
in Weiterbildung investiert werden als es 
gegenwärtig der Fall ist.  

„Wir brauchen mehr Investiti-
onen in Weiterbildung.“
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